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Eine Perspektive von Kindeswohlgefährdungen 
sind die Situationen der unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge. Nach Hochrechnungen 
der UN-Flüchtlingshilfe (UNHCR) befinden sich 
weltweit etwa 51,2 Millionen Menschen auf der 
Flucht. 

Völkerrechtlich gelten von Ihnen 16,7 Millionen 
als Flüchtlinge. Etwa die Hälfte aller Asylbewer-
ber sind nach Schätzungen der UNHCR Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren. In Deutschland 
wurden 2013 laut des Statistischen Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge (AMF) 109.580 
Asyl-Erstanträge gestellt. Nach den Schätzungen 
der UNHCR wären 50 Prozent von ihnen, also 
54.790 minderjährig. Im ersten Halbjahr 2014 
liegt die Zahl der Asyl-Erstanträge bei 83.964, 
also 59,2 Prozent höher als im Vergleichszeit-
raum 2013. 

Die steigende Zahl der Menschen, die vor Kon-
flikten fliehen müssen, braucht eine europäi-
sche gemeinschaftliche Antwort für sichere Zu-
fluchtsmöglichkeiten. 

Generell sollen alle minderjährigen Flüchtlinge 
Jugendhilfeleistungen erhalten können. Seit dem 
Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe (KICK) aus dem Jahr 2005 ist die 
Einreise unbegleiteter Kinder als eigenständiges 
Inobhutnahmekriterium definiert. Aus der Pers-
pektive der Kinder- und Jugendhilfe stehen die 
Werte, Halt, Sinn und Orientierung zu geben, im 
Vordergrund. Hierfür werden individuelle Zugän-
ge zu den jungen Menschen benötigt. 

Die Frage des Zugangs zu jungen Menschen und 
ihren Familien ist ein Kernthema in der Kinder- 
und Jugendhilfe. So auch bei den Frühen Hilfen. 
Diese stehen im Mittelpunkt der vorliegenden 
»Evangelischen Jugendhilfe«.

Im Rahmen des Aktionsprogrammes »Frühe Hil-
fen für Eltern und Kinder und soziale Frühwarn-

systeme« (Laufzeit 2007 – 2010) gründete das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) im Jahr 2007 das Natio-
nale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH). Grundlage 
für die Arbeit des NZFH ist die Kooperation der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA), als Bundesbehörde im Bereich des Bun-
desministeriums für Gesundheit, und das Deut-
sche Jugendinstitut (DJI) als außeruniversitäres 
sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut im 
Auftrag des BMFSFJ. 

Das Hauptaugenmerk lag programmgemäß auf 
der zu fördernden Zusammenarbeit zwischen 
der Kinder- und Jugendhilfe und dem Gesund-
heitssystem. Der erste Arbeitsschwerpunkt zielte 
auf die Etablierung des Begriffes »Frühe Hilfen« 
sowie den Aufbau und Ausbau von möglichst 
frühzeitigen Unterstützungssystemen ab, die da-
her bereits für werdende Eltern sowie Familien 
mit Säuglingen und kleinen Kindern vor allem im 
Alter von null bis drei Jahren konzipiert werden 
sollten. 

Seit 2007 wurden zehn Modellprojekte, die mit 
Kooperationspartnern in allen 16 Bundeslän-
dern unter Beteiligung der Länder, Kommunen 
und teils freier Träger durchgeführt wurden, vom 
Bund gefördert. Sie lieferten jeweils vor Ort ein 
Praxisangebot Früher Hilfen sowie seine wissen-
schaftliche Begleitung in überaus unterschiedli-
chen Designs und Zielstellungen. Drei vorläufi-
ge Antworten, die projektübergreifend deutlich 
wurden, werden in diesem Heft von Angelika 
Wolff dargestellt. 

Die Untersuchungsergebnisse des Nationalen 
Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) sowie die Da-
tenlage zu Kindeswohlgefährdungen und ins-
titutionellem Kinderschutz zeigen den Hand-
lungsbedarf auf. Das Interview zum Thema 
»Familienhebammen« zeigt die Herausforderun-
gen im Arbeitsalltag. Unklar sind demnach häu-
fig die Abgrenzungen der Berufsgruppen sowie 
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die Auftrags klärung. Die Fragen im Alltag erge-
ben sich gerade dann, wenn unklar ist, wo die 
Grenzen liegen und zur Beantwor tung, wann das 
Kindeswohl gefährdet ist. 

Wichtig ist es demnach, das Vertrauen in die 
Hebammen zu wahren, das Profil der jeweiligen 
Berufsfelder zu schärfen und die Kooperation 
und Vernetzung in der Praxis zu unterstützen. 
Die Erfahrungen mit Familien mit Migrations-
hintergrund sind noch gering. Die Zugänge sind 
oftmals sehr individuell und spezifisch. Gerade in 
der Kooperation mit den unterschied lichen Be-
rufsgruppen kann hier eine Chance liegen, Wege 
zur Unterstützung vorzubereiten.   q

Ihre Annette Bremeyer
und Björn Hagen
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Seit Gründung des Nationalen Zentrums Frühe 
Hilfen (NZFH) im Jahr 2007 wurden zahlreiche 
und vielfältige Forschungsvorhaben auf den 
Weg gebracht und durch das NZFH begleitet 
und koordiniert. Die Frühen Hilfen umfassen 
dabei zweierlei: Einerseits ambulante Hilfen, 
die auf Familien mit Kindern im Alter von null 
bis drei Jahren zugeschnitten sind. Anderer-
seits den Ausbau von verbindlichen multipro-
fessionellen Netzwerken in den Kommunen, 
die insbesondere die Zusammenarbeit von Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit 
Einrichtungen und Diensten des Gesundheits-
wesens fördern sollen. Der Artikel zeichnet mit 
Hilfe von ausgewählten Forschungsergebnissen 
und deutschlandweiten Erhebungen die Ent-
wicklungen nach, die die Frühen Hilfen bisher 
genommen haben.

Die angeheizte mediale Kinderschutzdebatte und 
krisenhafte Erschütterung öffentlicher Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe nach mehreren To-
desfällen von Kindern in Deutschland im ersten 
Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts darf als be-
kannt vorausgesetzt werden.

Im Jahr 2007 wurden im Rahmen des Aktions-
programmes »Frühe Hilfen für Eltern und Kin-
der und soziale Frühwarnsysteme« (Laufzeit 
2007 – 2010) des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) als Bundesbehörde im Bereich des Bun-
desministeriums für Gesundheit und das Deut-
sche Jugendinstitut (DJI) als außeruniversitäres 
sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut im 
Auftrag des BMFSFJ partiell zusammengeführt. 

Sie bildeten gemeinsam die Träger des NZFH. Das 
Hauptaugenmerk lag gemäß des Programms auf 
der zu fördernden Zusammenarbeit zwischen der 
Kinder- und Jugendhilfe und dem Gesundheits-
system. Die ersten Arbeitsziele umfassten die 
Etablierung des Begriffes »Frühe Hilfen« im Feld 
sowie den Aufbau und Ausbau von möglichst 
frühzeitigen Unterstützungssystemen. Es sollten 
Konzepte von Hilfen für werdende Eltern sowie 
Familien mit Säuglingen und kleinen Kindern vor 
allem im Alter von null bis drei Jahren entwickelt 
werden. 

Die Modellprojekte

Seit 2007 wurden zehn Modellprojekte, die mit 
Kooperationspartnern in allen 16 Bundeslän-
dern unter Beteiligung der Länder, Kommunen 
und teils freier Träger durchgeführt wurden, vom 
Bund gefördert. Sie lieferten jeweils vor Ort ein 
Praxisangebot Früher Hilfen sowie seine wissen-
schaftliche Begleitung in überaus unterschiedli-
chen Designs und Zielstellungen. 

Allen Modellprojekten war gemeinsam, dass sie 
aus ethischen Gesichtspunkten nicht einfach 
randomisierte Untersuchungs- und Kontroll-
gruppen bilden konnten, um die Wirkung der in-
stallierten Programme systematisch zu messen. 
Es wurden unterschiedliche Lösungswege hier-
zu beschritten. Vor allem eine Methodenvielfalt 
aus unterschiedlichen Ansätzen qualitativer und 
quantitativer Art sollte die Ergebnisse absichern. 
Die projektübergreifende Auswertung erfolgte 
durch das NZFH mittels einer explorativen Befra-
gung der Modellprojekte.

Die Forschung zu Frühen Hilfen in Deutschland – 
Voraussetzungen und erste Ergebnisse sowie aktuelle Entwicklungen 
in den Forschungsschwerpunkten des Nationalen Zentrums Frühe 
Hilfen (NZFH)

Angelika Wolff, Berlin
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Erste Ergebnisse und Abbildungen der angesto-
ßenen Prozesse wurden mit der Publikation »Mo-
dellprojekte in den Ländern – Zusammenfassen-
de Ergebnisdarstellung« (Renner & Heimeshoff, 
2010) veröffentlicht. 

Drei vorläufige Antworten, die projektübergrei-
fend deutlich wurden, sollen hier herausgegriffen 
werden.

Erstens: 
Der Einsatz standardisierter Verfahren zur Risi-
koeinschätzung wurde als grundsätzlich sinnvoll 
erachtet, die Messgenauigkeit der diversen ver-
wendeten Instrumente aber noch zurückhaltend 
beurteilt und ein hoher Bedarf an weiterer For-
schungs- und Entwicklungsarbeit herausgestellt.

Zweitens: 
Wege zur Hilfeannahme wurden vor allem durch 
vertrauensbildende Maßnahmen erfolgreich ge-
fördert und durch eine kostenfreie Teilnahme 
sowie ausschließlich freiwillige Zugänge erleich-
tert. 

Drittens: 
Der Passgenauigkeit von Hilfen für die jeweilige 
Familie wurde ein starker Einfluss auf ihren Er-
folg zugeschrieben. Insbesondere partizipatives 
Vorgehen, das heißt, die Befragung und Betei-
ligung der Familien sowie fachlicher Austausch 
unter den beteiligten Einrichtungen sollten Ent-
scheidungsprozesse für eine gelingende Hilfean-
passung fortwährend sichern.

Im Band »Forschung und Praxisentwicklung 
Früher Hilfen« (Renner & Sann, 2010) erfolgte 
eine vertiefte Darstellung, die unter anderem 
auf strukturelle Voraussetzungen und Grund-
lagen, die Bedeutung der helfenden Beziehung 
als zentralen Wirkfaktor sowie die Überwin-
dung von Systemgrenzen bei der Kooperation 
in den Frühen Hilfen einging. Die Autorinnen 
des NZFH benannten diese erst begonnenen 
Erkenntnisprozesse als ein »noch offenes Ge-
schehen« und schlussfolgerten: »Deshalb finden 

Sie hier viele Fragen und nur in bescheidenem 
Umfang schon gesicherte Antworten.« (Renner 
& Sann, 2010).

Exemplarisch sollen hier die Designs und Ergeb-
nisse dreier Forschungsvorhaben referiert wer-
den, um exemplarisch spezifische Zielgruppen 
und deren Belastungen, Zugangswege zu Fami-
lien sowie gesundheitsfördernde, entwicklungs-
fördernde und bindungsfördernde Maßnahmen 
vorzustellen. 

Frühstart: Familienhebammen im Netzwerk 
Frühe Hilfen

Das Projekt »Familienhebammen in Sachsen-
Anhalt« wurde von Oktober 2007 bis September 
2009 von einer Forschungsgruppe der Martin-
Luther-Universität in Halle durchgeführt (vgl. 
Ayerle, Behrens & Luderer, 2009) und sollte die 
Wirkung der eingesetzten aufsuchenden Hilfen 
durch die fortgebildeten Hebammen untersu-
chen. Die Evaluation bediente sich sowohl quan-
titativer Methoden (an die Mütter gerichtete 
Fragebögen sowie Dokumentationsbögen für 
die Hebammen) als auch qualitativer Interviews 
(sowohl mit den beteiligten Familien als auch in 
Experteninterviews mit den Hebammen). 

Der zu gestaltende Zugang der Familienhebam-
men zu den Zielfamilien, die Belastungsmuster 
der betreuten Familien und die Wirksamkeit der 
Maßnahmen waren Aspekte von Interesse. 

Die Annahme der Hebammenhilfe wurde zu ei-
nem großen Anteil durch die Mütter selbst in-
itiiert (33 Prozent), an zweiter Stelle durch das 
Jugendamt vermittelt (30 Prozent). Weitere Ver-
mittlungsakteure sind der folgenden Abbildung 
zu entnehmen.

Hinsichtlich der Stichprobe wurden sozioökono-
mische Kriterien erfasst wie erreichter Schulab-
schluss, Bezug von Transferleistungen und sozi-
ale Komponenten der Lebensführung wie allein 
lebend, noch bei Eltern oder in einer Einrichtung 
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lebend, die Anzahl der Kinder beziehungsweise 
Situation als Erstgebärende sowie die vorhande-
nen sozialen Kontakte und privaten Unterstüt-
zungsangebote. 

Die häufigsten Belastungen – genau genommen 
Auswirkungen von Belastungen – betrafen Über-
forderung und Vernachlässigung (42 Prozent), 
Probleme bei der Alltagsbewältigung (42 Pro-
zent), mangelndes Wissen hinsichtlich medizini-
scher Versorgung und Unterstützungsangeboten 
(38 Prozent), Konflikte in der Partnerschaft (37 
Prozent) und mangelnde soziale Unterstützung 
(32 Prozent).

Vorgefundene Muster von biographischen und 
persönlichkeitsbezogenen Faktoren wurden zu 
vier Belastungstypen zusammengefasst:
•	 Typ	1:	Gewalt-	und	Konflikterfahrung,	Sucht,	

psychische Erkrankung
•	 Typ	2:	Ressourcenmangel,	Überforderung
•	 Typ	 3:	 Minderjährige,	 mangelnde	 Unterstüt-

zung, unerwünschte Schwangerschaft
•	 Typ	4:	längerfristige	Trennung	von	Mutter	und	

Kind (Frühgeburt, Krankheit) oder Mehrlings-
kind.

In den Ergebnissen wurden insbesondere die Grup-
pen derjenigen, die bis zum ersten Geburtstag des 
Kindes begleitet wurden und derjenigen, die bis 
zu einer Adoption des Kindes oder einer Inobhut-
nahme begleitet wurden, unterschieden. Denn in 
neun Prozent der Fälle kam es zur Inobhutnahme 
oder Adoption (dies durchschnittlich nach maxi-
mal vier Monaten). In 43 Prozent der Fälle dauerte 
die Hilfe bis zum ersten Geburtstag des Kindes an 
und in 48 Prozent der Familien wurde die Betreu-
ung nach durchschnittlich sechs Monaten gewis-
sermaßen einvernehmlich beendet.

Die Tätigkeiten der Familienhebammen wurden 
kategorisiert. Folgende Leistungen wurden diffe-
renziert erfasst:

Gesundheitsfördernde Leistungen
Beispiele: 
Beratung zum Stillen, Abstillen, zur Beruhigung 
des Kindes oder zu Impfungen

Kontaktquellen für den Zugang der Familienhebammen zu den Zielfamilien in Prozent, N= 734 Familien
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Förderung der Mutter-Kind-Beziehung
Beispiele: 
zur alters- und situationsgerechten Reaktion auf 
das Kind anleiten, motivieren, bestätigen

Psychosoziale Leistungen
Beispiele: 
bei emotionalen Belastungen (Konflikte, Trau-
er, Verstimmung) beistehen, in Situationen von 
Überforderung unterstützen; Informationen zu 
geeigneten externen Hilfsangeboten vermitteln

Informative und begleitende Maßnahmen
Beispiele: 
ermutigen und motivieren, Termine bei Ärzten 
oder Behörden zu vereinbaren und einzuhalten 
sowie die persönliche Begleitung, unter Umstän-
den auch zur Geburt.

Die Fülle von Leistungen und die hohe Erwartung 
an die Flexibilität und breite thematische Kom-
petenz der Hebammen werden hier deutlich.

Von allen Leistungen der Familienhebammen be-
trafen 50 Prozent gesundheitsfördernde Leistun-
gen, ausgelöst davon, dass die Kinder nicht an 
Gewicht zunahmen, häufig erkrankten oder die 
Mütter Probleme bei der Nahrungszubereitung 
und Pflege der Kinder äußerten. Hieraus folgt 
deutlich, wie existentiell notwendig und sinnvoll 
die Betreuung gerade für diese Handlungsfelder 
durch eine Fachkraft der Familienhebammenhilfe 
ist.

Insgesamt nahmen die Kompetenzen der Müt-
ter im Verlauf der Begleitung zu. In Familien mit 
hohen Belastungen und jenen, die dem Belas-
tungstyp 1 oder 2 angehörten, waren die End-
werte jedoch deutlich niedriger als in anderen 
Gruppen. 

Die Beurteilung der Begleitung durch die Famili-
enhebammen aus Sicht der Mütter wurde mittels 
eines Fragebogens erfragt. Die Antworten fielen 
äußerst positiv aus und das Verhältnis wurde als 
sehr vertrauensvoll beschrieben. Bei Beendigung 

der Hilfe schilderten rund 60 Prozent der Mütter 
den Zeitpunkt hierfür als angemessen, während 
rund 20 Prozent der Mütter das Gefühl hatten, 
dadurch »plötzlich allein dazustehen« (Ayerle, 
2012, S. 20).

Wirkungsevaluation des Projekts »Keiner fällt 
durchs Netz«
 
Das Programm »Keiner fällt durchs Netz« wurde 
in Heidelberg entwickelt und gleich an meh-
reren Standorten in einigen Bundesländern 
durchgeführt (Cierpka, 2009 und Eickhorst, Si-
dor, Frey und Cierpka, 2012). In einer verglei-
chenden Längsschnittstudie wurde über drei 
Messzeitpunkte – zu Beginn der Maßnahme, 
zum Zeitpunkt des Kindesalters von sechs sowie 
von zwölf Monaten – die Wirkung erfasst. Eine 
Kontrollgruppe wurde in solchen Landkreisen 
rekrutiert, in denen von vornherein kein ver-
gleichbares Unterstützungsangebot zur Verfü-
gung stand.

Beginnend mit einer frühen Kontaktaufnahme in 
der Geburtsklinik und Feststellung eines vorlie-
genden Bedarfs, basiert auch dieses Programm 
auf der Vermittlung von Familienhebammenhil-
fe. Hierbei wurden aber zusätzlich die psycho-
sozialen Elternkompetenzen mit Elementen des 
Elternkurses »Das Baby verstehen« gezielt ge-
fördert. Der Kurs – ursprünglich im Institut für 
Psychosomatische Kooperationsforschung und  
Familientherapie der Universität Heidelberg 
entwickelt – wurde für die aufsuchende Hilfe 
durch die Familienhebammen modifiziert, da 
Familien mit hohen Belastungen nicht in einem 
ambulanten Setting zu erreichen waren.

Untersucht wurden die Einflüsse der Maßnah-
me auf die Entwicklungsförderung des Kindes, 
auf die Stressbelastung der Mütter sowie auf 
die Förderung der Interaktion zwischen Mutter 
und Kind. Es zeigte sich, dass die Unterstützung 
durch Familienhebammen deutlich zur sozialen 
Entwicklung der Kinder beitrug. 
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Zur Veranschaulichung der Methodik: Die Müt-
ter wurden anhand konkreter Verhaltensweisen 
des Kindes befragt, zum Beispiel ›Wenn Sie die 
Hand ausstrecken und nach dem Spielzeug Ihres 
Kindes fragen, gibt Ihnen Ihr Baby dieses dann?«

Es wurden auch depressive Symptome bei den 
jungen Müttern erhoben und konnten im Verlauf 
verglichen werden. Zu Beginn der Untersuchung 
wiesen 16,8 Prozent der Mütter in der Stichprobe 
depressive postpartale Symptome auf, deren Aus-
prägungen als klinisch relevant eingestuft wur-
den. Diese blieben im Laufe des ersten Lebensjah-
res des Kindes unverändert hoch. Dies verwundert 
nicht, da keine medizinische oder psychothera-
peutische Behandlung dokumentiert wurde. In-
teressant und zugleich besorgniserregend war 
hingegen der Befund, dass sich die Befindlichkeit 
der Mütter der Kontrollgruppe im Laufe des Jah-
res weiter verschlechterte. Die Begleitung durch 
die Familienhebammen konnte somit zumindest 
eine Verschlimmerung abwenden. 

Unterstützung für den Prozess, tragfähige Be-
ziehungen zu ihren Kindern aufzubauen und 
deren Wirksamkeit wurde anhand von Aussa-
gen der Mütter über ihre Kinder gemessen. Die 
Teilnehmerinnen der Maßnahme empfanden ihr 
Kind seltener als »schwierig« als die Frauen in 
der Kontrollgruppe. »Schwierig« umfasste dabei 
Zuschreibungen wie quengelig, schlecht gelaunt 
oder zu stark fordernd. 

Ein wesentliches Ergebnis der Studie betrifft die 
sogenannte ›Feinfühligkeit‹ der Mütter, also ihre 
Fähigkeit, die Signale ihrer Kinder zutreffend 
wahrzunehmen und angemessen darauf reagie-
ren zu können. Entgegen den Erwartungen der 
Projektgruppe konnte diese durch die eingesetz-
ten Maßnahmen nicht erhöht werden, sondern 
verbesserte sich in beiden Gruppen im Laufe 
der Zeit (Renner, 2012, S. 15). Mit einem stan-
dardisierten Index wurde hierfür die Interaktion 
zwischen Mutter und Kind auf Videoaufnahmen 
beurteilt. Diese wurden allerdings nicht für eine 
Videofeedbackmethode eingesetzt. 

»Wie Elternschaft gelingen kann (WiEGe)«

In Hamburg führen Gerhard Süß, Uta Bohlen 
und Agnes Mali das Projekt WiEGe durch. Es 
beruht auf dem Einsatz des Interventionspro-
gramms STEEP (Steps Toward Effective and En-
joyable Parenting), das in den USA entwickelt 
wurde und Erfahrungen zur Bindungsentwick-
lung, die in einer Armutsstichprobe gewonnen 
wurden, zugrunde legt.

Das Programm sieht vor, die werdenden Mütter 
bereits ab dem letzten Drittel der Schwanger-
schaft zu begleiten und bis zum zweiten Ge-
burtstag des Kindes zusammenzuarbeiten. Das 
Setting verbindet Hausbesuche, die der inten-
siven videogestützten Arbeit dienen, mit Grup-
pentreffen mehrerer beteiligter Mütter und ih-
rer Kinder in 14-tägigem Wechsel. 

Ziel der Untersuchung war zunächst die Ein-
schätzung der Motivation zur Teilnahme von 
hochbelasteten Familien an einem so aufwändi-
gen Programm. Des Weiteren sollte die Wirkung 
auf die Kinder untersucht werde: Bauen sie ver-
mehrt eine sichere Bindung zu ihren Müttern 
auf? Schließlich wurde als moderierende Varia-
ble erfasst, welche eigenen Bindungsmuster die 
Beraterinnen aufweisen und ob diese Einfluss 
auf den Effekt ihrer Interventionen hatten.

Die Belastungen innerhalb der Stichprobe waren 
erheblich: Die überwiegend sehr jungen Frauen 
– 58 Prozent waren bei der Geburt des Kindes 
unter 19 Jahren – verfügten über keinen (48 
Prozent) beziehungsweise einen Förderschul- 
oder Hauptschulabschluss (knapp 40 Prozent). 
Gut 20 Prozent gaben an, unter psychischen 
Erkrankungen zu leiden und 82 Prozent waren 
alleinerziehend. Eigene biographische Erfahrun-
gen waren stark belastet, fast 30 Prozent waren 
selbst außerhalb ihrer Herkunftsfamilien aufge-
wachsen (NZFH, 2011). Trotz alledem verblieben 
mehr als 60 Prozent bis zum zweiten Geburts-
tag ihres Kindes im Programm. 
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Das zentrale Ziel des sicheren Bindungsaufbaus 
zeigte sich im Fremde-Situation-Test im Alter 
von zwölf Monaten der Kinder sehr deutlich. 72 
Prozent in der ›Trainingsgruppe‹ im Vergleich 
zu nur 45 Prozent der Kinder der Kontrollgrup-
pe wiesen eine sichere Bindung auf. Allerdings 
waren die Stichproben eher klein (N=79 bezie-
hungsweise in der Kontrollgruppe N=22) (NZFH, 
2011). 

Hervorzuheben ist, dass der Bindungshintergrund 
der Beraterinnen einen signifikanten Effekt auf 
die Ergebnisse hatte. Beraterinnen mit einem 
eigenen sicheren Bindungsmuster konnten die 
Mutter-Kind-Dyaden erfolgreicher hinsichtlich 
des Aufbaus sicherer Bindungen unterstützen 
(vgl. Süß, Mali, Bohlen in: Renner & Sann, 2010). 
Daraus wurden weitere Implikationen für die 
Ausbildung und Supervision der Beraterinnen im 
STEEP-Programm abgeleitet. 

Die Bestandsaufnahmen

Einen erheblichen Arbeitsumfang in der em-
pirischen Arbeit am NZFH beziehungsweise in 
dessen Auftrag hat die Bestandsaufnahme der 
(nicht nur) kommunalen Praxis in drei Schritten 
eingenommen. Der Fokus lag hierbei zuerst auf 
der Begriffsdefinition Früher Hilfen in den be-
fragten Behörden sowie den Kooperationsformen 
der Jugendämter und Gesundheitsämter unter-
einander und mit diversen Partnern im Feld der 
Frühen Hilfen. Das Deutsche Institut für Urbanis-
tik (DIfU) führte zum Jahreswechsel 2008/2009 
die erste Befragung mittels einer postalischen 
Fragebogenerhebung durch (Sann, 2010). Die 
wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 
Es bestand bei den begonnenen Maßnahmen ein 
breites Spektrum von Zielstellungen zwischen 
früher Förderung und präventivem Kinderschutz, 
ein hohes Aktivitätsniveau beider Behörden im 
Bereich Früher Hilfen, aber deutliche Diskrepan-
zen zwischen Wunsch und Wirklichkeit der Ko-
operation zwischen den Systemen.

Zum Jahresbeginn 2010 folgte die zweite Teil-
untersuchung unter dem Titel ›Entwicklung der 
kommunalen Praxis‹ mit dem Schwerpunkt, vor-
handene Angebote für Familien mit Säuglingen 
und kleinen Kindern differenziert zu erfassen 
sowie die Fortschritte und den geplanten Ausbau 
der Hilfen zu erheben (Sann, 2011).

Als besonders wichtig wurden von den Befragten 
die Angebote der Familienhebammen, Gruppen-
angebote für Eltern mit Säuglingen und Bera-
tungsangebote für diese Zielgruppe eingeschätzt, 
wobei aufsuchende Hilfen und Hilfen für beson-
ders belastete Familien im Vergleich zu primär-
präventiven Angeboten überwogen. Der Mittel-
einsatz floss ganz überwiegend in direkte Hilfen 
für Familien, während der Ausbau von Netzwer-
ken, die Weiterqualifizierung von Fachkräften 
und eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit erst 
langsam vorankamen. Deutlich erkennbar gingen 
diese Erkenntnisse auch in die Zielstellungen der 
nachfolgenden Bundesinitiative Frühe Hilfen ein. 

Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutz-
gesetzes 2012 machten sich die Frühen Hilfen 
auf den noch weiten Weg vom Modellprojekt zur 
Regelversorgung (§ 3 Abs. 4 KKG). Eine Verwal-
tungsvereinbarung wurde zu ihrer Umsetzung 
zwischen Bund und Ländern geschlossen. Mit 
einem Fördervolumen von 177 Millionen Euro in 
einer Laufzeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezem-
ber 2015 soll das kommunale Engagement in den 
Frühen Hilfen in drei Förderschwerpunkten weiter 
ausgebaut werden: regionale Netzwerke mit Zu-
ständigkeit für Frühe Hilfen, Qualifizierung und 
Einsatz von Familienhebammen oder vergleich-
baren Gesundheitsberufen sowie der Einsatz 
von Ehrenamtlichen in den Frühen Hilfen. Das 
erklärte, aber nicht immer erreichte Ziel war da-
bei: Kein Ersatz von bestehenden Aktivitäten und 
kein Aufbau von Parallelstrukturen. Ein weiteres, 
langfristiges Ziel ist es, aus den gewonnenen Er-
kenntnissen Empfehlungen zur Ausgestaltung ge-
setzgeberischer Regelungen für eine Fondslösung 
abzugeben, die ab Januar 2016 in Kraft treten 
soll. 
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Zur gestiegenen Bedeutung durch die gesetzli-
che Verankerung
In § 1, Abs. 4 Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 
wird die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen 
koordinierten und multiprofessionellen Angebo-
tes im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern 
vor allem in den ersten Lebensjahren für Mütter 
und Väter, für schwangere Frauen und werden-
de Väter als gesellschaftliches Ziel verpflichtend. 
Der Begriff ›Frühe Hilfen‹ wird durch Erwähnung 
im Gesetzestext zu einer Legaldefinition und 
spiegelt damit die dringliche Absicht des Gesetz-
gebers, eine schnelle gesellschaftliche und fach-
liche Entwicklung in nur wenigen Jahren nach 
seiner Implementierung voranzutreiben.

Das NZFH trägt hierfür die Verantwortung als 
Bundeskoordinierungsstelle, die Länder haben 
jeweils eine Landeskoordinierungsstelle einge-
richtet. Eine Berichterstattung der Bundesregie-
rung als Zwischenbilanz (Stand 30. Juni 2014) 
zur Halbzeit der Bundesinitiative wird vor dem 
Bundestag erbracht und am 13. November 2014 
auf einer Bilanztagung in Berlin der Fachöffent-
lichkeit präsentiert werden.

Eine dritte Teiluntersuchung wurde als telefoni-
sche Kurzbefragung der Jugendämter im Sommer 
2012 durchgeführt, ein halbes Jahr nach Inkraft-
treten des Bundeskinderschutzgesetzes (Inter-
netquelle 1). 

Diese bezog sich auf die Bundesinitiative und 
deren Förderschwerpunkte: Zwei Themenfelder 
bestimmten die Teiluntersuchung, die Struktur 
der vorhandenen Netzwerke sowie der Einsatz 
von Familienhebammen und Kinderkrankenpfle-
gerinnen: 
1. Das Vorhandensein und die Charakteristika 

der Netzwerke, beispielsweise hinsichtlich 
ihrer Ausrichtung auf »Kinderschutz« (12,6 
Prozent) oder »Frühe Hilfen« (15,7 Prozent), 
beziehungsweise ob beide vorhanden waren 
(51,6 Prozent), oder gänzlich fehlten (20,1 
Prozent), wurden erfragt. Hinsichtlich der 
Ausrichtung der Frühen Hilfen als eher pri-

mär- oder sekundärpräventiver Ansätze der 
Hilfen ergaben sich folgende Antworten: Hil-
fen für ›alle Familien‹ zu 17 Prozent, Hilfen für 
›belastete Familien‹ zu 16,6 Prozent, Hilfen für 
›sowohl als auch‹ zu 64,4 Prozent. 

2. Die Kooperationen zwischen Familienhebam-
men und Jugendämtern wurden als zahlreich 
nachgewiesen (78,4 Prozent der befragten Ju-
gendämter), auch mit anderen Gesundheits-
berufen wie den Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern be-
stehen solche Arbeitsbündnisse (zu 36,6 Pro-
zent der befragten Kommunen). Aber es gab 
auch Hindernisse, die trotz eines beiderseiti-
gen inhaltlichen Interesses an der Vergütung 
der Familienhebammen sowie den ungeklär-
ten Rollen bei der Fallbearbeitung scheiterten.

3. Ein etwas verblüffendes, kritisch zu hinterfra-
gendes Ergebnis zeigte sich bei der Frage, mit 
welchen Aufträgen / bei welchen Problem-
feldern in belasteten Familien die Familien-
hebammen und vergleichbaren Gesundheits-
berufe eingesetzt werden. Es ist hier sowohl 
von ›Frühen Hilfen‹ die Rede, womit die se-
kundärpräventiven Aufgaben bei bekannter-
maßen vorliegenden Belastungen in den Fa-
milien umschrieben werden. Explizit wird aber 
ebenso der Einsatz der Familienhebammen in 
den Hilfen zur Erziehung dokumentiert. Die 
Verteilung lässt sich dabei grob umschreiben 
mit ungefähr je einem Viertel der Stichprobe 
im Einsatz für ausschließlich Frühe Hilfen, für 
ausschließlich Hilfen zur Erziehung, für beide 
Hilfeformen gleichermaßen und schließlich 
(mit 21,6 Prozent eher zu einem Fünftel) ohne 
jegliche Kooperationsformen. 

Das NZFH interpretiert den Einsatz in den Erzie-
hungshilfen insbesondere als Folge einer gereif-
ten und positiven Erfahrung der Jugendämter in 
der Zusammenarbeit mit Familienhebammen. Es 
scheint hierbei eine differenzierte Auswahl von 
Fachkräften zu erfolgen, die als besonders ge-
eignet angesehen werden. Welche Rollen dabei 
genau ausgefüllt werden, konnte durch die Erhe-
bung nicht näher erfasst werden. 
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Die vertragliche Regelung der Tätigkeit von Fa-
milienhebammen wurde ebenfalls erhoben und 
zeigte, dass diese zu 90,4 Prozent auf Honorar-
basis bei Jugendämtern tätig sind, zum kleinen 
Teil auch gemischt mit festen Anstellungen. 
Es überwiegen hingegen die Angestelltenver-
hältnisse, wenn sie mit freien Trägern (hierauf 
fallen 50,8 Prozent dieser Form) oder mit dem 
Gesundheitsamt (27,5 Prozent dieser Arbeitsver-
hältnisse) zusammenarbeiten. Den freien Trägern 
kommt hierbei eventuell eine günstige Puffer-
funktion zu, da sie bewährte Kooperationspart-
ner des öffentlichen Jugendhilfeträgers sind und 
zugleich die Familienhebammen aus der direkten 
Kontrolle des Jugendamtes heraushalten können 
(vgl. Gran, Küster, Sann, 2012, S. 13).

Zu einer wesentlichen Fundierung und Profilie-
rung der neu geschaffenen Aufgabenstellungen 
und Qualifikationen haben die Kompetenzprofile 
beigetragen, die vom NZFH in den letzten Jahren 
entwickelt wurden. Dazu zählen: das »Kompe-
tenzprofil Familienhebammen« (Hahn & Sandner, 
2013), das »Kompetenzprofil Netzwerkkoordina-

torinnen und Netzwerkkoordinatoren Frühe Hil-
fen« (Hoffmann, Mengel, Sandner, 2013) sowie 
das »Kompetenzprofil Familien-Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger in 
den Frühen Hilfen« (Hahn & Sandner, 2014). 

Als weiterer Aspekt wurden in der »dritten Teil-
untersuchung III a« die aufsuchenden Hilfen hin-
sichtlich ihrer Trägerschaft und ihres Grades der 
Professionalisierung analysiert (Internetquelle 2).

58,4 Prozent dieser Hilfen werden von freien 
Trägern, 41,6 Prozent von öffentlichen durch-
geführt. Die Intensität steigert sich dabei vom 
Begrüßungsbesuch über mehrfache Kontakte bis 
hin zur intensiven Begleitung. Zu 79,6 Prozent 
werden Fachkräfte eingesetzt, darunter zu 15,6 
Prozent Familienhebammen, wenn auch der Ein-
satz von Ehrenamtlichen oder anderen Laien (mit 
20,4 Prozent) überregional üblich ist. 

Abbildung aus der dritten Teiluntersuchung III a 
bezüglich der verschiedenen Angebote und der 
ausführenden Akteure: 
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Die Trägerlandschaft zeigt zu rund 34 Prozent 
Jugendämter, zu rund 15 Prozent katholische 
und zu rund zwölf Prozent evangelische Träger 
unter den größten Anbietern. Insbesondere der 
mögliche Einsatz von Frühförderstellen oder 
Schwangerschaftsberatungsstellen bei solchen 
aufsuchenden Hilfen ist je nach Bundesland sehr 
unterschiedlich.

Abbildung aus der dritten Teiluntersuchung III 
a bezüglich der Träger von aufsuchenden Hil-
fen:

Schließlich wurde mit der »dritten Teiluntersu-
chung III b« der Entwicklungsbedarf im Rahmen 
der Bundesinitiative »Frühe Hilfen« aus Sicht der 
Kommunen mit Hilfe einer Onlinebefragung er-
hoben (Internetquelle 3).

Die drei Förderschwerpunkte wurden explizit 
hinsichtlich ihres Bedarfs eines weiteren Aus-
baus erfragt:
•	 Ausbau	der	Netzwerke	mit	Zuständigkeit	 für	

Frühe Hilfen,
•	 Einsatz	 von	 Familienhebammen	 und	 ver-

gleichbaren Berufsgruppen sowie

•	 Ehrenamtsstrukturen.

Die Antworten mit den Ausprägungen »hoher« 
und »sehr hoher Bedarf« betragen zusammenge-
fasst für die drei Themenfelder: Netzwerke 41,1 
Prozent, Familienhebammen 62,3 Prozent sowie 
Ehrenamtsstruktur 43,4 Prozent.

Von Interesse ist, dass die Befragten weitere Be-
darfe angaben, die aus gutem Grund über die 
Befragung hinausweisen. Es wurden folgende 
Forderungen laut:

a) Verbindliche Kooperation von Jugendhilfe und 
Gesundheitshilfe, die gesetzlich festgeschrie-
ben werden müssen.

b) Ausweitung der vom Bund geförderten Maß-
nahmen und Berufsgruppen, die bislang nicht 
berücksichtigt werden (Beispielsweise Eltern-
bildungskurse und sozialpädagogische Fach-
kräfte).

c) Förderung von Kindern durch Angebote Früher 
Hilfen mindestens über das erste Lebensjahr 
hinaus.

d) Förderung von Angeboten und Strukturen, die 
schon vor dem 1. Januar 2012 bestanden.
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e) Erhöhung und Verstetigung der finanziellen 
Fördermittel.

Die jetzt begonnenen und bis Ende 2015, dem 
Ende der Laufzeit der Bundesinitiative, geplan-
ten Forschungsvorhaben werden unter dem Titel 
»Dokumentation und Evaluation der Bundesiniti-
ative Frühe Hilfen« in die Evaluation des Bundes-
kinderschutzgesetzes eingehen. Schwerpunkte 
sind hierbei eine Prävalenzstudie zu den Familien 
mit erhöhten Unterstützungsbedarfen und ihren 
Ressourcen, die Vertiefung der Wirkungsfor-
schung beim Einsatz der Familienhebammen und 
eine mögliche Verbesserung der Inanspruchnah-
me von Hilfen. Eine Onlinebefragung der Fami-
lienhebammen soll im Rahmen einer sogenann-
ten Professionsstudie nützliche Erkenntnisse zu 
diesem neuen Berufsbild erbringen. Offen bleibt 
die Frage, wie ihr Einsatz in den Frühen Hilfen 
eine angemessene Verortung in oder neben den 
Hilfen zur Erziehung findet. Wird der teilweise 
zu beobachtende Ersatz von bestehenden Hilfen 
wie der Sozialpädagogischen Familienhilfe durch 
Familienhebammen aufzuhalten sein? q
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Die Kinderschutzdebatte in Deutschland, aber 
auch die entsprechenden Diskussionen in inter-
nationalen Zusammenhängen der vergangenen 
Jahre waren und sind nicht zuletzt eine kriti-
sche Diskussion über die Datenlage zu diesem 
Thema. Eine umfassende und verlässliche em-
pirische Dauerbeobachtung zum Ausmaß von 
Vernachlässigungen und Misshandlungen von 
Kindern gibt es bislang bei allen zu konstatie-
renden Fortschritten auch in diesem Bereich 
genauso wenig, wie ausreichend qualifizier-
te Beobachtungsinstrumente über den in den 
vergangenen Jahren gestärkten institutionellen 
Kinderschutz. Gleichwohl dürfen die belastba-
ren empirischen Anhaltspunkte statistischer 
Erhebungen nicht unbeachtet bleiben, sondern 
bedürfen einer regelmäßigen Analyse. Der Bei-
trag fokussiert einerseits Daten zu den Fällen 
von Kindstötungen, Misshandlungen und Ver-
nachlässigungen mit einer – soweit möglich – 
international vergleichenden Perspektive sowie 
andererseits – mit dem Fokus auf die Situation 
in Deutschland – empirische Befunde zu Ein-
griffen in die elterliche Sorge, aber auch das 
Agieren der Kinder- und Jugendhilfe bei Erzie-
hungsschwierigkeiten, familiären Krisen sowie 
konkreten Kindeswohlgefährdungen. 

1. Hinweise zur Reichweite amtlicher und 
nichtamtlicher Statistiken 

Eine einheitliche systematische Erfassung fall-
bezogener Daten zu Kindesmisshandlungen und 
Vernachlässigungen, wie sie zum Beispiel seit 
1992 in den »National Centres for Injury Preven-
tion and Control« (NCIPC)1 – als föderal organi-

1 Diese sind wiederum eingegliedert in staatliche »Centers 
for Disease Control and Prevention« (CDC). Neben einem 
regelmäßigen Monitoring von Gewalt an Kindern betreiben 
diese Zentren auch gezielt Forschung zu Risiko- und Schutz-
faktoren, unterstützen Staat und lokale Partner bei der Im-

sierte Organisationen zur Gewaltprävention – in 
den USA erfolgt, gibt es in Deutschland nicht. 
Empirische Aussagen zur Prävalenz der verschie-
denen Gewaltformen gegen Kinder beruhen ent-
weder auf den Ergebnissen weniger Studien mit 
einer repräsentativen Auswahl der Bevölkerung, 
wie zum Beispiel die retrospektive Befragung von 
Jugendlichen und jungen Heranwachsenden von 
Häuser und anderen zu deren Vernachlässigungs- 
und Misshandlungserfahrungen in ihrer Kindheit 
(Häuser u. a. 2011) oder die Ergebnisse einer re-
trospektiv angelegten Repräsentativ-Befragung 
von 11.428 Personen zu sexuellem Missbrauch 
(vgl. Stadler u. a. 2012) oder nach wie vor auf 
methodisch unzureichenden Schätzungen (vgl. 
hierzu auch Pillhofer 2011). Ferner gibt es eine 
Vielzahl von kleineren Erhebungen im Bereich der 
Gesundheits- und der Kinder- und Jugendhilfe, 
die mitunter die Prävalenz nicht bei den Betrof-
fenen, sondern über Dritte erheben. Einen guten 
Überblick zum internationalen Forschungsstand 
zur Prävalenz von körperlichen und emotionalen 
Vernachlässigungen und Misshandlungen bieten 
die Meta-Analysen von Marije Stoltenborgh (vgl. 
Stoltenberg u. a. 2011 und Stoltenborgh 2012). 
Hierauf wird noch näher einzugehen sein.

Darüber hinaus geben in Deutschland verschie-
dene amtliche und nichtamtliche Erhebungen 
wie die Kinder- und Jugendhilfestatistik, die po-
lizeiliche Kriminalstatistik und die Gesundheits-
statistik Hinweise auf Teilmengen von Gewalt 
gegen Kindern, beispielsweise Fälle von Miss-
handlungen oder Tötungen, die strafrechtlich 
verfolgt werden (polizeiliche Kriminalstatistik), 
oder Fälle, in denen gefährdete Kinder kurz- oder 
langfristig aus der Familie genommen werden 
plementierung von Programmen zur Prävention von Kindes-
misshandlung und -missbrauch und evaluieren diese. Darüber 
hinaus testen sie neue und innovative Präventionsstrategien, 
zum Beispiel zur Verhinderung von Schütteltraumata.

Datenlage zu Kindeswohlgefährdungen und institutionellem 
Kinderschutz

Gudula Kaufhold, Jens Pothmann, Dortmund
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(Statistik der Hilfen zur Erziehung sowie der 
Inobhhutnahmen). Aufgrund des Bundeskinder-
schutzgesetzes werden seit 2012 außerdem Ver-
fahren zur Einschätzung von Kindeswohlgefähr-
dungen im Jugendamt im Rahmen der amtlichen 
Statistik erfasst sowie bei den familiengerichtli-
chen Maßnahmen nicht mehr nur der Entzug der 
elterlichen Sorge gezählt, sondern auch weitere 
gerichtliche Maßnahmen sowie zusätzliche per-
sonenbezogene Merkmale zum Kind beziehungs-
weise Jugendlichen wie etwa das Alter erfasst. 
Die genannten Datenquellen decken dabei aller-
dings nur Teilbereiche der Gewalt gegen Kinder 
ab. Sie operieren in der Logik der von ihnen in 
den Blick genommenen Strukturbereiche und 
sind zumindest mit Blick auf die amtlichen Sta-
tistiken und das Bundesstatistikgesetz auch zum 
Schutz von Personen und Organisationen eng an 
einen rechtlichen Rahmen gebunden.

International vergleichende Analysen sind auf 
der Basis der amtlichen nationalen Statistiken 
zum Thema Kindeswohlgefährdungen und insti-
tutionellem Kinderschutz nur sehr eingeschränkt 
beziehungsweise überhaupt nicht möglich. So 
erfasst beispielsweise die amtliche Kinder- und 
Jugendhilfestatistik an verschiedenen Stellen 
Kindeswohlgefährdungen, beispielsweise als 
möglichen Grund für die Gewährung einer Hilfe 
zur Erziehung, die Notwendigkeit der Inobhut-
nahme eines Kindes oder auch bei Gefährdungs-
einschätzungen durch die Jugendämtern nach  
§ 8a SGB VIII. Der Begriff der Kindeswohlgefähr-
dung geht dabei auf das Kindschaftsrecht im 
Bürgerlichen Gesetzbuch zurück und beschreibt 
die Grenze des Elternrechts bei gleichzeitiger 
Aktivierung der staatlichen Schutzpflicht (vgl. 
hierzu Schmid/Meysen 2006). Eine Entsprechung 
dieses Begriffs der Kindeswohlgefährdung im 
internationalen Sprachraum gibt es allerdings 
nicht. Dies macht entsprechende statistische Er-
hebungen und Vergleiche hierzu unmöglich. Im 
Rahmen der Forschung ist es daher notwendig, 
sich auf Daten der auch international üblichen 
Dreiteilung von Vernachlässigung, Misshandlung 
und sexuellem Missbrauch zu beziehen.

Mit Blick auf die internationale Vergleichbarkeit 
stellt sich die Datenlage über die Gesundheits-
statistik besser dar. Immerhin können über die 
Todesursachenstatistik internationale Vergleiche 
zum Thema Kindstötungen angestellt werden. 
Operiert wird in diesem Zusammenhang mit der 
medizinischen ICD-10-Klassifikation, was ei-
nen internationalen Vergleich ermöglicht (zum 
Beispiel ein Vergleich mit Ergebnissen der WHO 
zu Kindesmisshandlung und -missbrauch). Al-
lerdings gibt es auch Hinweise darauf, dass die 
Qualität der Angaben in den zugrunde liegenden 
Todesbescheinigungen nicht immer ausreicht 
zur zweifelsfreien Feststellung eines Tötungs-
deliktes (siehe hierzu auch Fendrich/Pothmann, 
2010). Die tatsächliche Zahl von Kindstötun-
gen ist angesichts dessen nicht bekannt, sodass 
man an dieser Stelle auch von einem Dunkelfeld 
sprechen muss, zumal in Deutschland keine Ob-
duktionspflicht besteht, sondern nur nach der 
Einschätzung, dass ein nicht natürlicher Tod vor-
liegen könnte.

2. Zahlen zu Kindstötungen und Kindes- 
misshandlungen in internationaler Perspektive

Tötungen von Kindern sind in Deutschland rela-
tiv selten. Die Zahl der Kinder unter 15 Jahren, 
die laut Todesursachenstatistik des Statistischen 
Bundesamtes durch einen tätlichen Angriff zu 
Tode gekommen sind, ist in den vergangenen 20 
Jahren (1992 bis 2012) von jährlich 75 auf 43 
deutlich gesunken. Bei den unter Zehnjährigen 
hat sich die Anzahl getöteter Kinder im gleichen 
Zeitraum von 64 auf 38 reduziert. 

Von Kindstötungen sind kleinere Kinder häufi-
ger betroffen als Kinder über fünf Jahre. Auf ein 
getötetes Kind zwischen fünf und neun Jahren 
kamen in den vergangenen zehn Jahren rund drei 
getötete Kinder unter fünf Jahren. Erst in jüngs-
ter Zeit verschiebt sich dieses Verhältnis. 2012 
sank der Anteil auf 1:1,2. Dies liegt insbesonde-
re an der gesunkenen Zahl getöteter Säuglinge, 
die in den 1980er Jahren noch bei durchschnitt-
lich 42 lag, in den 1990er Jahren bei 28, in den 
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2000er Jahren bei 24 und zuletzt 2012 auf zehn 
sank. 

Im europäischen Vergleich nimmt Deutschland 
mit insgesamt 0,61 Todesfällen je 100.000 der 
altersgleichen Bevölkerung eine mittlere Positi-
on ein (vgl. WHO 2013, S. 11). Analysen haben 
für Europa gezeigt, dass 71 Prozent der jährlich 
rund 850 Tötungsdelikte bei Kindern unter 15 
Jahren in Ländern geringen Einkommens vorfal-
len (vgl. ebd., S. 10). Damit sind die Tötungsraten 
in Ländern geringen Einkommens 2,4-mal höher 
als in Ländern hohen Einkommens. Der Anteil der 
getöteten Kinder bis zu vier Jahren ist auch im 
europäischen Vergleich höher als der Anteil der 
Fünf - bis Neun- oder Zehn- bis 14-Jährigen. 

Der kürzlich veröffentlichte UNICEF-Bericht zu 
Gewalt an Kindern2 zählt allein für 2012 auf Basis 
der Todesursachenstatistik knapp 95.000 getöte-
te Kinder zwischen null und 19 Jahren weltweit 
(ebd., S. 34). Dies entspricht einer durchschnittli-
chen Tötungsrate von vier je 100.000 der alters-
gleichen Weltbevölkerung. Der größte der Teil 
der jungen Opfer lebt dabei in Ländern geringen 
oder mittleren Einkommens, rund ein Drittel von 
ihnen in Lateinamerika und der Karibik; dies ent-
spricht für Lateinamerika und der Karibik einer 
Rate von zwölf von 100.000 der altersgleichen 
Kindern in dem Zeitraum. Rund 30 Prozent der 
betroffenen Kinder sind allerdings dabei Opfer 
von organisierter Kriminalität und bewaffneten 
Straßengangs, nicht von häuslicher oder fa-
miliärer Gewalt. Im Vergleich hierzu wurden in 
West- und Zentralafrika zehn, in Ost- und Süd-
afrika sechs, in Asien und Nordafrika zwei und in 
Europa eines von 100.000 Kindern getötet (ebd.). 

Blickt man für Deutschland in die polizeiliche 
Kriminalstatistik (PKS) wird jedoch deutlich, dass 
die von der WHO zugrunde gelegten Todesur-
sachenstatistiken nur einen Teil der tatsächlich 
getöteten Kinder abbilden. So weist die PKS für 
2012 immerhin 167 Kinder unter 14 Jahren aus, 

2  UNICEF: Hidden in Plain Sight 2014

die Opfer von Tötungsdelikten3 geworden sind, 
gegenüber 43 getöteten Kindern unter 15 Jah-
ren, die in der Todesursachenstatistik erfasst 
sind. 2013 sank die Zahl der getöteten Kinder 
laut PKS leicht auf 153. Hinzu kamen für 2013 
weitere 72 versuchte Tötungen von Kindern un-
ter 14 Jahren. Insofern muss man in Bezug auf 
die für internationale Vergleiche herangezogene 
Todesursachenstatistik nicht nur, aber auch für 
Deutschland eher von einer Untererfassung aus-
gehen. 

Geht man einmal weg von den Kindstötungen 
hin zu den Kindesmisshandlungen, bleibt aber 
hinsichtlich der Datenquelle bei der polizeilichen 
Kriminalstatistik, so dokumentiert diese zum The-
ma »Misshandlungen und Vernachlässigungen« 
immerhin jährlich die Anzahl der zur Anzeige ge-
brachten Fälle einer körperlichen Misshandlung 
von Schutzbefohlenen. Für das Jahr 2012 wer-
den 1.725 Fälle körperlicher Misshandlung von 
Schutzbefohlenen im Alter von unter sechs Jah-
ren ausgewiesen. Das macht 0,4 Promille der al-
tersgleichen Bevölkerung im Jahr 2012 aus. Auch 
wenn dies zunächst einmal ein geringer Wert ist, 
so ist der Anstieg der zur Anzeige gebrachten 
Misshandlungen von Schutzbefohlenen bei Kin-
dern im Alter von unter sechs Jahren mit plus 80 
Prozent im Zeitraum zwischen 2000 bis 2012 be-
achtlich (vgl. BKA verschiedene Jahrgänge, ohne 
Abb.). Diese Entwicklung muss auch in einem 
Zusammenhang mit der Einführung des gesetz-
lichen Züchtigungsverbots gesehen werden. Ins-
gesamt steht diese über die PKS dokumentierte 
Entwicklung bei den Anzeigen insbesondere für 
eine höhere gesamtgesellschaftliche Sensibilität 
bezogen auf Gewalt gegenüber Kindern – auch 
und gerade in ihren Familien (vgl. Pothmann/
Fendrich 2013, S. 53f.).

Auch vor dem Hintergrund der Erhebungsmetho-
dik der PKS zu – in diesem Falle – den Misshand-
lungen von Schutzbefohlenen kann mit diesen 

3  Zusammengefasst werden hier Opfer von Mord, Totschlag, 
fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung mit Todesfolge 
(nur vollendete Fälle).
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Daten keineswegs bestritten werden, dass gera-
de im Bereich der körperlichen und psychischen 
Misshandlungen von einem hohen Dunkelfeld 
auszugehen ist. Ergebnisse einer retrospektiv 
angelegten deutschen Studie (vgl. Häuser u. a. 
2011) deuten darauf hin, dass die Zahl der kind-
lichen Opfer von Misshandlung deutlich höher 
liegt. So berichten zwölf Prozent der Befragten 
von körperlicher, 2,8 Prozent sogar von schwe-
rer körperlicher Gewalt in der Kindheit. Das Aus-
maß retrospektiv berichteter seelischer Gewalt 
liegt nach Auskunft der Autoren bei 15 Prozent, 
wenn eine minderschwere Ausprägung einbezo-
gen wird, sowie bei 1,6 Prozent im Falle schwerer 
seelischer Gewalt.

Dieser Vergleich von PKS und der Studie von 
Häuser und anderen (2011) zeigt beträchtliche 
Unterschiede bei der Häufigkeit von Misshand-
lungen. Das ist zum einen auf die bei allen Ähn-
lichkeiten nicht identischen Erhebungsbereiche 
und vor allem auch auf die grundsätzlich unter-
schiedliche Anlage der Datenerhebung zurück-
zuführen. Während bei der PKS nicht nur Opfer, 
sondern auch Dritte eine Anzeige bei der Polizei 
stellen und damit auch zu dieser Statistik melden, 
bezieht sich die benannte Studie allein auf die 
Selbstaussagen der Opfer von Misshandlungen. 
Dieses Ergebnis ist keineswegs überraschend, 
sondern bestätigt sich auch in internationalen 
Studien, wie die Meta-Analyse von Stoltenborgh 
(2012, S. 131f.) zeigt.

3. Amtliche Daten der Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland – ein Baustein der 
Wissensbasis im Kinderschutz

Die Kinder- und Jugendhilfe ist nicht nur Erzie-
hungs-, Bildungs- und Betreuungsagentur, son-
dern sie erfüllt im Rahmen ihres differenzierten 
Aufgaben- und Leistungsspektrums auch die 
Funktion einer zentralen staatlichen Instanz zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen, wenn El-
tern ihrer Fürsorge- und Erziehungsverantwor-
tung nicht (mehr) nachkommen (können) (vgl. 
Pothmann/Fendrich 2013, S. 48ff.). Die amtliche 

Kinder- und Jugendhilfestatistik (KJH-Statistik) 
ist ein Instrument, um die Erfüllung dieses ge-
sellschaftlichen Auftrags empirisch zu beobach-
ten, wie die Daten zur Inanspruchnahme von 
Leistungen der Hilfen zur Erziehung (a), die Häu-
figkeit von Inobhutnahmen (b) sowie die Befunde 
zu den Gefährdungseinschätzungen der Jugend-
ämter (c) zeigen. 

(a) Hilfen zur Erziehung
Die Inanspruchnahme von Leistungen der Hil-
fen zur Erziehung steigt jährlich. Die Zunahme 
lässt sich nicht auf bestimmte Altersgruppen 
beschränken, sondern vielmehr gilt dieser Trend 
für die Jugendlichen und jungen Volljährigen 
genauso wie für die Kleinkinder (vgl. Fendrich/
Pothmann/Tabel 2014, S. 17). Für die unter 
Sechsjährigen ist zwischen 2008 und 2012 eine 
Zunahme der jährlich begonnenen Leistungen 
um elf Prozent auf knapp 129.000 Fälle zu kons-
tatieren. Pro 10.000 der unter Sechsjährigen ent-
spricht das 314 Fälle – 34 mehr als noch 2008 
(vgl. Tabelle 1).
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Die Anforderungen an das Hilfesystem sind stark 
von den Problemlagen der Leistungen in An-
spruch nehmenden Familien abhängig. So genü-
gen beispielsweise in einem Fall bereits wenige 
Beratungskontakte, um zu einer tragfähigen Lö-
sung zu kommen, während in dem anderen Fall 
die Inanspruchnahme einer sozialpädagogischen 
Familienhilfe zur Unterstützung der betroffenen 
Familie notwendig ist sowie in einem dritten Fal-
le womöglich eine Kindeswohlgefährdung nur 
durch eine Unterbringung in einer Pflegefamilie 
abgewendet werden kann.

Die Mehrzahl der Hilfen für unter Sechsjährige 
und ihre Familien sind Erziehungsberatungen, 
gefolgt von weiteren ambulanten Leistungen 
sowie Fremdunterbringungen im Rahmen von 
Heimerziehung und vor allem Vollzeitpflege (vgl. 
Tabelle 1). Sämtliche Leistungsbereiche werden 
seit 2008 häufiger in Anspruch genommen. Die 
Neufälle in der Erziehungsberatung sind um 14 
Prozent, bei den weiteren ambulanten Hilfen um 
sechs Prozent sowie bei den Fremdunterbringun-
gen um zwölf Prozent gestiegen.

(b) Inobhutnahmen
Wenn eine dringende Gefahr für das Kindeswohl 
besteht und möglicherweise Eltern in die aus 
Sicht eines Jugendamtes notwendig gewordene 
Unterbringung ihres Kindes nicht einwilligen, 

ist das Jugendamt berechtigt und verpflichtet, 
das Kind in Obhut zu nehmen. Seit 2005 sind 
die jährlichen Fallzahlen zu den Inobhutnahmen 
steigend. Für das Jahr 2012 weist die KJH-Sta-
tistik 40.227 Fälle aus, das sind rund 57 Prozent 
mehr als noch 2005 (vgl. Fendrich/Pothmann/Ta-
bel 2012, S. 46f.).

Angestiegen sind vor diesem Hintergrund auch 
die Fallzahlen bei Klein- und Kleinstkindern. Mit 
Blick auf die Altersgruppe der unter Sechsjähri-
gen hat sich die Zahl der jährlichen Inobhutnah-
men von 3.154 im Jahre 2005 auf 6.583 im Jahre 
2012 mehr als verdoppelt, wobei die Zunahme 
für die unter Dreijährigen noch einmal deutlich 
stärker als für die Drei- bis unter Sechsjährigen 
ausgefallen ist (vgl. Abbildung 1).

Grafiken:  Kaufhold Pothmann  

Tabelle 1 

  Angaben absolut Angaben pro 10.000 der Bevölkerung 
 Hilfen zur 

Erziehung 
Erziehungs-
beratung 

Ambulante 
Hilfen 

Fremdunter-
bringungen 

Hilfen zur 
Erziehung 

Erziehungs-
beratung 

Ambulante 
Hilfen 

Fremdunter-
bringungen 

2008 116.398 66.555 39.517 10.326 280 160 95 25 

2009 120.638 68.612 41.367 10.659 293 167 100 26 

2010 123.886 72.229 40.910 10.747 302 176 100 26 

2011 127.278 74.556 41.473 11.249 311 182 101 28 

2012 128.987 75.718 41.707 11.562 314 184 102 28 

 

Abbildung 1 

 

 

1.811
2.187

2.630

3.233 3.334 3.438
3.714

4.030

1.343
1.543

1.813

2.310 2.241 2.331 2.464 2.553

3.154

3.730

4.443

5.543 5.575
5.769

6.178
6.583

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unter 3 Jahre 3 bis unter 6 Jahre  Unter 6 Jahre

Tabelle 1: Entwicklung der Hilfen zur Erziehung nach Leistungssegmenten und Altersgruppen bei Kindern im Alter von unter 
sechs Jahren (Deutschland; 2008 bis 2012; begonnene Hilfen; Angaben absolut und pro 10.000 der altersentsprechenden 
Bevölkerung) 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfen; versch. Jahrgänge; Zusammen-
stellung und Berechnung der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik
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(c) Gefährdungseinschätzungen der 
Jugendämter
Im Vergleich zu den Hilfen zur Erziehung oder 
auch zu den Inobhutnahmen werden die Gefähr-
dungseinschätzungen der Jugendämter nach  
§ 8a SGB VIII erst seit neuestem erhoben. Für das 
Jahr 2012 sind die Jugendämter von den Sta-
tistischen Landesämtern erstmalig dazu befragt 
worden, nachdem das Bundeskinderschutzge-
setz die entsprechenden rechtlichen Grundlagen 
für eine solche Erfassung geschaffen hatte (vgl. 
ausführlicher Fendrich/Potmann/Tabel 2014, S. 
81f.).

Im ersten Jahr der bundesweiten statistischen 
Erfassung haben die Jugendämter rund 106.600 
Gefährdungseinschätzungen an die Statistischen 
Landesämter gemeldet. Dies entspricht 0,83 Pro-
zent der altersgleichen Bevölkerung in dem Zeit-
raum. Jede vierte der rund 106.600 Gefährdungs-
einschätzungen entfällt auf ein Kind im Alter von 
unter drei Jahren. Bei weiteren rund 20 Prozent 
der Verfahren sind Kinder zwischen drei und fünf 

Jahren betroffen. 22 Prozent der Fälle betreffen 
Kinder im Grundschulalter zwischen sechs und 
neun Jahren. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 
17 Jahren sinkt dieser Anteil auf knapp 15 Pro-
zent. 

Diese Verteilung erklärt sich zum einen durch die 
größere Verwundbarkeit von Klein- und Kleinst-
kindern, zum anderen weist sie auch auf eine 
hohe gesellschaftliche Aufmerksamkeit gegen-
über möglichen Gefährdungen von Klein- und 
Kleinstkindern hin. Allerdings muss die Kinder- 
und Jugendhilfe ihren Aufgaben im Rahmen des 
staatlichen Wächteramtes nicht nur gegenüber 
Kindern, sondern auch gegenüber Jugendlichen 
nachkommen – dies zeigen die Zahlen ebenfalls 
(vgl. Kaufhold/Pothmann 2013, S. 9). 

Mit Blick auf die Initiatoren einer Gefährdungs-
einschätzung wird die Sensibilisierung der Zivil-
gesellschaft für das Thema Kinderschutz deut-
lich. 32 Prozent der Gefährdungseinschätzungen 
in Jugendämtern gehen zurück auf Meldungen 

Besser! 

 

 

Abbildung 1: Inobhutnahmen bei unter Drei- sowie Drei- bis unter Sechsjährigen (Deutschland; 2005 bis 2012; Angaben 
absolut)

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Vorläufige Schutzmaßnahmen; versch. Jahrgänge; 
Zusammenstellung und Berechnung der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik
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von Verwandten, Bekannten, Nachbarn und an-
onym bleibenden Privatpersonen. 17 Prozent der 
Verfahren werden durch Polizei, Gericht und Jus-
tiz veranlasst, zehn Prozent durch Selbstmelder 
(Minderjährige oder deren Eltern) und 42 Prozent 
gehen zurück auf eine §-8a-Meldung durch Pro-
fessionelle aus Bildungs-, Sozial- und Gesund-
heitswesen. 

Bei den rund 106.600 durchgeführten Gefähr-
dungseinschätzungen bestätigen die Jugendäm-
ter in rund einem Drittel der Fälle eine akute (16 
Prozent) oder latente (20 Prozent) Kindeswohl-
gefährdung. In einem weiteren Drittel (32 Pro-
zent) wird zumindest ein Hilfe- und Unterstüt-
zungsbedarf gesehen. Ein gleich großer Anteil an 
Verfahren (32 Prozent) lässt sich als sogenannte 
»Falsch-positiv-Fälle«4 betrachten, die weder 
eine Kindeswohlgefährdung (KWG) sind, noch 
einen Hilfe- und Unterstützungsbedarf erkennen 
lassen5. Dieser steigt auf 36 Prozent bei Kindern 
unter sechs Jahren und nimmt mit zunehmen-
dem Alter (zwölf bis 17-Jährige) wieder auf 27 
Prozent ab. 

Die am häufigsten genannte Gefährdungsart 
von Kindern sind Formen der Vernachlässigung 
sowohl in Fällen akuter (64 Prozent), als auch 
latenter (68 Prozent) Kindeswohlgefährdung. Die 
zweithäufigste Form akuter Gefährdungen stel-
len körperliche (30 Prozent), dicht gefolgt von 
psychischen (28 Prozent) Misshandlungen dar. 
Bei den latenten Kindeswohlgefährdungen über-
wiegen hingegen psychische Misshandlungen 
mit 24 Prozent vor körperlichen mit 19 Prozent. 
Der sexuelle Missbrauch von Kindern spielt dem-
gegenüber zahlenmäßig mit sieben Prozent (aku-

4 Mit diesem der Medizin entlehnten Begriff sind solche 
Fälle gemeint, die zwar als Kindeswohlgefährdung gemeldet 
wurden, aber nach Einschätzung des Fachteams im Jugend-
amt weder als eine solche bestätigt werden noch einen Hilfe- 
und Unterstützungsbedarf erkennen lassen.

5 Dies schließt nicht aus, dass die betroffenen Familien zum 
Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung bereits Leistungen 
nach dem SGB VIII erhalten, wohl aber, dass neben diesen 
neue beziehungsweise andere Hilfen für notwendig erachtet 
werden.

te KWG) beziehungsweise vier Prozent (latente 
KWG) eine untergeordnete Rolle. Dies wird nicht 
zuletzt auch darauf zurückzuführen sein, dass 
der Zeitraum einer Gefährdungseinschätzung nur 
in den seltensten Fällen dafür ausreichen kann, 
einen sexuellen Missbrauch aufzudecken. 

4. Herausforderungen und Perspektiven

Als Mitte der 2000er Jahre die Debatte um einen 
funktionierenden institutionellen Kinderschutz 
in Deutschland noch einmal im Vergleich zum 
Anfang dieser Dekade an Intensität sowie gesell-
schaftlicher und politischer Relevanz gewonnen 
hat, ist mehr als einmal bemängelt worden, dass 
verlässliche Daten über das Ausmaß von Ver-
nachlässigungen und Misshandlungen von Kin-
dern nicht zur Verfügung standen. Es war und ist 
auch heute noch ein »Stochern im Zahlennebel«. 
So ist festzuhalten, dass es eine verlässliche em-
pirische Dauerbeobachtung zum Ausmaß von 
Vernachlässigungen und Misshandlungen von 
Kindern oder auch zur Anzahl von Kindstötun-
gen in Deutschland nach wie vor nicht gibt. Auch 
wenn man diesbezüglich auf der einen Seite über 
einige Anhaltspunkte aus verschiedenen Studi-
en oder auch aus amtlichen und nichtamtlichen 
Statistiken bislang nicht hinausgekommen ist, so 
ist auf der anderen Seite mit dem Blick über nati-
onalstaatliche Grenzen hinaus auch zur Kenntnis 
zu nehmen, dass die Forschung zu Kindesmiss-
handlungen im Allgemeinen sowie zur Häufigkeit 
von Misshandlungsformen in Nordamerika, aber 
auch in Europa deutlich weiter ist als für andere 
Kontinente (vgl. Stoltenborgh 2012, S. 129). Dies 
könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich der Ne-
bel diesbezüglich zumindest an einigen Stellen 
wird weiter lichten können.

Mit Blick auf das Agieren der Kinder- und Ju-
gendhilfe im institutionellen Kinderschutz hat 
sich die Datenlage der amtlichen Statistik in 
den vergangenen Jahren verbessert. Auswer-
tungen und Analysen zur Inanspruchnahme von 
Leistungen der Hilfen zur Erziehung sowie zur 
Häufigkeit von Inobhutnahmen konnten ausge-
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weitet und differenziert werden sowie mit den 
Gefährdungseinschätzungen der Jugendämter 
konnten die empirischen Grundlagen verbessert 
werden. Die Daten können dazu beitragen, auf 
der Grundlage eines tragfähigeren empirischen 
Fundamentes als in der Vergangenheit fachliche 
und politische Auseinandersetzungen zu führen 
sowie Beiträge zur Qualitätsentwicklung zu leis-
ten (vgl. Pothmann 2014a). 

Bei allen für die vergangenen Jahre zu beobach-
tenden Verbesserungen in der Datenlage besteht 
auch hier nach wie vor Weiterentwicklungsbe-
darf. Mit Blick auf eine internationale Anschluss-
fähigkeit wäre es beispielsweise dringend not-
wendig, in der Kinder- und Jugendhilfestatistik 
nicht nur die Zahl der Leistungen und Interven-
tionen, sondern auch die Zahl der hierüber er-
reichten jungen Menschen zu identifizieren. So 
ist es zum Beispiel aktuell nicht möglich, aus den 
rund 106.600 Gefährdungseinschätzungen im 
Jahr 2012 darauf zu schließen, wie viele Kinder 
und Jugendliche in diesem Zeitraum hiervon be-
troffen waren (vgl. Pothmann 2014b). Die Evalu-
ation des Bundeskinderschutzgesetzes bis Ende 
nächsten Jahres bietet hier nicht zuletzt eine 
Plattform, um Möglichkeiten und Grenzen indi-
katorengestützter Forschung zum Kinderschutz 
auch jenseits der amtlichen Statistik nicht nur 
auszuloten, sondern gegebenenfalls auch kon-
krete Vorschläge zur Verbesserung der Datenlage 
im politischen Raum an zentraler Stelle zu plat-
zieren.      q
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Hagen: 
Frau Salisch, was denken Sie, wenn Sie in der Zei-
tung lesen, dass ein Säugling verhungert ist, wie 
jetzt neulich in Hamburg?

Salisch: 
Das ist einfach nur 
schrecklich und das be-
stehende System reicht 
nicht aus, um so etwas 
überhaupt je zu ver-
hindern. Das können 
wir nie schaffen. Aber 
wir können versuchen, 
möglichst viele Angebo-

te und Hilfen zu implementieren und möglichst 
viel Kooperation zu schaffen, damit es gelingt, 
noch viel mehr Frauen, Kinder und Familien zu 
erreichen.

Hagen: 
In unserem Gespräch geht es heute um das, was 
für Kinder machbar ist. Sie sind Hebamme. In wel-
cher Funktion sind Sie tätig?

Salisch: 
Ich bin die zweite Vorsitzende im Hebammen-
verband Niedersachsen. Im Vordergrund unserer 
Arbeit steht die Interessenvertretung der Mit-
glieder. Dazu gehören neben der Information und 
Beratung das Angebot von Fortbildungen, die In-
teressenvertretung im Bildungsbereich, die Ver-
netzung mit anderen Berufsverbänden und die 
politische Vertretung auf Landesebene sowie die 
Vertretung des Landes auf Bundesebene. 

Wir haben keine Kammer als Berufsverband, das 
heißt, wir übernehmen selbst die Kammerfunkti-
on und vertreten den Berufsverband in allen po-
litischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. 

Wir stellen berufspolitische Forderungen für den 
Berufsstand auf Landes- und Bundesebene und 
müssen mit den Krankenkassen unsere Gebühren 
selbst verhandeln.

Hagen: 
Gehört der Bereich »Frühe Hilfen« auch dazu?

Salisch: 
Ja, wir haben uns das Thema »Frühe Hilfen« auf 
die Fahnen geschrieben. Durch die Bundesini-
tiative gibt es erstmalig für uns als Berufsgruppe 
einen Zugang zu den Leistungen aus den Frühen 
Hilfen. Unklar sind häufig die Abgrenzungen der 
Berufsgruppen, und die Auftragsklärung ist oft 
schwierig. 

Beim Einsatz von frühen Hilfen ist etwas in Gang 
gesetzt worden, das nun noch ausreifen muss. Da 
gilt es, jetzt nachzubessern. 

Hagen: 
Was kennzeichnet das Bild einer Familienhebam-
me?

Salisch: 
Sie leistet in größerem Umfang pädagogische, 
beratende, psychosoziale und gesundheitsför-
dernde Arbeit, um in den Familien wirksamer zu 
sein.

Hagen: 
Also so eine Art Sozialarbeiterin?

Salisch: 
Ja und nein. Es geht hierbei um die Erweiterung 
unseres Spektrums als Gesundheitsfachberuf. Es 
geht um Frauen in der besonderen Phase von 
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bis 
zum ersten Lebensjahr des Kindes. Es geht um 
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medizinische und auch um präventive Kompe-
tenzen, die in der Ausbildung erworben werden. 

Hagen: 
Was macht die Familienhebamme in der Familie 
und was macht die Sozialarbeiterin? 

Salisch: 
Die Differenzierung liegt in den Bereichen, wo 
die Hilfe angeboten wird. Es gibt leider zurzeit 
gar keine klaren Abgrenzungen und es vermischt 
sich sehr viel, denn das Berufsfeld ist unklar de-
finiert. 

Die Profession »Familienhebamme« ist nach wie 
vor vorrangig ein Gesundheitsfachberuf. Sie er-
hält viel früher einen Zugang zu den Frauen, 
nämlich in der Schwangerschaft, bei der Geburt 
und während des Wochenbetts.

Damit steht sie in der Primär- und Sekundärver-
sorgung. Primär ist sie etwa in der Beratung bei 
Ernährungsfragen, der Hygiene und Zahnpflege, 
der Bindung, dem Stillen und der Pflege des Kin-
des. Hinzu kommen die Entwicklungsbegleitung 
und Unterstützung bei der Familienwerdung, die 
Sensibilisierung der Wahrnehmung von Verände-
rungen und Bedürfnissen des eigenen Körpers in 
dieser Zeit sowie dem Körper des Kindes und in 
der Stärkung der Bindung.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Mut-
ter und ihr Säugling sowie das Familiensystem. 
Natürlich binden wir den Vater mit ein – ich 
bin jetzt bei der Mutter – aber natürlich ist der 
Vater dabei oder auch andere Bezugspersonen, 
die in diesem Kontext zusammenleben und die 
Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett 
begleiten, aber es geht eben um den Gesundzu-
stand.

Die Arbeit der Familienhebamme im Sekundärbe-
reich setzt erst dann ein, wenn etwas nicht gut 
gelingt. Und wenn es nun ganz aus dem Ruder 
läuft, dann kommen Hebammen irgendwann an 
den Punkt, wo sie nur noch interdisziplinär zu-

sammen arbeiten mit den anderen Berufsgrup-
pen. Wo sie überleiten in die SPFH-Betreuung 
oder an die Kinderkrankenschwester, aber als 
Hebamme weiter begleitend unterstützen kön-
nen. Jede in ihrem Bereich.

Das Berufsbild der Familienhebamme

»Familienhebamme« beschreibt vorrangig einen 
Gesundheitsfachberuf für Hebammen, der in 
Niedersachsen nach einer Weiterbildung à 400 
Stunden mit einem staatlichen Abschluss er-
reicht wird. Familienhebammen stellen den Zu-
gang zu den Frauen sehr früh her. Sie versorgen 
die Familie sowohl primär zur Stärkung des ge-
sunden Settings als auch sekundär, wenn etwas 
nicht gut gelingt. 

Die Arbeit der Familienhebamme im Sekundärbe-
reich setzt erst dann ein, wenn Hilfsmaßnahmen 
nötig sind wie Früh- und Entwicklungsförderung. 
Finanzielle Unterstützungen und interdisziplinä-
re Hilfen werden – wenn nötig – eingeleitet und 
teilweise dann abgegeben. Die Familienhebamme 
hat hier eine Lotsenfunktion. Sie stellt die Wei-
chen zu anderen Hilfsangeboten wie beispiels-
weise der SPFH. Es geht dabei um die Ergänzung 
zu anderen Berufsgruppen und um Kooperation. 

Hagen: 
Wie kommt die Familienhebamme zu der Frau 
und der Familie?

Salisch: 
Wir haben sehr viele Selbstmelderinnen, Mel-
dungen über Hebammenzentralen und in den 
Kommunen, Gesundheitszentren, in denen sich 
sehr junge Frauen, alleinstehende Frauen und 
natürlich auch Frauen mit Überbelastung mel-
den. Diese befinden sich ja bereits auf der Suche 
und nehmen Angebote wahr wie beispielsweise 
eine Krabbelgruppe, Stillgruppe oder Geburts-
vorbereitungskurse. Und darüber erfahren sie 
manchmal von der Familienhebammenhilfe. Über 
die Kurse und vielfältigen Angebote gibt es et-
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liche Selbstmelderinnen, die durch die Medien 
davon erfahren haben. Es gibt natürlich auch 
die Situation, dass den Jugendämtern bereits 
bekannte Frauen, die schon einmal Jugendhilfe 
erhalten haben, auch beim zweiten oder dritten 
Kind eine Familienhebamme begleitend angebo-
ten wird, um diese zu unterstützen und um Hil-
febedarf frühzeitig zu erkennen.

Die Situation in Niedersachsen

Geschichte:
•	 Erster	 Modellversuch	 »Familienhebammen«	

vor 30 Jahren in Niedersachsen (Ausbildung 
mit 1200 Stunden, noch ohne staatlichen Ab-
schluss) 

•	 Emsland-Projekt	zur	Betreuung	von	Frauen	im	
ländlichen Bereich durch aufsuchende Hilfen 

•	 Nach	 acht	 bis	 zehn	 Jahren	 in	 verschiedenen	
Städten und Kommunen etabliert

•	 Stiftung	»Eine	Chance	für	Kinder«	in	Hannover

Interessenvertretung:
•	 1.800	Mitglieder	im	Berufsverband
•	 Weitere	–	in	einem	kleineren	Berufsverband	–	

ohne Vertretung 
•	 in	der	Gewerkschaft	vertreten.

Ausbildung:
•	 Weiterbildung	 als	 Familienhebamme	 mit	

staatlichem Abschluss 
•	 Die	 Ausbildung	 dauert	 eineinhalb	 Jahre	 und	

umfasst 400 Unterrichtsstunden, Fachberich-
te, eine schriftliche und eine mündliche Prü-
fung. 

•	 Voraussetzung	zur	Teilnahme	ist	die	staatliche	
Anerkennung als Hebamme. 

Hagen: 
Es gibt also eher weniger die Situation, dass das 
Jugendamt einer Familie sagt, »Ihr müsst eine Fa-
milienhebamme nehmen«?

Salisch: 
Doch, das gibt es auch, es ist ein Sowohl-als-
auch. In dieser Situation sind wir dennoch eine 

freiwillig aufzusuchende Hilfe. Das heißt, wenn 
uns eine Frau ablehnt, bleiben wir draußen und 
informieren das Jugendamt darüber, dass wir 
nicht erwünscht sind.

Dann ist das Jugendamt gefragt und handelt 
nach seinen Regeln. Die Jugendhilfe hat da eine 
andere Berechtigung über ihre gesetzlichen Re-
gelungen. 

Wir hingegen können gewählt werden, unser Zu-
gang ist erst mal darüber, dass wir auch als Kas-
senleistung diesen Dienst anbieten und erst in 
zweiter Instanz als Familienhebamme eingesetzt 
werden, wenn die Jugendhilfe greift. 

In der Regel sind wir immer erst einmal als Heb-
amme tätig und sehen dann, welcher Bedarf be-
steht und welche Problemlage es gibt, und klären 
dann, ob wirklich schon eine Familienhebamme 
benötigt wird. Wenn wir dort ankommen, können 
wir in der Regel erst einmal reguläre Kassenleis-
tungen abdecken. 

Hagen: 
Die Frau möchte Unterstützung und dann gehen 
Sie als Hebamme hin?

Salisch: 
Ja, dann gehen wir erst mal als Hebamme hin 
und sondieren den Bedarf. Manchmal reicht es 
vielleicht auch schon, erst einmal ein paar Heb-
ammenbetreuungen anzubieten, und wenn sich 
etwas darüber hinaus entwickelt, sehen wir re-
lativ schnell, ob noch mehr Hilfe notwendig ist. 

Dann hängt viel davon ab, wie viele Stunden er-
möglicht werden können, um die Frau zu unter-
stützen und ob eventuell auch gleichzeitig eine 
SPFH-Kraft hinzukommt. Das kann gut paral-
lel laufen, sodass die Hebammen sich erst mal 
primär um die Aufgaben von Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett kümmern. Die SPFH 
bearbeitet dann eher finanzielle Anträge, Erzie-
hungshilfen und andere notwendige Hilfsmaß-
nahmen.
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Hagen: 
Passiert es auch, dass eine Anordnung vom Ge-
richt kommt, die besagt, dass eine Familienheb-
amme eingesetzt werden muss?

Salisch: 
Das ist nur möglich, wenn die Hebamme im An-
gestelltenverhältnis beim Jugendamt oder einem 
Anbieter arbeitet. Es wird zunächst gesehen, wie 
die Vertragsbedingungen lauten. 

Hagen: 
Aber freie Hebammen werden ausschließlich frei-
willig tätig?

Salisch: 
Ja, richtig. 

Hagen: 
Und ist es überhaupt schon mal vorgekommen, 
dass Familien Ihr Angebot ablehnen?

Salisch: 
Ja, das gibt es auch. Dann muss gut darauf ge-
achtet werden, ob und wie man diese Informa-
tion weitergibt, ohne die Schweigepflicht zu 
verletzen. Dieses dürfen wir nur, wenn Gefahr im 
Verzug ist und das Kind unmittelbar bedroht ist. 
Wenn wir ein Risiko sehen, dann sollte es mög-
lich sein, anonymisiert im Team oder Netzwerk 
mit der Koordinatorin den Fall zu besprechen: 
»Ich habe da einen Fall, (anonymisiert), ich weiß 
jetzt nicht, wie ich damit umgehen kann« wäre 
so ein Hinweis an das Team. Die Koordinatoren 
sollten dann in der Lage sein, eine Strategie zu 
entwickeln, um den Familien zu helfen, ohne den 
Datenschutz zu verletzen. 

Wir unterliegen als Hebammen nach wie vor der 
Schweigepflicht. Das Hebammengesetz ist un-
sere Maßgabe. Das Jugendschutzgesetz greift in 
dem Moment nicht, selbst wenn der Träger den 
Auftrag erteilt.

Hagen: 
Ist das eine Lücke?

Salisch: 
Die Frage »Wo liegt die Grenze zur Meldung und 
wann ist das Kindeswohl gefährdet?« ist häufig 
ein Problem. Es ist ja nicht immer so, dass ein 
Kind direkt vor unseren Augen verprügelt wird 
oder dass man sieht, dass es verhungert. Es sind 
ja eher die Grenzfälle, die noch so schwammig 
sind und wo noch gar nicht ganz deutlich wird, 
wohin sich die Familie entwickelt, wie lange 
man noch abwarten kann und welches Risiko 
besteht. 

Hagen: 
Diese unklaren Grenzfälle sind ja genau die Situa-
tionen, die herausfordernd sind, oder?

Salisch: 
Ja, es steht oft die Frage im Raum: »Wie lange 
halte ich es aus?« Unser Glück ist es dabei, dass 
die Hebammenhilfe meistens besser angenom-
men wird als Jugendhilfe. Wir werden in der Re-
gel akzeptiert und geschätzt und haben nicht das 
Image des Jugendamts. Dies ist in den Augen der 
Familien leider oft ein schlechtes, nämlich eine 
übergeordnete Instanz mit Kontrollfunktion und 
das Amt, das die Kinder wegnimmt. Hier genie-
ßen wir einen Vertrauensvorsprung. 

Wir sind in der Regel fürsorglich, zuwendend, 
freiwillig aufsuchend und freiwillig gern ange-
nommen. Meistens können die Frauen gut ak-
zeptieren, dass die Familienhebamme kommt 
und nehmen unser Angebot gern an. Unsere Auf-
tragslage wird deutlich erklärt und nimmt den 
Frauen den Druck.

Hagen: 
Also läge ein gewisses Risiko darin, wenn Sie in 
allen Verdachtsfällen von drohender Kindes-
vernachlässigung eine Pflichtmeldung machen 
müssten?

Salisch: 
Genau, das ist das Risiko. Hebammen haben 
derzeit Angst davor, dass sie ihren Vertrauens-
vorsprung verlieren. Wir wollen kooperieren und 
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schützen, aber wir wollen uns auch dieses Ver-
trauen in unseren Berufsstand bewahren. 

Hagen: 
Gibt es schon Ideen, wie es sich verhindern ließe, 
dass der Vertrauensvorsprung verloren geht?

Salisch: 
Ja, indem alle Kooperationspartner im Netzwerk 
die Auffassung vertreten: Wenn die Familienheb-
amme in der Familie ist, entscheidet sie. Diesen 
Vertrauensvorschuss benötigen wir für unsere 
Arbeit, sonst geht uns die Chance des frühen Zu-
gangs zu den Familien verloren. 

Hagen: 
Das ist ja eine ganz schöne Last an Verantwor-
tung, oder?

Salisch: 
Auch, ja. Das war aber schon immer so. Auch 
ohne die Frühen Hilfen sind wir immer schon 
in diesen Familien tätig gewesen. Es gab immer 
Familien, bedürftiger waren als andere. Heute 
stehen wir zusätzlich dafür, dass wir Hebammen 
besser ausbilden, damit sie nicht über ihre Kom-
petenzen und Grenzen hinaus agieren. 

Dies lässt sich heute nicht immer vermeiden, 
denn manchmal werden Hebammen schon in die 
Tertiärversorgung integriert, weil es keine SPFH 
mehr gibt. Das darf nicht sein. 

In Fällen mit Hochrisikofamilien hören wir bei-
spielsweise dann: »Wen haben wir gerade frei, 
wir haben keine SPFH über, also schicken wir eine 
Familienhebamme hin«. Das geht nicht, denn da 
haben Familienhebammen allein nicht zu arbei-
ten. 

Es passiert so etwas momentan in vielen Bundes-
ländern und daran lässt sich absehen, dass das 
System oft noch zu unausgereift ist. Ideal wären 
gemeinsame Hilfeplangespräche, Teamgespräche 
und Supervisionen sowie Intervision. 

Hagen: 
Auch Kontrollbesuche wie etwa um nachzusehen, 
ob genug zu essen da ist, ob der Säugling ausrei-
chend wiegt und in erster Linie gut versorgt wird, 
können ja nicht die Aufgabe sein. 

Salisch: 
Das geschieht auch, aber eher hinsichtlich ei-
ner Unterstützung und Förderung der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Es soll dabei ein Bedarf ermittelt wer-
den, um dann Kompetenzen zu stärken. Wirkliche 
Bindungsförderung gelingt oft über diesen Weg 
und im Gespräch: »Du willst ja eine gute Mutter 
sein«, »ich sehe, Du möchtest das ja auch …« »Und 
wie kann ich dir helfen, dass dir das gelingt?«

Hagen: 
Also wäre das auch noch ein Punkt, an dem man 
weiter denken müsste: die Leistungen für sozial-
pädagogische Beratungsbereiche gesetzlich zu 
verankern?

Salisch: 
Dazu ist im Moment im Gespräch, dass das 
Präventionsgesetz wieder aufgelegt wird. Die-
ses bietet möglicherweise eine Chance, um be-
stimmte Leistungen dort einzubinden. Außerhalb 
der Kassenleistungen könnten hier Leistungen 
der Prävention verortet werden.

Der Arzt hat ja nur ein sehr eingeschränktes 
Kontingent für Beratung. Er hat für die medi-
zinischen Leistungen vorgegebene Ziffern und 
Zeiträume. Eine gute Prävention in dem Sinne 
ist hier vorwiegend medizinisch anzusiedeln. Er 
hält sich an die Mutterschaftsrichtlinien in Form 
einer Checkliste, die er abhaken muss und leistet 
die medizinische Betreuung. Für die psychosozi-
ale Komponente, die emotionale Betreuung, die 
Stärkung der Frauen, ist dort wenig Raum, das 
unterscheidet seine Arbeit von den Hebammen-
leistungen. 

Hagen: 
Wie lange wird ein Einsatz als Familienhebamme 
gewährt? 
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Salisch: 
Definiert ist der Einsatz von Familienhebam-
men bis zum ersten Lebensjahr. Das liegt darin 
begründet, dass Hebammen in diesem Zeitraum 
schon immer tätig waren, auch über Kassenleis-
tungen.

Auch vor der Geburt sind Hebammenleistungen 
möglich. Mit Beginn der Schwangerschaft haben 
Frauen ein Recht auf Hebammenhilfe. Wenn sich 
frühzeitig herausstellt, dass es sich nicht nur um 
den regulären Verlauf in der Schwangerschaft 
handelt, sondern dass es darüber hinaus beson-
dere schwierige Situationen sind, kann auch da 
schon Familienhebammenhilfeeinsatz stattfin-
den.

Hagen: 
Kennen Sie die Situation zu merken, »Ich bin 
überfordert, weil ich die familiäre Situation als so 
verheerend einschätze, dass ich überhaupt nicht 
mehr weiß, wo vorne und hinten ist«?

Salisch: 
Ja, das gibt es oft. Dann raten wir Familienheb-
ammen dringend, sich an ihren Träger zu wen-
den, damit möglichst von Anfang an noch eine 
SPFH die Familie betreut. Manchmal ist es nicht 
möglich, da die Träger nicht genügend Kapazität 
haben. Dann muss der Träger umgehend darüber 
informiert werden. Wir warnen dringend davor, 
solche Situationen allein schaffen zu wollen.

Hagen: 
Und was passiert dann?

Salisch: 
Dann besteht für die Familienhebamme das Risi-
ko: Entweder bleibt sie weiterhin allein in der Fa-
milie, weil ihr Herz daran hängt und sie versucht, 
alles selbst zu retten. Dies ist eine große Gefahr 
und sie sollte es nicht tun. 

Oder sie teilt mit, dass sie die Verantwortung 
nicht mehr übernehmen kann, weil die Belastun-
gen als Familienhebamme an einem Punkt sind, 

wo es darum geht, andere Hilfen hinzuzuziehen. 
Das ist ganz wichtig zum Selbstschutz.

Diesen Umgang mit eigenen Grenzen thematisie-
ren wir in unserer Ausbildung auch und haben sie 
klar definiert. 

Hagen: 
Also die Familienhebamme würde dann in einer 
solchen Situationen sagen: »Träger, es geht hier 
nicht weiter!«

Salisch: 
Genau, so sollte sie handeln. In die Tertiärversor-
gung gehört sie einfach nicht allein hinein, allen-
falls als zusätzliche Begleitung. 

Es muss klare Grenzen geben, deshalb ist es so 
wichtig, das Berufsbild und die Aufgabenstel-
lung zu definieren und zu wissen, wer, wann, 
wo und mit wem im Rahmen der Frühen Hilfen 
arbeitet.

Das Team im Netzwerk ist dann entscheidend, 
nach dem Motto »Wir sind hier drei Berufsgrup-
pen: die Hebamme, die sozialpädagogische Fa-
milienhilfe und die Kinderkrankenschwester, da 
sind die Grenzen, da ist die Arbeit übergreifend, 
da kann es ineinander fließen, da überschneidet 
es sich und an anderen Stellen wird eingeleitet in 
die nächste Hilfeleistung.«

Hagen: 
Ich glaube, das ist ja auch ein geborenes Dilem-
ma, also zwischen Hilfe und Kontrolle. In der Re-
gel sind es Familien, die ja schon in Situationen 
leben, die eben schwierig sind. Beengte Wohnver-
hältnisse zum Beispiel.

Salisch: 
Ja, es gibt alle Facetten: Kinder verwahrlosen, 
Mangel ist in allen Bereichen sichtbar: mangeln-
de Ernährung, Pflege oder Kleidung. Besonders 
die emotionale Vernachlässigung ist Besorgnis 
erregend. Kleinste Säuglinge und Kinder liegen 
manchmal in der Babywippe vor dem Fernseher, 
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anstatt Zuwendung zu erhalten. Die Grundver-
sorgung ist oft mangelhaft und die große Be-
dürftigkeit ist spürbar. 

Hagen: 
Gibt es Erfahrungen mit Familien mit Migrations-
hintergrund und dem Einsatz von Familienheb-
ammen?

Salisch: 
Leider weniger. Einige wenige Kolleginnen – teil-
weise selbst mit Migrationshintergrund – haben 
Zugang zu diesen Familien. Das Manko dabei ist, 
dass wir zu dem Thema einfach nicht genügend 
qualifizierte Kollegen haben, sowohl bei den 
SPFH als auch bei Hebammen und Familienheb-
ammen. Es ist also immer ein Gewinn, wenn man 
dann eine Kollegin hat, die aus dem betreffenden 
Land kommt und auch einen Zugang zur Familie 
hat. Emotional, kulturell und sprachlich steht sie 
diesen Familien näher und wird von ihnen bes-
ser angenommen. Aber dafür haben wir auch 
viel zu wenige Kräfte und arbeiten mit nur ei-
nem Dolmetscher, den man zudem oft schwerlich 
bekommt und der zusätzlich finanziert werden 
muss. Nur mit Übersetzung ist es aber auch nicht 
getan. Migrationsfamilien schotten sich einfach 
mehr ab und lassen niemanden hinter die Kulis-
sen schauen. So wird der Bedarf gar nicht erst 
sichtbar.

Hagen: 
Und die Finanzierung der frühen Hilfen? Die Ho-
norartätigkeit ist auskömmlich?

Salisch: 
Auch dies ist oft nicht ausreichend. Die SPFH 
ist ja generell fest angestellt und hat keine Ne-
benkosten. Eine freiberufliche Hebamme muss 
aber zusätzlich ihre Nebenkosten decken, also 
die Haftpflichtversicherung, die Berufsgenos-
senschaft sowie ihre Betriebskosten. Das haben 
ja Angestellte, die dort ein Büro zur Verfügung 
gestellt bekommen, so in der Regel nicht. Das 
Honorar liegt zwischen 36,- und 45,- Euro. Es 
ist sehr unterschiedlich und wird von den Heb-

ammen ausgehandelt. Da fehlt uns auch eine 
Marschroute. Die Bundesinitiative hat verlauten 
lassen, dass Familienhebammen für die Frühen 
Hilfen eingesetzt werden. Sollen. Jede Institution 
soll möglichst eine Familienhebamme ins Team 
einbinden, aber es ist nicht festgelegt worden, 
wie viel Honorar sie erhält, wie ihr Einsatz de-
finiert ist. 

Die Auswertung des Emsland-Projektes mit Fa-
milienhebammen für Frauen im ländlichen Be-
reich hat ergeben, dass der Einsatz von Familien-
hebammen auf jeden Fall lohnt, weil man damit 
schon viel Problematisches abwenden kann, und 
dass es gut angenommen wurde und ein Bedarf 
besteht. Wir könnten jedes Jahr noch etliche Fa-
milienhebammen ausbilden.

Hagen: 
Welche Wirkungen erzielt denn so eine Famili-
enhebamme und wie muss ich mir das vorstellen, 
wenn sie in eine Familie kommt? Was kann sie 
konkret erreichen?

Salisch: 
Zunächst geht es um die Gesunderhaltung von 
Mutter und Kind in der Schwangerschaft und 
Stillzeit. Dabei geht es um gesunde Ernährung, 
auch der Verzicht von Suchtmitteln wie Alkohol 
und Nikotin ist ein wichtiges Thema, aber auch, 
dass der Fernsehkonsum eingeschränkt wird oder 
dass auf die Zahnhygiene geachtet wird. Die 
Grundversorgung eines Kindes wird vermittelt, 
Auffälligkeiten in der Entwicklung sollen frühzei-
tig erkannt werden und es kann auch um Themen 
wie Verhütung gehen. Kurzum umfasst unsere 
Arbeit die Hilfe zur Erziehung und zur Pflege und 
Versorgung eines Neugeborenen, damit es ge-
sund aufwachsen kann. Wenn die Mutter dabei 
begleitet wird und sie versteht, worum es geht, 
kann sie auch ihrem Kind mehr geben.

Hagen:
Aber die Grenzen zur Tertiärprävention sind flie-
ßend?
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Salisch: 
Ja, manchmal gehören diese Tätigkeiten in alle 
drei Bereiche. Von der Primär- bis hin zur Terti-
ärversorgung. Am Anfang steht immer noch erst 
einmal Hilfe zur Selbsthilfe, um zu sehen, was 
die Frau allein leisten kann, wo sie Unterstüt-
zung braucht und wo man sie vielleicht auch in 
Netzwerke einbindet. Also zum Beispiel, da gibt 
es eine Gruppe, in der sie mit dem Baby spielen 
lernen kann und erfährt, wie wichtig es ist, mit 
dem Kind zu kommunizieren. Sie kann sich aus-
tauschen beim Kaffee, trifft Gleichgesinnte und 
kommt aus der Isolation heraus, dies ist oft ein 
großes Problem. Oft wissen die Frauen nicht, wie 
sie ihr Problem angehen und wo sie hingehen 
sollen. Sie fühlen sich sehr allein gelassen und 
haben im Hintergrund kein Unterstützungssys-
tem. Eine reale Chance für diese Frauen ist dann 
ein Hebammen-Mehrgenerationenzentrum oder 
ein Café für junge Mütter. 

Hagen: 
Das heißt, ein wichtiger Bestandteil des profes-
sionellen Handlungswissens in der Ausbildung 
ist dann auch, wie stell ich diese Netzwerke 
her?

Salisch: 
Genau. Und da verfügen Hebammen schon teil-
weise drüber, denn es gibt ja Stillcafés und Still-
gruppen sowie Geburtsvorbereitungskurse. Eine 
Frau aus sehr schwierigen Verhältnissen nutzt 
jedoch nicht solche Kurse. Sie benötigt einen 
niederschwelligen Zugang und entsprechende 
bedarfsorientierte Angebote. Anschließend kann 
man in ganz verschiedene anderer Angebote 
überleiten.

Hagen: 
Und ist durch so einen Familienhebammenansatz 
auch eine Stigmatisierung verbunden, die wie ein 
Stempel »Du brauchst Hilfe« wirkt?

Salisch: 
Das haben wir nicht so erfahren.

Hagen: 
In die Zukunft geschaut: Welche drei wichtigsten 
Dinge sind notwendig, um das Modell der Famili-
enhebamme weiterzuentwickeln? 

Salisch: 
Erstens: 
Die Strukturen zwischen den einzelnen Berufs-
gruppen in den Institutionen müssen geklärt 
werden. 

Zweitens:
Die Arbeit muss zu einem Miteinander werden.

Drittens:
Familienhebammen müssen gut in das bestehen-
de System eingebunden werden, sodass die Ar-
beit miteinander gelingen kann. »Koordination« 
und »gegenseitige Wertschätzung« sind hier die 
Zauberworte. 

Hagen: 
Also die Forderung nach der Definition des Be-
rufsbildes und Leistungen für sozialpädagogische 
Beratungsbereiche sowie letztendlich die Klärung 
der Haftpflichtversicherungsfragen samt Kosten?

Salisch:
Ja, dazu müssen politische Lösungen gefunden 
werden.

Berufsbild und Aufgabenklärung. Hier gilt es 
nachzurüsten, es fehlt uns einfach noch das Re-
gelwerk und angemessene Strukturen. Vieles ist 
noch nicht ausgereift genug.

Hagen: 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den 
Ärzten, also insbesondere natürlich mit den Kin-
der- und Frauenärzten?

Salisch: 
Das ist in den Kommunen sehr unterschiedlich. 
Generell lässt sich sagen, dass wir von den Gy-
näkologen leider oft als Konkurrenz angesehen 
werden. Wir streben ja eher eine Kooperation 
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an und sehen uns als Ergänzung. Jede Berufs-
gruppe hat ihren eigenen Schwerpunkt. Das rein 
medizinische vertreten die Ärzte, das beratende, 
psycho-soziale, betreuende und aufsuchende die 
Hebammen. Es gibt unterschiedliche Befindlich-
keiten und die Zusammenarbeit ist nicht immer 
gut oder gar nicht erwünscht. Auch da müsste 
es dringend mehr Verständnis und Akzeptanz 
füreinander geben. Mit den Kinderärzten läuft 
es ähnlich unterschiedlich. In manchen Regio-
nen gelingt es sehr gut. Da haben die Kollegen 
eine gute Vernetzung und ein gutes Miteinander 
und finden sich an einem »Runden Tisch« zusam-
men. Dort wird gemeinsam über fachliche Dinge 
diskutiert es werden gemeinsame Fortbildungen 
besucht, aber dies ist leider eher selten.

Hagen: 
Gibt es da eventuell auch einen gesetzlichen Re-
gelungsbedarf zum Beispiel im SGB XII? Das So-
zialhilfegesetz wurde ja bisher vollkommen aus 
dem Kinderschutz heraus gehalten.

Salisch: 
Ja, da gilt es hinzuschauen. Insgesamt ist Kin-
derschutz doch für alle Berufsgruppen eines der 
wichtigsten Themen. Das müssen die jeweiligen 
Berufsgruppen regeln. 

Hagen: 
Gibt es von den Familienhebammen selbst noch 
ein eigenes Netzwerk oder sind die dann bei Ihnen 
eingebunden?

Salisch: 
Wir versuchen, sie durch Angebote für regelmäßi-
ge Treffen zu unterstützen und sie untereinander 
zu vernetzen. Natürlich ist das wünschenswert, 
aber da es nicht so viele Familienhebammen gibt, 
sind sie auch oft allein in ihrer Region. Zudem 
gestalten wir gemeinsame Fortbildungen, Inter-
visionsgruppen und richten Fachtage aus. 

Hagen: 
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben.

Salisch: 
Gerne. Ich danke Ihnen auch.   q

Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV

Flüggestr. 21
30161 Hannover

b.hagen@erev.de
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1. Exklusion statt Inklusion? 

Gesellschaftlich akzeptierte Definitionen von 
»Auffälligkeiten« von jungen Menschen und An-
nahmen über deren Ursachen sind veränderlich: 
Wurden vor 20 bis 30 Jahren junge Menschen 
mit Problemen vor allem als »Opfer« gesell-
schaftlicher Missstände gesehen, kommen sie 
derzeit eher als »Täter« oder auch »psychisch 
Auffällige« in den Blick und es werden auch eher 
sie selbst und ihre Familien für ihr »Fehlverhal-
ten« verantwortlich gemacht. Und das, obwohl 
der Zusammenhang von wachsender Jugend-
armut, sozialer Ausgrenzung, mangelnden Bil-
dungschancen, Ohnmachtserfahrungen und psy-
chischen Störungen bei Eltern und Kindern schon 
lange bekannt ist (Deutscher Bundestag 2009). 
Doch nicht nur gesellschaftliche Definitionen 
von »Abweichung« und deren Ursache, sondern 
auch der Umgang damit ist entscheidend für die 
Entwicklungschancen »schwieriger« Kinder und 
Jugendlicher und dafür, ob sich »Abweichungen« 
verfestigen oder überwinden lassen.

In den vergangenen 40 Jahren hat die Jugend-
hilfe mit der Flexibilisierung und Sozialraumo-
rientierung ihrer Hilfen viel dazu beigetragen, 
diese Mädchen und Jungen und ihre Familien 
möglichst gut zu integrieren und sie als »Ko-
produzenten« für ihre Angebote zu gewinnen. 
Das galt tendenziell auch für die »besonders 
Schwierigen«, beispielsweise Jugendliche mit 
»Straßenkarrieren« (Permien/Zink 1998), die sich 
der Schule und der Jugendhilfe entzogen hatten. 
Doch inzwischen lässt sich – auch angestoßen 
durch die Debatten um Kinderschutz und Garan-
tenstellung der Fallverantwortlichen – wieder 
ein allgemeiner Trend zu Sicherheitsdenken und 
verstärkter Normorientierung ausmachen: Diese 
»gefährdeten und gefährlichen« Mädchen und 

Jungen sollen möglichst sicher untergebracht 
werden – um sie vor sich selbst, aber auch die 
Gesellschaft vor ihnen zu schützen.
 
Das aber bedeutet: 
Statt im Sinne der 2009 ratifizierten UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen Inklusion auch für junge Menschen 
mit seelischen und sozialen Behinderungen an-
zustreben, werden sie oft schon ab früher Kind-
heit wiederholt aus Kindergarten und Regelschu-
len und schließlich auch aus Pflegefamilien und 
offenen Heimen exkludiert – oft mit »Zwischen-
landungen« in der Jugendpsychiatrie. Diese Dis-
kontinuität im Leben der »Systemsprenger« (vgl. 
Baumann 2010) erschüttert ihr (Selbst-)Vertrau-
en und macht sie immer »schwieriger«, auch, weil 
sie spüren, dass niemand sie haben will! 

Psychiatrische Diagnosen wie Störungen des 
Sozialverhaltens, ADHS oder Posttraumatische 
Belastungsstörung (PTBS) gelten als Legitimati-
on für (weitere) Exklusion, die »offiziell« mit der 
Aussicht auf kompetente Hilfe und Förderung 
in einer »besser geeigneten« Spezialeinrichtung 
begründet wird. Doch alle Beteiligten wissen, 
dass solche Diagnosen defizitorientiert und stig-
matisierend sind und dass die Hoffnung auf ein 
»finales Rettungskonzept« sich oft als irreal er-
weist. Statt dass die »Auffälligkeiten« als Ergeb-
nis misslungener Interaktionsprozesse zwischen 
dem Kind und seinen privaten wie institutionel-
len Bezugspersonen sowie als Überlebensstra-
tegien und Anpassungsversuche an belastende 
Lebensumstände wahr- und ernstgenommen 
werden, haften sie ihren Trägern quasi als dau-
erhafte Eigenschaften und einseitige Negativ-
etikettierungen an. So jedenfalls lesen sich nicht 
selten die Begründungen für freiheitsentziehen-
de Maßnahmen (FEM) (Hoops/Permien 2006), 

Freiheitsentziehende Maßnahmen – gibt es für sie ein optimales 
Setting?

Hanna Permien, München
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in denen sich »inoffiziell« auch die Ambivalenz 
zwischen Hilfe- und Disziplinierungs- oder gar 
Strafabsicht zeigt. Die Jugendlichen – am we-
nigsten schuld an ihren Problemen – fühlen sich 
jedenfalls am Ende allein »mit der Geschlossenen 
bestraft« – nicht nur, weil sie dort »eingesperrt« 
und plötzlich von ihren bisherigen Zugehörig-
keiten und der damit (vielleicht) verbundenen 
Anerkennung abgeschnitten sind, sondern auch, 
weil sie nach ihren oft zahlreichen Erfahrungen 
der Exklusion und des Scheiterns diese Hilfe zu-
nächst nur als Strafe sehen können! 

Dazu eine (keinesfalls neue!) These: Gäbe es 
mehr rechtzeitige und umfassendere Förderung 
belasteter junger Menschen und weniger Armut 
und wären offene Jugendhilfe-Angebote (im 
Verbund mit Schule und Jugendpsychiatrie) so 
gut ausgestattet und qualifiziert, dass sie auch 
mit den »Schwierigsten« erfolgreich arbeiten 
und sie (be-)halten könnten, und wollten alle 
Beteiligten tatsächlich mehr Inklusion verwirkli-
chen, bräuchte es vermutlich keine/kaum FEM! 
Dann wäre endlich Schluss mit »organisierte(r) 
Verantwortungslosigkeit« (Ader/Klein 2011) und 
Verschiebebahnhöfen bis hin zu Freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen (FEM)! Aber ob unsere 
Gesellschaft wirklich Inklusion in diesem Sinne 
erreichen und auch die Kosten dafür tragen will, 
dazu wage ich lieber keine These! 

2. FEM und ihre Alternativen
Stattdessen einige weitere Thesen: 

•	 FEM	als	ultima	ratio	(»wenn	sonst	nichts	mehr	
geht«) sind (prinzipiell!) niemals »alternativ-
los« – obwohl sich das die Jugendämter gern 
von Gutachtern und Familiengericht bestäti-
gen lassen! Das zeigt sich schon daran, dass 
Jugendämter oft genug Alternativen finden 
müssen, wenn sie keinen der knappen Plätze 
in FEM bekommen oder wenn FEM – wie vie-
lerorts – aus fachpolitischen Gründen abge-
lehnt wird. Wenn also FEM im Einzelfall alter-
nativlos erscheint, stehen vielleicht vor Ort zu 
wenig gute offene Alternativen zur Verfügung 

oder sie wurden nicht rechtzeitig und inten-
siv genug gesucht. Vielleicht verhindern auch 
Normorientierung und Sicherheitsstreben, 
dass für Freiwilligkeit und Einsicht der jungen 
Menschen bei der Auswahl einer Erziehungs-
hilfe genug Raum bleibt.

•	 FEM	 als	 Ort	 extremer	 Exklusion	 und	 »künst-
licher Kosmos« sollten nicht »letzte Station« 
sein, sondern danach sollten noch offene Hil-
fen folgen, die den Jugendlichen den Über-
gang in das »Leben draußen« erleichtern. Und: 
Wenn abzusehen ist, dass auch weitere ver-
fügbare offene Hilfen scheitern, sollten FEM 
lieber »rechtzeitig« eingesetzt werden.

•	 Aber:	 FEM	 als	 einzig	 noch	 möglich	 erschei-
nende Hilfe passen auch – trotz inzwischen 
erfolgter Ausdifferenzierung der Einrichtun-
gen (Permien 2013) – nicht für alle Jugendli-
chen! 

Zugegeben, das Angebot möglicher Alternati-
ven zu FEM erscheint vielerorts sehr beschränkt. 
Umso wichtiger wäre es, sie überall auszubauen, 
damit den jungen Menschen, für die FEM nicht 
passt oder die dort keinen Platz bekommen, wei-
tere Verschiebebahnhöfe und/oder eine weitere 
Verelendung möglichst erspart bleiben! 

Gute Alternativen wären (mehr) intensivpäda-
gogische beziehungsweise therapeutische of-
fene Hilfen, die sich – auch in Kooperation mit 
Psychiatrie und Psychotherapie – auf den be-
sonderen Bedarf dieser Jugendlichen einstellen 
können und wollen. Aufgebaut werden sollten 
zudem unbedingt mehr »Verantwortungs-« oder 
»Hilfeketten« offener Einrichtungen, die sich mit 
ihren unterschiedlichen Ressourcen gegenseitig 
unterstützen oder in Krisen auch Auszeiten er-
möglichen können. 

Passend können auch Intensive sozialpädago-
gische Einzelmaßnahmen sein, gegebenenfalls 
auch im Ausland. Aber sie sind nicht unproble-
matisch und setzen zudem eine gewisse Freiwil-
ligkeit voraus, zu der Jugendliche und ihre Eltern 
oft nicht (mehr) bereit sind. Schließlich können 
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niedrigschwellige Angebote, die mit Betreu-
ung und Beratung sehr zurückhaltend sind, das 
(Über-)Leben der Jugendlichen sichern. Damit 
scheint allerdings ein höheres Risiko für Selbst- 
und Fremdgefährdung verbunden (vgl. kritisch 
dazu Schwabe u. a. 2013), das die Fallverant-
wortlichen gerade für jüngere Mädchen und 
Jungen nicht gerne eingehen. 

Da ich die These vertrete, dass die Jugendhil-
fe Verantwortung auch für diese Jugendlichen 
übernehmen muss, kann und sollte man meines 
Erachtens angesichts der derzeit noch begrenz-
ten Alternativen FEM als eine mögliche Hilfeform 
nicht pauschal ablehnen, wohl aber ihre Risiken 
bedenken! Denn wenn offene Jugendhilfe und 
Jugendliche bisher wiederholt aneinander ge-
scheitert sind, so können FEM diese Jugendlichen 
zumindest zeitweise schützen, sie zumindest an-
satzweise in ihrer Entwicklung fördern und ih-
nen häufig bessere Perspektiven eröffnen als die 
Straße! 

Dabei ist klar: Mauern können und sollen Päda-
gogik nicht ersetzen. Aber ein zeitlich begrenzter 
Freiheitsentzug, in dem sich die Jugendlichen 
ihre Freiheit schrittweise zurückerobern kön-
nen, kann Pädagogik wieder möglich machen. 
Es gilt also nicht nur: »Mauern statt Menschen«, 
sondern auch: »Menschen und Mauern« – falls 
die Alternative »Menschen statt Mauern« nicht 
(mehr) möglich scheint! Denn förderliche Päda-
gogik in FEM ist zwar möglich, allerdings unter 
den nicht nur die Jugendlichen, sondern auch 
das Personal einschränkenden Bedingungen von 
(Teil-)Geschlossenheit. 

Wenn M. Winkler (2012) konstatiert: »Pädagogi-
sche Einrichtungen als solche bergen ein Gewalt-
potenzial in sich« und »pädagogisches Personal 
… kann hochgradig verletzend agieren«, so gilt 
das verstärkt für FEM-Einrichtungen: Schon der 
Freiheitsentzug allein verletzt elementare Per-
sönlichkeitsrechte. Zwar ist eine FEM nur nach 
Genehmigung durch das Familiengericht möglich 
und den Jugendlichen soll für das Verfahren ein 

Verfahrensbeistand zur Seite gestellt werden. 
Doch werden gegen den Freiheitsentzug kaum 
je Rechtsmittel eingelegt! Zudem ist die Durch-
führung der FEM zwar durch die Betriebserlaub-
nis für die jeweiligen Einrichtungen, nicht aber 
rechtlich geregelt: Ob die Genehmigung nach  
§ 1631 b BGB also quasi »all inclusive« gilt, oder 
ob weiterer Freiheitsentzug wie nächtlicher 
Einschluss einer Sondergenehmigung bedarf, 
ist nicht nur eine offene Frage, sondern dürfte 
seitens der Familiengerichte auch ganz unter-
schiedlich beantwortet werden! 

Nun entwickeln auch offene Einrichtungen Sys-
temlogiken, um möglichst reibungslose Abläufe 
zu ermöglichen – und diese können sich auch 
dort verselbständigen und den Interessen ihrer 
Nutzer zuwider laufen. In FEM-Einrichtungen 
aber sind die Systemzwänge in Bezug auf Sicher-
heit und Ordnung aufgrund der (pädagogisch 
höchst fragwürdigen!) explosiven Konzentration 
»schwierigster« Jugendlicher in einem geschlos-
senen Setting erheblich größer: So müssen die 
Jugendlichen zum Beispiel alle potentiell gefähr-
lichen Gegenstände sowie ihre Mobiltelefone ab-
geben, ohne sich diesen Zwängen durch Flucht 
entziehen zu können. Extreme Kontrolle wird 
auch deshalb ausgeübt, damit auf positive Ver-
änderungen gerichtete Pädagogik stärkere Wir-
kungen entfalten kann als ein »Devianztraining« 
der Jugendlichen untereinander. 

3. Wenn schon FEM - dann richtig! 

Die These »Erziehung findet immer auch in 
Zwangskontexten statt – und gleichzeitig sind 
diese ihr größtes Problem« (Menk u. a. 2013) 
gilt also in besonderem Maße für FEM. Deshalb 
die Forderung: Wenn schon FEM – dann richtig! 
Mit »richtig« meine ich die Notwendigkeit einer 
ständigen Reflexion und Verkleinerung der Dis-
krepanz zwischen der Systemlogik von FEM und 
den Handlungslogiken und Interessen der jungen 
Menschen, denen FEM nützen sollen. Da sich aus 
den erhöhten Systemzwängen auch ein erhöh-
tes Gewaltpotential ergibt, muss immer wieder 
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hinterfragt werden, welche Regelungen und wel-
ches pädagogische Handeln nur den Systeminte-
ressen dient und nicht förderlich, sondern unter 
Umständen sogar schädlich für die Jugendlichen 
und ihre Entwicklung sind.

Da es keine eindeutigen allgemeinen Indikatio-
nen für oder gegen FEM gibt, muss zunächst re-
flektiert werden, ob FEM im jeweiligen Einzelfall 
passt, wobei ein sorgsames Abwägen von Chan-
cen und möglichem Nutzen gegenüber mögli-
chen Risiken und unvermeidlichen Belastungen 
notwendig ist! Denn nur der erwartbare – aller-
dings nicht leicht prognostizierbare – »Erfolg« 
kann die temporäre Einschränkung der Freiheits-
rechte rechtfertigen. Ansonsten ist Freiheitsent-
zug in der Jugendhilfe schlicht unrechtmäßig! 
»Erfolg« heißt dabei keinesfalls bloße Unterwer-
fung der Jugendlichen unter Systeminteressen, 
sondern die bestmögliche Entwicklungsförde-
rung der Jugendlichen.

Letztendlich entscheiden die Einrichtungen auf-
grund ihres Auswahl- und Entlassrechts darüber, 
ob sie meinen, in diesem Sinne erfolgverspre-
chend mit einem Jugendlichen arbeiten zu kön-
nen. Dabei haben sich manche Einrichtungen 
zudem auf bestimmte Zielgruppen und Ziele spe-
zialisiert (Permien 2013). 

4. Wie kann positive Veränderung entstehen? 

Dem Ziel von FEM, Jugendliche zu sozial er-
wünschten Veränderungen zu motivieren und zu 
befähigen, stehen zunächst erhebliche Hinder-
nisse entgegen. So müssen die meisten Jugendli-
chen nach der Aufnahme erst einmal den Schock 
der Einweisung und des »Eingesperrtseins« sowie 
die Erfahrung verarbeiten, dass ihre bisherigen 
Überlebensstrategien wie beispielsweise Kampf 
oder Flucht nicht mehr funktionieren. Gleichzei-
tig haben sie oft große Angst, diese Strategien 
zugunsten fremdbestimmter Verhaltensnormen 
aufzugeben. Aufgrund ihrer häufigen Bindungs- 
und Traumafolgestörungen, die nicht nur ihre 
emotionalen und sozialen Kompetenzen, sondern 

auch ihre Motivation beeinträchtigen, sind sie 
zudem nicht leicht zu motivieren: Ungewohnte 
Zuwendung und Interesse an ihrer Person ma-
chen sie zunächst oft ebenso misstrauisch wie 
Anerkennung für »gute Leistungen«. Auch fehlt 
es ihnen meist an Selbstvertrauen, um neue 
Lernziele anzugehen. 

So kann durch den Anpassungsdruck an die 
Heimregeln mittels Punkteplänen, Strafe und 
Belohnung anfangs oft nur eine »Sekundär-Mo-
tivation« zu Veränderungen angesprochen wer-
den. Dabei erlauben die engen und verlässlichen 
Strukturen den Jugendlichen immerhin selbst-
wirksames Handeln, etwa die schnelle Erreichung 
von Ausgängen.

Wenn aber Gewinne an Anpassung und Selbst-
steuerung letztendlich nicht dem »selbst refle-
xiven Gebrauch« der Jugendlichen dienen (vgl. 
Menk u. a. 2013), so wäre das bloß Drill und 
Dressur, dem die Jugendlichen mit Unterwer-
fung, Dauerwiderstand oder Scheinanpassung 
begegnen: Damit aber würden sie zu »Objekten« 
einer Erziehung mit fremden Zielen gemacht, 
statt Unterstützung als eigenständige Subjekte 
zu bekommen! 

5. »Erziehung zur Freiheit durch 
Freiheitsentzug« – ein Paradox?

Oberstes Ziel und Kriterium des Erfolgs von FEM 
muss die Befähigung der Jugendlichen sein, ihr 
eigenes Leben nach der FEM möglichst befriedi-
gend zu gestalten: Dafür ist »Primär-Motivation« 
gefragt, also der Einsatz der Jugendlichen für ei-
gene, ihnen sinnvoll und erreichbar scheinende 
Ziele! Die erworbene »FEM-Kompetenz« mag da-
für ein wichtiger erster Schritt sein, ist aber noch 
lange keine »Lebenskompetenz«!

Das Paradox »Erziehung zur Freiheit durch Frei-
heitsentzug« ist also nur auflösbar, wenn die Ju-
gendlichen selbst paradox darauf reagieren und 
sich ansatzweise »freiwillig« im Sinne von Kopro-
duktion auf den Zwang einlassen, weil sie in FEM 
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für sich und ihr späteres Leben »etwas erreichen 
wollen« (Hoops/Permien 2006). 

Wie könnte nun ein optimales Setting für FEM 
aussehen, das möglichst viele seiner Nutzer/
innen ermutigt, auf diese Weise paradox zu re-
agieren? Dafür muss die Systemlogik im Zwei-
felsfall gegenüber der Nutzerlogik zurückstehen. 
Deshalb ist auch hier permanente Reflexion zu 
folgenden Punkten gefordert: 
•	 Wie	 viel	 Anpassung	 an	 das	 System	 FEM	 ist	

nötig und förderlich für Jugendliche, die mehr 
soziale Kompetenz und Selbststeuerung, aber 
vor allem Respekt und Wertschätzung für 
ihre Person und Rücksicht auf ihre indivi-
duellen Probleme brauchen? Und wie weit 
trägt die in FEM erlernte Anpassung zur ihrer 
jeweils bestmöglichen Vorbereitung auf die 
geforderte Selbständigkeit nach der FEM bei? 

•	 Bekommen	die	Jugendlichen	individuell	för-
derliche Konsequenzen auf Fehlverhalten, 
statt »Sinn«-lose, gegebenenfalls sogar schä-
digende Sanktionen im Sinne von »Verhin-
derungspädagogik«, die von der Systemlogik 
nahegelegt werden? Was kann also an die 
Stelle von »systemdienlichen« Strafen wie 
tagelangem, demütigendem »Zimmerarrest«, 
Ausgangssperren oder Putzen treten, die die 
Jugendlichen oft noch aggressiver machen, 
was möglicherweise zu einer Verschärfung 
des Arrests und damit zu einer fatalen Ne-
gativspirale führen können? Wäre da, wie 
einige befragte Jugendliche meinten, »ein-
fach nur reden« (Permien 2010) nicht besser 
gewesen? Etwa, um mit ihnen gemeinsam zu 
ergründen, was der Anlass etwa. für ihren 
»Ausraster« war und wie sie innere Spannun-
gen und äußere Konflikte friedlicher lösen 
können? 

•	 Wie	weit	also	hilft	die	FEM	den	Jugendlichen,	
ihre individuellen Probleme zu erkennen und 
zu überwinden und ihre Ressourcen zu ent-
decken und zu entwickeln? Braucht es dazu 
vielleicht auch manchmal Ausnahmen von 
Regeln statt einer für alle gleichen »Pseudo-
Gerechtigkeit«? 

•	 Wie	 viel	 Partizipation	 und	 Verantwortungs-
übernahme wird den Jugendlichen im Heimall-
tag und vor allem in Bezug auf die individuelle 
Hilfeplanung ermöglicht? Werden Hilfeziele 
partizipativ entwickelt und Hilfeplangespräche 
gemeinsam so gut vorbereitet, dass die Mäd-
chen und Jungen sich in Bezug auf die weitere 
(Ver-)Planung ihres Lebens Gehör verschaffen 
können und ihre Neigungen und Fähigkeiten 
Berücksichtigung finden? Oder müssen sie 
das Gefühl haben: »Das Jugendamt macht ja 
doch, was es will«? Tragen Partizipation so-
wie ein funktionales Beschwerdemanagement 
zur Überwindung der (oft berechtigten) Ohn-
machtsgefühle und zur Verantwortungsüber-
nahme der Jugendlichen bei? 

•	 Werden	 sowohl	 in	 der	 Schule,	 als	 auch	 zum	
Beispiel durch Werken und kreatives Gestalten 
sowie Erlebnispädagogik auch außerhalb der 
»Mauern« genügend Lerngelegenheiten ge-
schaffen, die positive emotionale Beteiligung 
und Selbstwirksamkeitserfahrungen ermög-
lichen – die zukünftiges Lernen erleichtern? 
(All das gibt es in vielen FEM-Einrichtungen 
schon!)

6. Gute Konzepte, Kompetenzen und 
Kooperationen – und die »richtige« Haltung!

Ein möglichst adäquates und profundes Fall-
verstehen ist eine wichtige Basis, um mit ge-
nügend passenden Handlungsoptionen auf die 
unterschiedlichen Problemlagen der Jugendli-
chen eingehen zu können. Dies erfordert nicht 
nur gemeinsame Teamreflexionen, sondern 
unbedingt auch die Erweiterung lerntheoreti-
scher FEM-Konzepte (Regelwerke und Punkte-
pläne), um systemische, traumapädagogische, 
tiefenpsychologische, kunst- und körperthe-
rapeutische Ansätze sowie Basiskenntnisse in 
Neurobiologie (vgl. Krüger 2013). So können 
Weiterbildungen der Teams in Traumapädago-
gik dazu beitragen, eine gemeinsame Sprache 
zum Verständnis der Jugendlichen und ihres 
provozierenden, oft auch für sie selbst kaum 
nachvollziehbaren »Fehl«-Verhaltens zu entwi-
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ckeln. Wenn etwa ein Mädchen sagt, sie fühle 
sich wohl – aber genau das könne sie nicht aus-
halten, so kann das eines der vielen, mit Lern-
theorie allein kaum erklär- und behandelbaren 
Symptome einer (unerkannten) Traumafolge-
störung sein. 

Weiter muss reflektiert werden, ob auch und 
gerade die Fachkräfte im Gruppendienst über 
entsprechende Kompetenzen verfügen, bei-
spielsweise in Deeskalation, traumapädagogi-
schen Methoden und Psychoedukation, um die 
Jugendlichen zu mehr Selbst-Verstehen, Selbst-
regulation und Selbstbewusstsein zu befähigen. 
Gerade für traumatisierte Jugendliche muss das 
FEM-Setting zu einem verlässlichen, »sicheren 
Ort« werden, damit sie einen »sicheren inneren 
Ort« bilden und sich soweit stabilisieren können, 
dass sie sich für Veränderungen und für The-
rapien öffnen können. Erneute Gewalt seitens 
früherer Täter, aktuell Betreuender und anderer 
Jugendlichen muss deshalb so weit wie möglich 
ausgeschlossen werden. 

Fallverstehen, angemessene Konzepte und 
Handlungskompetenzen sowie gute Rahmen-
bedingungen für die Umsetzung sind als Basis 
für eine wirksame Entwicklungs-Hilfe und als 
Prävention erneuten Scheiterns unverzichtbar. 
Sie können auch die notwendige wohlwollen-
de innere Haltung der Betreuenden stärken, für 
die es sehr entlastend ist, nicht nur das »Fehl«-
verhalten der Jugendlichen zu sehen, sondern 
dessen Hintergründe zu verstehen und darauf 
angemessen reagieren zu können (vgl. Schmid 
2014). 

Um Erfolge wahrscheinlicher zu machen, brau-
chen FEM, die sehr oft »Schulmeider« und 
»Grenzgänger« zwischen Jugendhilfe und Ju-
gendpsychiatrie beherbergen, zudem selbst-
verständlich gute Kooperationsbezüge zum 
heiminternen Lehrpersonal sowie zu Eltern, Ju-
gendämtern und Jugendpsychiatrie. 

7. Förderliche Beziehungsangebote – hohe 
Anforderungen an die Betreuenden! 

Gute Beziehungen/Arbeitsbündnisse zwischen 
Jugendlichen und Pädagogen werden den meis-
ten Jugendlichen mit der Zeit sehr wichtig und 
erleichtern es ihnen, auf den Freiheitsentzug pa-
radox, nämlich mit »freiwilligen« Veränderungen 
zu reagieren: »Echte« Veränderung erfolgt nicht 
durch Drill und Strafe, sondern entwickelt sich 
(nur) in Beziehungen! Dazu müssen die Betreu-
enden in den Augen der Jugendlichen von »Fein-
den« zu »Helfern« werden (vgl. Permien 2010). 
Dieser Anspruch zeigt aber, dass die Pädagogen/
innen in und durch die FEM extrem gefordert 
sind. Sie sind es nämlich, die die – in FEM be-
sonders gravierenden – Widersprüche zwischen 
System- und Nutzerlogik tagtäglich aushalten 
und im Entwicklungsinteresse der Jugendlichen 
ausbalancieren müssen: 
Was den Jugendlichen an Motivation und Selbst-
steuerung fehlt, ist bei ihnen umso stärker ge-
fragt, um mit dem oft unberechenbaren, ambiva-
lenten Beziehungsverhalten der Jugendlichen gut 
umgehen zu können: Sie werden persönlich ext-
rem herausgefordert, dürfen sich aber möglichst 
nicht persönlich verletzt fühlen und Konflikte 
nicht eskalieren lassen. Sie müssen also abrupte 
Wechsel zwischen Zuneigung und Ablehnung, ex-
treme Stimmungsschwankungen, »Grenzenaus-
testen« und verbale oder sogar tätliche Angriffe, 
aber auch Fixierungen auf ihre Person nicht nur 
aushalten, sondern dem allen nach Möglichkeit 
auch gegensteuern können. Dabei sind schwie-
rige, auf die einzelnen Jugendlichen und ihre 
»Tagesform« abgestimmte Balancen gefordert 
zwischen menschlicher Nähe und professioneller 
Distanz sowie zwischen der Rolle als »Bewacher 
und Kontrolleur« einerseits, als »Vertrauensper-
son« andererseits – und das bei Jugendlichen, die 
oft weder sich selbst noch anderen zu vertrauen 
gelernt haben! Wichtig ist weiter eine gelingende 
Balance zwischen kompetentem und konsequen-
tem Umgang mit Problemverhalten der Jugend-
lichen und gleichzeitiger Aufrechterhaltung der 
Wertschätzung ihrer Person. 
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Die Jugendlichen brauchen also Betreuende, die 
sie nicht nur aushalten und möglichst halten 
(denn welche Chancen haben sie noch in der 
Jugendhilfe, wenn sie auch aus den FEM »raus-
fliegen«?), sondern sie auch zu anstrengenden 
Verhaltensänderungen motivieren können. Die 
entscheidenden Schlüssel dafür sind, so beton-
ten befragte Jugendliche und Pädagoginnen und 
Pädagogen immer wieder, Respekt, Freundlich-
keit, Verständnis, Ermutigung und »Coolbleiben« 
der Betreuenden auch bei Provokationen und in 
Krisen. 

Erfolgversprechender als die »Bekämpfung« von 
Defiziten erweist sich zudem die gemeinsame 
»Schatzsuche« nach den oft verborgenen Res-
sourcen der Jugendlichen. Ganz wichtig sind 
auch Achtsamkeit und Ernstnehmen der Mäd-
chen und Jungen als Experten ihrer Situation: 
Gelingt das »ZuHÖREN statt ZuTEXTEN« und da-
bei die Entzifferung der SubTEXTE der Jugendli-
chen, so zeigen sich vielleicht andere persönlich 
wichtige Ziele als die offiziellen Hilfeplanziele, 
die viele perfekt »nachbeten« können. Und viel-
leicht zeigt sich dann auch, wofür die Jugendli-
chen zu begeistern beziehungsweise wo sie viel-
leicht in Loyalitäten zu ihren Eltern und deren 
problematischen »Botschaften« gefangen sind. 
Können Betreuende solche »Botschaften« und 
Glaubenssätze erschüttern und sie sie möglichst 
neu rahmen und den Widerstand und Eigen-Sinn 
der Jugendlichen wertschätzen, so können sie 
deren Autonomie und Selbst-Verstehen wesent-
lich fördern und begleiten. 

Unverzichtbar sind weiter gelingende Machtba-
lancen: Einerseits brauchen Betreuende positive 
Autorität, einen Machtüberhang und Vorsprung 
an für die Jugendlichen attraktivem Wissen und 
Können (Wolf 2012), damit sie Modelllernen er-
möglichen und Vorbild sein können. Andererseits 
besteht in FEM aufgrund der Geschlossenheit 
und »Problemdichte« zweifelsohne eine erhöh-
te Gefahr von Machtkämpfen und Machtmiss-
brauch – und sei es nur aus Hilflosigkeit und 
Überforderung! Betreuende in FEM – und mögen 

sie noch so gut sein – sind nicht beliebig belast-
bar, zumal die Jugendlichen ihnen ihre Bemü-
hungen oft nicht danken! Zudem reagieren sie, 
wie Thomas Klatetzki auf dem EREV-Forum »Er-
ziehungshilfen – Kinder- und Jugendpsychiatrie 
– Polizei – Justiz« 2014 ausführte, wie alle Men-
schen zuallererst emotional auf die einzelnen 
Jugendlichen, das heißt, mit mehr oder weniger 
Sympathie und Zuwendung. Wenn aber Jugend-
liche ihr »Sympathiekonto«, etwa durch einen 
tätlichen Angriff, »aufgebraucht« haben, können 
an die Stelle von Fürsorge und Mitgefühl bei den 
Betreuenden Angst, Ablehnung, Straf-, Rache- 
und Ausstoßungstendenzen treten: Die »Fürsor-
gemoral« wechselt quasi zu einer »Strafmoral« 
und kann Jugendliche zu Objekten von Repres-
sion und Gewalt machen. Und dies umso eher, 
je weniger negative Emotionen im Team ausge-
sprochen und kritisch reflektiert werden können, 
und je mehr eine Einrichtung schon durch ihre 
Konzepte oder durch eine vorherrschende »Straf-
moral« Machtmissbrauch begünstigt: Repressive 
Einrichtungen können entsprechendes Verhalten 
auch bei Betreuenden fördern, die sich eigentlich 
einer fürsorglichen Haltung verpflichtet fühlen 
– und sie dürften zudem verstärkt Personen mit 
Tendenzen zu »schwarzer Pädagogik« anziehen. 
Hier muss die Heimaufsicht sehr wachsam sein, 
wenn es die Leitung nicht ist!

Damit diese schwierige, aber entscheidende 
Macht-Balance (besser) gelingt, brauchen Be-
treuer nicht nur gutes »Handwerkszeug« für 
Fallverstehen und wirksames Handeln, sondern 
die Leitung muss dafür sorgen, dass auch sie die 
nötige Wertschätzung für ihre Person und ihre 
Arbeit und genügend Fürsorge bekommen, um 
ihr Stresssystem wieder in eine gute Balance zu 
bringen (vgl. Schmid 2014) sowie genug Zeit, 
Raum und ein Klima der Fehlerfreundlichkeit zur 
Entlastung von »negativen« Gefühlen, zur Ana-
lyse unproduktiver oder gar »entgleister« Inter-
aktionen sowie zur Reflexion von Übertragung 
und Gegenübertragung als wichtigen Hinweisen 
auf Verdrängtes – bei sich selbst wie bei den Ju-
gendlichen. Ein solchermaßen selbstfürsorgliches 
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Team kann kompetenter handeln und das kommt 
nicht nur den Jugendlichen, sondern auch den 
Betreuenden zugute: Sie werden und fühlen sich 
weniger belastet!

8. Der Erfolg von FEM zeigt sich erst im Leben 
danach! 

Gerade für die Zeit nach den FEM, wenn Ju-
gendhilfe keinen Zwang mehr ausüben kann, ist 
die Einsicht wichtig, dass die Jugendhilfe den 
Jugendlichen keine Fremd-Ziele (Wie sollen sie 
sein?) »verkaufen« kann, sondern ihre Ziele in 
Einklang mit deren Eigen-Motivation bringen 
und deren Engagement für individuell passende 
Ziele (wie bin ich, wie will, kann ich sein?) brin-
gen muss! Denn »draußen« sind die eigene Ent-
scheidungen und Kompetenzen der Jugendlichen 
gefragt – mit allen inneren und äußeren Risiken! 
Diese Übergabe von Verantwortung ist für die 
Betreuenden oft schwer, denn sie wissen, dass 
nach dem »künstlichen Kosmos« FEM – auch bei 
optimierten Balancen von Systemzwängen und 
individuellem »Lernen fürs Leben« – (fast) nie-
mand schon »fit fürs Leben« ist: Weitere »Klimm-
züge« sind nötig, damit die Jugendlichen später 
die »normalen« Anforderungen wenigstens an-
satzweise erfüllen können. Das »Training« dafür 
soll möglichst in offenen Folgemaßnahmen der 
Jugendhilfe geleistet werden. Damit die Über-
gänge von der FEM in die »Freiheit« gelingen, 
braucht es viel Wissen, Können und Engagement 
aller »Mitspieler« – und »ein bisschen Glück« mit 
dem Nachfolgesetting! 

Zunächst ist es wichtig, dass die Betreuenden 
aus den FEM die Übergänge als weiteres kriti-
sches Lebensereignis gut begleiten. Denn sie 
verlangen von den Jugendlichen, sich wieder von 
vertrauten Orten, Abläufen und Bezugspersonen 
zu trennen, was diese nicht selten als erneu-
ten Beziehungsabbruch erleben. Weiter sollen 
sie den Transfer des Gelernten von der FEM in 
das »Leben draußen« leisten, sich an neue An-
forderungen anpassen, ohne eigene Ziele aus 
den Augen zu verlieren, sowie neue Beziehun-

gen aufnehmen und gestalten. Die befragten 
Jugendlichen gehen ganz unterschiedlich mit 
diesen Anforderungen um, die einige auch über-
fordern (vgl. Permien 2010), weshalb individuelle 
Gestaltungen der Übergänge und Möglichkeiten 
der allmählichen Ablösung sowie passende Fol-
gesettings sehr wichtig sind: Manche möchten 
die FEM gar nicht verlassen, denn für sie waren 
die FEM »zwar Knast, aber auch meine Familie«:, 
anderen fällt es schwer, sich auf neue Beziehun-
gen einzulassen (»Auf meinen Bezugsbetreuer 
habe ich gehört. Aber meinem Betreuer jetzt 
vertraue ich nicht!«). Wieder andere verlassen 
die FEM nur allzu gerne, allerdings mit dem Ziel, 
ihr altes Leben wieder aufzunehmen. Nur we-
nige haben eine so klare Zukunfts-Orientierung 
wie ein befragtes Mädchen: »Ich habe die FEM 
gehasst, aber dort meinen Schulabschluss ge-
schafft – und jetzt kann ich eine Lehre in einer 
offenen Einrichtung machen!«. 

9. Der Preis der Freiheit 

Wie die wenigen verfügbaren Follow-up-Stu-
dien (Pankofer 1997, Permien 2010, Menk u. a. 
2013) zeigen, ist der weitere Verlauf nach FEM 
nur begrenzt plan- und vorhersehbar: Nicht für 
alle Jugendlichen »passen« der neue Lebensort, 
die Bezugspersonen, Schul- oder Berufssituati-
on auf Dauer. Nicht alle kommen mit erhöhten 
Anforderungen und geringerer »Ansprache« in 
offenen Settings zurecht oder haben genug Mo-
tivation und Fähigkeiten zur Umsetzung ihrer 
»guten Vorsätze« und genug Widerstand gegen 
die Verlockungen und Zwänge der Freiheit. Und 
viele fragen sich, ob ihnen die angepeilten »so-
zialkonformen« Ziele lohnend und erreichbar ge-
nug erscheinen oder ob sie nicht lieber anderen, 
zunächst »verheißungsvollen« Optionen folgen 
sollen. So bitter es ist: Angesichts der insgesamt 
begrenzten persönlichen, sozialen und gesell-
schaftlichen Chancen dieser jungen Menschen 
können die wenigsten damit rechnen, dass ihre 
weitere Fahrt auf der Straße des Lebens einiger-
maßen glatt verläuft!
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10. Ein kurzes Fazit

Die skizzierten guten oder optimalen Bedingun-
gen für FEM sind meines Erachtens herstellbar, 
aber dafür dürften aufgrund der stärkeren Sys-
temzwänge wesentlich mehr Anstrengungen 
notwendig sein als in offenen Einrichtungen. Von 
daher gibt es genug gute Gründe für die Opti-
mierung, aber auch Kontrolle bestehender FEM 
und gegen eine unreflektierte Ausweitung von 
FEM in der Jugendhilfe. Noch mehr gute Gründe 
aber sprechen für einen Ausbau gut ausgestat-
teter offener Alternativen und eine rechtzeitige 
Prävention von »Hilfekarrieren«!   q
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Vereinfachtes Sorgerechtsverfahren gemäß
§ 155 a Abs. 3 FamFG

Beschluss des OLG Frankfurt vom 20.01.2014 – 
1 UF 356/13 – ZKJ 2014, 123 ff.

Sachverhalt (gekürzt )
Die Beteiligten sind die nicht miteinander ver-
heirateten, aber zusammenlebenden Eltern des 
sechs Jahre alten gemeinsamen Kindes L.

In dem vom Kindesvater eingeleiteten Verfah-
ren auf Übertragung der elterlichen Mitsorge 
hat das Amtsgericht der Kindesmutter ohne 
weitere Hinweise oder Belehrungen Gelegen-
heit zur Stellungnahme binnen zwei Wochen 
gegeben. Diese hat in einem Schreiben an das 
Gericht unter anderem ausgeführt: »Ich möch-
te einfach nur das es meinem sohn gut geht und 
wenn es heist das ich mich bei diesem schreiben 
zurück halte dann tu ich dies den das wohler-
gehen meines sohnes ist mir wichtiger als mein 
eigenes was man von anderen nicht behaupten 
kann … ich hoffe das schreiben hilft diese sache 
zu klären.« 

Das Amtsgericht hat dem Antrag des Kindesva-
ters stattgegeben. Auf die hiergegen eingelegte 
Beschwerde der inzwischen anwaltlich vertrete-
nen Kindesmutter hat der Kindesvater der Kin-
desmutter unter anderem vorgeworfen, es mit 
der Wahrheit nicht so genau zu nehmen und  
sich dabei unter anderem auf zehn beigefügte 
Stellungnahmen anderer Personen bezogen.

Entscheidungsgründe (stark gekürzt)
Das OLG Frankfurt hat die Entscheidung des 
Amtsgerichts aufgehoben und die Sache an das 
Amtsgericht zurückverwiesen. Zur Begründung 
führt es im Wesentlichen aus:
1. Die Aufhebung der amtsgerichtlichen Ent-

scheidung und Zurückverweisung an das 
Amtsgericht sei gemäß § 69 Abs. 1 Satz 2 
FamFG erforderlich, da das amtsgerichtliche 
Verfahren an einem wesentlichen Verfah-
rensmangel leide und zur Entscheidung eine 
umfangreiche oder aufwändige Beweisauf-
nahme erforderlich wäre.   

2. Der wesentliche Verfahrensmangel bestünde 
darin, dass das Amtsgericht die Entscheidung 
im schriftlichen Verfahren getroffen habe, 
obwohl dessen Voraussetzungen nicht vorge-
legen hätten. Eine Entscheidung im schriftli-
chen Verfahren solle gemäß § 155 a Abs. 3 
Satz 1 FamFG nur dann erfolgen, wenn ein 
Fall des § 1626 a Abs. 2 Satz 2 BGB vorlä-
ge. Da die Kindesmutter Gründe vorgetragen 
habe, die einer Übertragung der elterlichen 
Sorge auf den Kindesvater entgegenstehen 
könnten, hätte das Familiengericht das Ver-
fahren in ein reguläres Sorgerechtsverfahren 
überleiten und nach § 155 a Abs. 4 FamFG 
einen frühen Termin anberaumen sowie eine 
Stellungnahme des Jugendamtes einholen 
und die Eltern persönlich anhören müssen.

3. Nach alledem könne es dahinstehen, ob die 
Entscheidung des Amtsgerichts auch des-
halb mit wesentlichen Verfahrensmängeln 
behaftet sei, weil das Amtsgericht die per-
sönliche Anhörung des Kindes unterlassen, 
keinen Verfahrensbeistand bestellt und die 
Aufforderung zur ersten schriftlichen Stel-
lungnahme keinen Hinweis darauf enthalten 
habe, dass und unter welchen Umständen 
eine Entscheidung im vereinfachten Verfah-
ren ohne Anhörung der Jugendamtes und 
persönliche Anhörung der Eltern möglich ist.   

    
Stellungnahme
Soweit ersichtlich, handelt es sich um die 
erste veröffentlichte Entscheidung zum ver-
einfachten Verfahren gemäß § 155 a Abs. 3 

Gesetze und Gerichte

Christian Müller, Hannover



246 4/2014EJ 

Gesetze und Gerichte 

FamFG.1 Die vom OLG Frankfurt aufgehobene 
Entscheidung des Amtsgerichts zeigt, dass die 
schon während des Gesetzgebungsverfahrens zur 
Neuregelung der elterlichen Sorge nicht mitei-
nander verheirateter Eltern geäußerte Befürch-
tung2, durch das vereinfachte Verfahren gemäß  
§ 155 a Abs. 3 FamFG bestehe die Gefahr, dass 
das Kindeswohl nicht mehr der entscheidende 
Maßstab für gerichtliche Sorgerechtsentschei-
dung sei, nicht ganz unberechtigt war. Von da-
her ist es erfreulich, dass das OLG Frankfurt da-
von ausgeht, dass die Vermutungsregelung des  
§ 1626a Abs. 2 Satz 23 nur »behutsam« ange-
wendet werden dürfe.4 Noch erfreulicher wäre 
es allerdings, wenn der Gesetzgeber sich dazu 
durchringen könnte, das »vereinfachte Verfah-
ren« nach § 155 a Abs. 3 FamFG abzuschaffen, 
da dieses Verfahren, wie die vom OLG Frankfurt 
zu Recht aufgehobene Entscheidung der ersten 
Instanz zeigt, die Gefahr in sich birgt, dass nicht 
das Kindeswohl das maßgebliche Kriterium für 
eine Sorgerechtsentscheidung ist5, sondern die 
»Prozessökonomie«, also die schnelle Erledigung 
von Verfahren.     
1  Zu den Voraussetzungen, unter denen dem Vater eines 
nichtehelichen Kindes die elterliche Sorge gemeinsam mit 
der Mutter übertagen werden kann, liegen inzwischen etliche 
oberlandesgerichtliche Entscheidungen vor; so z. B. die Ent-
scheidung des OLG Karlsruhe (FamRZ 2014, 490), OLG Celle 
(FamRZ 2014, 857) und OLG Nürnberg (FamRZ 2014, 571).   

2  Vgl. z. B.: Huber, Peter / Antomo, Jennifer: FamRZ 2013, 
665 (668); die Neureglung de elterlichen Sorge unverheirate-
ter Eltern ist auch in EJ 2013, 211 ff. besprochen. 

3  Diese Bestimmung lautet wie folgt: »Trägt der andere El-
ternteil keine Gründe vor, die der Übertragung der gemein-
samen elterlichen Sorge entgegenstehen können, und sind 
solche Gründe auch sonst nicht ersichtlich, wird vermutet, 
dass die gemeinsame elterliche Sorge dem Kindeswohl nicht 
entspricht.«   

4  Interessant sind auch die Ausführungen des OLG Frankfurt 
zur etwaigen Hinweispflicht des Gerichts auf die Folgen ei-
ner fehlenden schriftlichen Stellungnahme der Kindesmutter 
und es bleibt abzuwarten, ob in anderen künftigen Verfahren, 
in denen dieser Punkt nicht dahingestellt bleiben kann, eine 
solche Hinweispflicht durch die Gerichte bejaht werden wird. 

5  Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(siehe BVerfG, FamRZ 2009, 399, 400) bedarf, worauf auch 
das OLG Frankfurt hinweist, jede sorgerechtliche Entschei-
dung des Familiengerichts einer hinreichenden Grundlage für 
eine am Kindeswohl orientierte Entscheidung.

Grundsatzurteil des BGH zum Elternunterhalt

Beschluss des BGH (FamRZ2014, 538 ff.) vom 
5.2.2014 (Az.: XII ZB 25/13)

Sachverhalt (stark gekürzt)
Der Antragsteller (das Sozialamt) leistete vom 
März 2011 bis Juni 2012 für den im Heim le-
benden Vater der Antragsgegnerin ergänzende 
Sozialhilfe und nimmt die Antragsgegnerin auf 
Elternunterhalt aus übergegangenem Recht in 
Anspruch. Die Antragsgegnerin hatte im Jahr 
2012 bis zum Tode ihres Vaters im Juni 2012 ein 
durchschnittliches monatliches Einkommen von 
1655,66 Euro und ihr Ehemann verfügte in dieser 
Zeit über ein unterhaltsrelevantes monatliches 
Einkommen von 3993,99 Euro.

Zusammenfassung der Kernaussagen und der Be-
rechnungsmodalitäten:
1. Auch beim Elternunterhalt ist der Wohnvorteil 

eines Unterhaltspflichtigen dem Einkommen 
hinzuzurechnen und nicht lediglich im Rah-
men der vom Selbstbehalt umfassten Wohn-
kosten zu berücksichtigen.

2. Ob Schulden wie zum Beispiel Kreditraten für 
die Anschaffung eines PKW vom Einkommen 
absetzbar sind, hängt von den Umständen des 
Einzelfalls ab. Wenn ein Unterhaltspflichtiger 
einen neuen PKW kauft, obwohl er bereits auf 
Elternunterhalt in Anspruch genommen wird, 
muss er zumindest darlegen, weshalb er auf 
die Anschaffung des Neuwagens angewiesen 
war.

3. Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Auf-
wendungen für ein Reitpferd des Unterhalts-
pflichtigen in Höhe von monatlich 400 Euro 
nicht einkommensmindernd berücksichtigt 
werden.

4. Die durch Grundsatzurteil des BGH vom 28. 
Juli 20106 entwickelte Berechnungsmethode, 
bei der es um eine Fallkonstellation ging, in 
welcher der Unterhaltspflichtige über hö-
here Einkünfte als sein Ehegatte verfügt, ist 

6  BGH FamRZ 2010, 1535 ff. Zu dieser Entscheidung siehe 
auch EJ 2011, 42 f. 
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auch in den Fällen anwendbar, in denen der 
Unterhaltspflichtige über geringere Einkünfte 
verfügt als sein Ehegatte, sodass sich folgen-
de konkrete Berechnung für das Jahr 2012 
ergibt:7

Einkommen Antragsgegnerin 1.657,66 Euro
Einkommen Ehegatte 3.993,99 Euro
 ---------------
Familieneinkommen 5.651,65 Euro
abzüglich Familienselbstbehalt  2.700,00 Euro
 ---------------
 2.951,65 Euro
abzüglich 10 % Haushaltsersparnis 295,17 Euro
 ---------------
Zwischensumme 2.656, 49 Euro

davon verbleiben zusätzlich ½ 1.328,24 Euro
zuzüglich Familienselbstbehalt 2.700,00 Euro
 ---------------
individueller Familienbedarf 4.028,24 Euro
Anteil Antragsgegnerin 1.181,50 Euro
Einkommen Antragsgegnerin 1.657,66 Euro                  
abzüglich Anteil der Antragsgegnerin
am Familienselbstbehalt  1.181,50 Euro
 ---------------
für Elternunterhalt einsetzbar 476, 15 Euro    

Stellungnahme
Nachdem der Bundesgerichtshof in seiner Ent-
scheidung vom 28. Juli 20108 eine relativ einfach 
handhabbare Berechnungsmethode für die Er-
mittlung des Elternunterhalts für Fälle, bei denen 
der seinen Eltern gegenüber Unterhaltspflichtige 
über höhere Einkünfte verfügt als sein Ehegatte, 
vorgeschlagen hatte, war in der rechtswissen-

7  Auf eine Darstellung der vom BGH vorgebrachten Gründe 
für die einzelnen Rechenschritte wird verzichtet, da diese nur 
für Juristen/Juristinnen von Interesse sein dürfte. Für poten-
ziell betroffene ist es ausreichend die Rechenschritte nach-
vollziehen zu können, um ggf. eine Einschätzung darüber zu 
bekommen, ob bei ihnen eine Inanspruchnahme durch das 
Sozialamt in Betracht kommt. 

8  BGH FamRZ 2010, 1535 ff.. Die Entscheidung ist auch in 
der EJ 2011, S. 42 f. besprochen. 

schaftlichen Literatur9 umstritten, ob diese Be-
rechnungsmethode auch für solche Fallkonstella-
tionen zur Anwendung kommen kann, bei denen 
das Einkommen des Unterhaltspflichtigen niedri-
ger ist als das Einkommen seines Ehegatten. Jörn 
Hauß hatte in seiner Anmerkung zur Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs sogar die Befürch-
tung geäußert, dass durch die ursprüngliche Lücke 
im Anwendungsbereich des BGH-Rechenmodells 
durch die Justiz eine Vielfalt neuer Rechenmodel-
le entwickelt werde, die durch »wissenschaftliche 
Filigranheit Fachleute und Laien gleichermaßen 
überfordern.«10 Auch wenn sich die »Vielfalt neuer 
Rechenmodelle« nach der Entscheidung des BGH 
aus dem Jahre 2010 in überschaubarem Rahmen 
gehalten hat, so ist die neue Grundsatzentschei-
dung des BGH dennoch zu begrüßen, weil nun 
beim Elternunterhalt in einer Vielzahl unter-
schiedlicher Fallkonstellationen eine einheitliche 
Berechnungsmethode angewendet werden kann, 
was zu einem Zuwachs an Rechtsklarheit und 
Rechtssicherheit führen dürfte.

Elternunterhalt; keine Verwirkung des 
Unterhaltsanspruchs bei Kontaktabbruch

Beschluss des BGH vom 12.2.2014 – XII ZB 
607/12 – ZFSH SGB 2014, 282 ff. 

Sachverhalt (stark gekürzt )
Nach der im Jahre 1971 erfolgten Trennung der 
Eltern des 1953 geborenen Antragsgegners blieb 
dieser bei seiner Mutter und brach nach Errei-
chen des Abiturs im Jahre 1972 den Kontakt zu 
seinem 1923 geborenen Vater ab. Die Antrag-
stellerin (das Sozialamt) übernahm für die Zeit 
von Februar 2009 bis zum Tode des Vaters des 
Antragsgegners im Januar 2012 die ungedeck-
ten Heimkosten in Höhe von insgesamt 9.022,75 
Euro und nimmt den Antraggegner in dieser 
Höhe auf Elternunterhalt aus übergegangenem 
Recht in Anspruch. 
9  Für die entsprechende Anwendung siehe u. a. Gutdeutsch, 
FamRZ 2011,77, 80; gegen die entsprechende Anwendung 
siehe u. a. Günther, FamFR 2010, 433,435; Wohlgemuth, 
FamRZ 2011, 341,344. 

10  Jörn Hauß; FamRZ 2010, 1541
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Das Amtsgericht hat dem Antrag stattgegeben. 
Auf die Beschwerde des Antragsgegners hat das 
Beschwerdegericht den Antrag zurückgewiesen. 
Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde der 
Antragstellerin hatte Erfolg.  

Entscheidungsgründe (stark gekürzt)

Die wesentlichen Entscheidungsgründe des BGH 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Bei einer schweren Verfehlung des unterhalts-

berechtigten Elternteils entfalle gemäß § 1611 
Abs. 1 Satz 2 BGB die Unterhaltspflicht voll-
ständig, wenn die Inanspruchnahme des Ver-
pflichteten grob unbillig wäre.

2. Eine vom Unterhaltsberechtigten ausgehende 
Kontaktverweigerung stelle, wenn nicht wei-
tere Umstände hinzukämen, zwar eine Verfeh-
lung, nicht jedoch eine schwere Verfehlung 
dar.

3. So könne beispielsweise beim Elternunterhalt 
eine schwere Verfehlung angenommen wer-
den, wenn der Elternteil, der nunmehr sein 
volljähriges Kind auf Unterhalt in Anspruch 
nimmt, dieses schon im Kleinkindalter bei den 
Großeltern zurückgelassen habe und sich in 
der Folgezeit nicht mehr in nennenswertem 
Umfang um das Kind gekümmert habe. 

4. Im vorliegenden Fall sei dem Vater des An-
tragsgegners zwar eine Verfehlung, nicht 
jedoch eine zur Verwirkung des Unterhalts-
anspruch führende schwere Verfehlung an-
zulasten; denn der Vater habe sich bis zur 
Trennung von der Mutter des Antragsgegners, 
also bis zu dessen 18. Lebensjahr um den An-
tragsgegner gekümmert und daher in den re-
gelmäßig eine besonders intensive elterliche 
Fürsorge erfordernden Lebensphasen seines 
Sohnes bis zum Erreichen der Volljährigkeit im 
Wesentlichen seinen Elternpflichten genügt. 

5. Von daher unterscheide sich der vorliegende 
Fall maßgeblich von dem im Jahre 2004 ent-
schiedenen Fall, bei welchem die (unterhalts-
berechtigte) Mutter ihr Kind im Kleinkindalter 
verlassen hatte.11  

11  Siehe hierzu BGH FamRZ 2004, 1559.

6. Nach alledem müsse der Antragsgegner für 
die von der Antragstellerin aufgewendeten 
Heimkosten aufkommen. 

Stellungnahme
Die Beantwortung der Frage, ob der Unterhalts-
regress bei Heimunterbringung der Eltern oder 
eines Elternteils wegen Verwirkung des Unter-
haltsanspruches möglich ist oder ausscheidet, 
hing bislang in den Fällen, in denen es zu einem 
Kontaktabbruch zwischen den Beteiligten ge-
kommen ist, oft an einem »seidenen Faden«, denn 
wie die Gerichte die Grenzziehung zwischen ei-
ner schweren Verfehlung, die die Verwirkung des 
Unterhaltsanspruchs zur Folge hat und einer 
bloßen Verfehlung, bei der die Inanspruchnah-
me der volljährigen Kinder auf Elternunterhalt 
möglich ist, vornehmen, ließ sich nur schwer 
prognostizieren. So hatte zum Beispiel noch das 
Beschwerdegericht12 eine schwere Verfehlung 
bejaht, weil der Vater des Antragsgegners

•	 ein	 Jahr	 nach	 der	 Trennung	 von	 seiner	 Ehe-
frau trotz mehrfacher Versuche des Antrags-
gengers jegliche Kontaktaufnahme abgelehnt 
hatte,    

•	 auf	 die	 Mitteilung	 des	 Antragsgegners	 vom	
bestandenen Abitur nur mit Achselzucken 
reagiert und somit zum Ausdruck gebracht 
habe, dass ihm an der Zukunft seines Sohnes 
nichts läge, 

•	 auf	 die	 Mitteilung	 des	 Antragsgegners	 von	
dessen Verlobung nur mit den Worten »Du bist 
ja verrückt« reagiert habe,

•	 in	seinem	1998	errichteten	Testament	bestä-
tigt habe, seit etwa 27 Jahren keinen Kontakt 
mehr zu seinem Sohn – dem Antragsgegner – 
zu haben und durch die Formulierung in dem 
Testament, sein Sohn solle nur den »strengs-
ten Pflichtteil« erhalten, den bereits früher 
vollzogenen Bruch mit seinem Sohn zum Aus-
druck gebracht habe.

Durch die vorliegende Entscheidung dürfte nun-
mehr eine Entwicklung eingeleitet werden, wo-

12  Vgl. OLG OIdenburg, FamRZ 2013, 1051
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nach bei Kontaktabbruch während der Minder-
jährigkeit des auf Elternunterhalt in Anspruch 
genommen (nunmehr volljährigen) Kindes die 
Chancen, dem Unterhaltsregress wegen Verwir-
kung des Unterhaltsanspruchs zu entgehen, in 
der Regel als gut eingeschätzt werden können, 
wohingegen ein »schwerer Mangel an verwandt-
schaftlicher Gesinnung«13, der sich durch einen 
(fast vollständigen) Kontaktabbruch nach Voll-
jährigkeit des Kindes zeigt, nur in seltenen Fällen 
der Inanspruchnahme auf Elternunterhalt entge-
genstehen dürfte. Von daher ist die Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs unter dem Gesichtspunkt 
der Rechtssicherheit zu begrüßen. 

Allerdings sind grundsätzliche Zweifel ange-
bracht, ob die Unterhaltsplicht von Kindern 
gegenüber Eltern überhaupt noch zeitgemäß 
ist. Zwar ist der Solidaritäts– und Wiedergut-
machungsgedanke, der dem Elternunterhalt zu 
Grunde liegt – wenn Eltern für ihre hilfebedürf-
tigen Kinder angemessen gesorgt haben, so ist 
es recht und billig, dass dann, wenn die Eltern 
hilfebedürftig werden, nunmehr die Kinder ih-
ren Eltern das zurückgeben, was sie von ihnen 
empfangen haben, nämlich die Sicherung des Le-
bensunterhalts14 – ein alter Gedanke, der schon 
im Neuen Testament zu finden ist: »Wenn jedoch 
eine Witwe Kinder oder Enkel hat, sollen die sich 
zuerst einmal darum bemühen, ihre Pflichten ge-
genüber der Familie zu erfüllen, und ihrer Mutter 
oder Großmutter vergelten, was sie an ihnen ge-
tan hat.«15 

Dennoch dürfte es an der Zeit sein, die »Daseins-
berechtigung des Elternunterhalts« angesichts 

13  So die Formulierung des Berufungsgerichts OLG Olden-
burg, FamRZ 2013, 1051.h

14  Dieser Grundgedanke kommt auch in dem Verwirkungs-
tatbestand des § 1611 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB zum Ausdruck, 
wonach derjenige, der seine eigene Unterhaltspflicht gröblich 
vernachlässigt hat, nur einen reduzierten Unterhalt (und un-
ter Umständen, wenn die Inanspruchnahme gem. § 1611 Abs. 
1 Satz 2 BGB grob unbillig wäre, sogar gar keinen Unterhalt) 
beanspruchen kann.   

15  Die Bibel im heutigen Deutsch, 2. Aufl. Stuttgart, 1982, 1 
Timotheus 5, 4. 

des seit Inkrafttreten des BGB zu konstatieren-
den grundlegenden Wandels in Familie und Ge-
sellschaft kritisch zu hinterfragen.16   q
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16  So auch Helmut Schellhorn im Editorial der ZFSH SGB 
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Der jugendpolitische Dialog mit dem Fachaus-
schuss »Jugendhilfepolitik« des Evangelischen 
Erziehungsverbandes wurde 2014 mit der 
Vertreterin des Deutschen Städtetages, Regina 
Offer und des Deutschen Landkreistages, Jörg 
Freese fortgeführt. Wie in den vergangenen 
Jahren ist es einerseits das Ziel, für zukünfti-
ge Entwicklungen in der Kinder- und Jugend-
hilfe Perspektiven zu erörtern, beispielsweise 
im Kontext der Diskussion um die Weiterent-
wicklung der Hilfen zur Erziehung, und ande-
rerseits, die Verknüpfung des Bundes mit der 
kommunalen und der landespolitischen Ebene 
zu betrachten. Die Mitglieder des EREV-Fach-
ausschusses Jugendhilfepolitik sind jeweils 
vor Ort in den jugendhilfepolitischen Aus-
schüssen beziehungsweise landespolitischen 
Vertretungen aktiv, sodass ein praxisbezoge-
ner Austausch geführt wird.

Stellenwert der Kinder- und Jugendhilfe ist 
gestiegen

Wie auch aus den kommentierten Daten der 
Kinder- und Jugendhilfe (Juni 2014) hervorgeht, 
sind in der Kinder- und Jugendhilfe fast so vie-
le Beschäftigte wie an den allgemeinbildenden 
Schulen tätig (700.000 Personen). Dieser Zu-
wachs ist unter anderem auf die Expansion der 
Kindertagesbetreuung zurückzuführen (443.000 
Fachkräfte). Die Kinder- und Jugendhilfe leis-
tet einen entscheidenden Beitrag für die jungen 
Menschen zum Aufwachsen in der Gesellschaft. 
Dieses führt auch zu Kostensteigerungen im 
Rahmen der Begleitung, Betreuung und Hilfe 
für die Familien. Für den Zeitraum von 1998 
bis 2012 sind die Ausgaben von 17,7 Milliarden 
Euro auf zuletzt 32,3 Milliarden Euro gestie-
gen. Diese Entwicklung ist sehr stark von den 
Arbeitsfeldern abhängig. Die größten Zuwächse 

zeigten sich analog zur Personalgestaltung bei 
der Kindertagesbetreuung. Hier sind die Aus-
gaben seit 2005 um 76 Prozent angewachsen. 
Die reale Ausgabensteigerung unter Beachtung 
der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes 
beträgt 65 Prozent. Bei der Kinder- und Ju-
gendhilfe hat es reale Steigerungen in diesem 
Zeitraum um 35 Prozent gegeben. Bei der Kin-
der- und Jugendarbeit in den sieben Jahren um 
20 Prozent.

Inklusion – passgenaue Hilfen sind notwendig

Hinsichtlich der Diskussion zur »großen Lösung« 
wird deutlich, dass diese unter anderem in der 
Verwaltungsebene große Veränderungen mit 
sich bringt. Es besteht eine unveränderte Be-
schlusslage bei den kommunalen Spitzenver-
bänden. Eine Zusammenführung der Leistungen 
für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
in einem Sozialgesetzbuch wird begrüßt, aller-
dings sind noch offene Fragen hinsichtlich der 
fachlichen und finanziellen Folgewirkungen zu 
klären. Die Jugendämter äußern, dass eine kos-
tenneutrale Umsetzung nicht möglich ist. Das 
Thema Inklusion ist insgesamt für die einzel-
nen Tätigkeitsfelder differenziert zu betrach-
ten. So ist die Umsetzung auch in der Schule 
ein komplexes Thema, weil hier Regelschulen 
und Förderschulen betroffen sind. Insgesamt 
müssen bei der Umsetzung der Inklusion in 
den Schulen die Struktur und die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung der Arbeit verändert wer-
den. Dieses betrifft beispielsweise den Ausbau 
der Ganztagsbeschulung und die Einbeziehung 
der Schullaufbahnempfehlungen. Wie auch das 
Positionspapier zum Thema Inklusion des Evan-
gelischen Erziehungsverbandes verdeutlicht, 
verfügen eben nicht alle Kinder und Jugend-
lichen mit besonderem Unterstützungsbedarf 

EREV-Dialog: Jugendhilfepolitik
Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden

Björn Hagen, Hannover
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die Voraussetzungen, um in einem gemeinsa-
men Schulsystem unterrichtet zu werden. Diese 
jungen Menschen müssen auch weiterhin die 
Chance erhalten, die fehlenden Kompeten-
zen gezielt zu erlernen, um dann tatsächlich 
an inklusiven, gesellschaftlichen und schuli-
schen Prozessen teilhaben zu können. Die un-
terschiedlichen Förderbedarfe erfordern auch 
eine Vielfalt der Förderformen und Förderorte, 
wie bespielweise an den Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Ent-
wicklung. Die Diskussion mit den kommunalen 
Spitzenverbänden zeigt, dass ein »Schwarz-
weiß-Denken« nicht weiter hilft, um Inklusion 
junger Menschen voranzubringen. Laut Jörg 
Freese sollte den Elternvertretern die Wahl-
freiheit erhalten bleiben. Diskutiert werden 
müssen temporäre Systeme, das heißt, eben 
die passgenaue Unterstützung je nach Lebens-
situation und Lernherausforderung der Jungen 
und Mädchen. Auch hinsichtlich der Thematik 
Inklusion trägt der Anteil nach Bildungsstufen 
unterschiedliche Prozentzahlen. Ohne Förder-
schwerpunkt »geistiger Entwicklung« beträgt 
der Inklusionsanteil in Kindertagesstätten 67,1 
und in Sekundarstufen I 21,9 Prozent. Hier zeigt 
sich, dass im Verlauf der Biografie die jungen 
Menschen vermehrt aus dem Regelsystem aus-
gegliedert werden.

Ausbau Kindertagesstätten: 
Betreuung stark gestiegen

Der Ausbau der Kindertages-
betreuung ist, wie die Zahlen 
der kommentierten Daten der 
Kinder- und Jugendhilfe zei-
gen, stark gestiegen. Auch 
hier wird deutlich, dass die 
Kinder- und Jugendhilfe ins-
besondere durch die Kom-
munen und Länder finanziert 
wird. Der Bund kann aufgrund 
des Föderalismus nur sehr 
eingeschränkt direkte Finan-
zierungen vornehmen. Für 
das Jahr 2010 belief sich der 

Anteil der kommunalen Ausgaben an allen öf-
fentlichen Nettoausgaben für die Kinder- und 
Jugendhilfe auf 68 Prozent, die Länderkosten 
einschließlich der Stadtstaaten betrugen 28,4 
Prozent. Wenn man die Flächenländer aus-
schließlich betrachtet, so zeigt sich, dass sich 
der Anteil der Kommunen an den Ausgaben hier 
auf 78 Prozent beläuft. Die Hilfen zur Erziehung 
sind in den Regelangeboten aus Sicht der kom-
munalen Spitzenverbände im Wesentlichen eine 
unterstützende Hilfeleistung. Notwendig ist 
eine Perspektivbeschränkung zwischen Erziehe-
rinnen, Lehrern und Sozialpädagogen. 

Gemeinsame Schulentwicklungs- und 
Jugendhilfeplanung notwendig

Die Diskussion im Fachausschuss Jugendhilfe-
politik mit den kommunalen Spitzenverbänden 
hat die Frage aufgeworfen, wie die Weiterent-
wicklung mit welchen Schwerpunkten vorge-
nommen werden kann. Ein Ansatzpunkt ist die 
Jugendhilfeplanung. In Thüringen sind zum Bei-
spiel von 23 Landkreisen / kreisfreien Städten 
nur fünf Teilfachplanungen in den Hilfen zur 
Erziehung zu verzeichnen. Hier ist es notwen-
dig, eine gemeinsame Schulentwicklungs- und 
Jugendhilfeplanung in den Kommunen vorzu-
nehmen, um den Lebenssituationen der jungen 

Jörg Freese                Regina Offer
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Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen 
zu können. Die Weiterentwicklung der Hilfen 
zur Erziehung kann eben nicht funktionieren, 
wenn das wesentliche Ziel daran liegt, Einzel-
fallhilfen zu reduzieren. Die sozialpolitischen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
sind in diesem Kontext durch die Kinder- und 
Jugendhilfe nicht zu verändern. Dieses betrifft 
beispielsweise die Zahl der Alleinerziehenden 
oder der Anteil der Menschen, die Transferzah-
lungen erhalten.

Der gemeinsame Austausch hat gezeigt, dass es 
wesentlich ist, nicht nur vor Ort die beteiligten 
Hilfesysteme miteinander zu vernetzen, sondern 
auch durch die Perspektivbeschränkung zwi-
schen öffentlichen und freien Trägern den Blick 
auf die Kinder- und Jugendhilfe zu erweitern 
und so die gemeinsame Entwicklung mit voran-
zutreiben. Ein weiterer Austauschtermin für das 
nächste Jahr ist so im Fachausschuss Jugendhil-
fepolitik mit dem Deutschen Städtetag und dem 
Deutschen Landkreistag vereinbart worden.  q

Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV

Flüggestr. 21
30161 Hannover

b.hagen@erev.de
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Der EREV-Fachausschuss Jugendhilfepolitik 
setzte seinen Austausch mit politischen Ver-
treterinnen und Vertretern des Bundestages 
am 26. Juni 2014 fort. Der Vorsitzende, Jürgen 
Rollin, begrüßte herzlich Paul Lehrieder, MdB. 
Er ist Vorsitzender des Bundestagsausschusses 
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und 
Mitglied des Bundestages, CDU/CSU seit 2005.

Vereinbarung Beruf/Familie

Die Arbeit des Familienausschusses des Bundes-
tages wird wesentlich durch die Perspektive der 
Vereinbarung zwischen Beruf und Familie be-
stimmt. So führt Paul Lehrieder aus, dass es ge-
lungen ist, die Betreuung in Krippen auf 42,5 Pro-
zent zu steigern. Das Gespräch im Fachausschuss 
hat gezeigt, dass die Thematik der Vereinbarkeit 
zwischen Beruf und Familie ein wesentlicher 
Gesichtspunkt ist. Diese Diskussion darf jedoch 
nicht dazu führen, dass bei der Betreuung und 
bei den Leistungen für junge Menschen und ihre 
Familien im Wesentlichen die »wirtschaftliche 
Verwertbarkeit« im Mittelpunkt steht. Es kommt 
darauf an, individuelle Hilfeleistungen bereitzu-
halten und die jeweilige spezifische Lebenssitua-
tion von Familien zu berücksichtigen. Die Berei-
che, die auch im 14. Kinder- und Jugendbericht 
aufgeführt werden, wie Volljährigenpädagogik, 
Inklusion und Zusammenarbeit von Schule und 
Jugendhilfe sind ebenso bedeutsam.

Mehrgenerationenhäuser weiter fördern

Gemeinsam mit dem Abgeordneten Paul Lehrie-
der setzt sich der Fachausschuss Jugendhilfe-
politik dafür ein, die Arbeit der Mehrgeneratio-
nenhäuser zu sichern. Aktuell ist es so, dass die 
Finanzierung der 450 Einrichtungen im Regie-
rungsentwurf für den Haushalt 2015 mit 16 Mil-
lionen Euro gefördert werden sollen. Jedes Haus 
soll einen jährlichen Zuschuss von 40.000 Euro, 

davon 30.000 Euro vom Bund und weitere 10.000 
Euro durch Land und Kommunen erhalten. Die 
Einrichtungen sind zentrale Begegnungsorte, um 
Raum für gemeinsame Aktivitäten und das nach-
barschaftliche Miteinander in den Kommunen zu 
bieten. Die weitere Förderung ist notwendig, um 
die mit viel Arbeit geschaffenen Netzwerke, Ini-
tiativen und Verbünde weiter nutzen zu können. 

Vergessene Inklusion

Der Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend machte deutlich, dass 
das geplante Bundesleistungsgesetz den Bund 
mit dem Bundesteilhabegeld an den Kosten der 
Eingliederungshilfe beteiligen wird. Durch das 
Bundesteilhabegeld sollen Menschen mit einem 
individuellen Anspruch ein Budget erhalten, 
um Leistungen einzukaufen und selbst zu ent-
scheiden, welche Unterstützung sie in Anspruch 
nehmen wollen. Hierbei sind, so Paul Lehrieder, 
noch einige Hürden insbesondere unter dem As-
pekt der Zuständigkeiten und Finanzierung zu 
überwinden. Das Gespräch im Fachausschuss 
Jugendhilfepolitik verdeutlicht, dass angesichts 
der Diskussion um das Bundesteilhabegesetz die 

EREV-Dialog: Politik

Björn Hagen, Hannover
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254 4/2014EJ 

EREV-Dialog: Politik

Thematik der »großen Lösung« ins Hintertreffen 
gerät. Die gemeinsamen Hilfen für alle jungen 
Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, wie 
sie auch der 14. Kinder- und Jugendbericht er-
neut fordert, bedürfen des gemeinsamen Vorge-
hens zwischen Bund, Ländern und Kommunen. 
Aus Sicht des Evangelischen Erziehungsverban-
des ist es notwendig, aktiv die Umsetzung durch 
den Bund mit voranzubringen. 

Sozialleistungen für Familien

Mit dem »Elterngeld plus« will das Kabinett Vä-
tern mehr Zeit mit der Familie ermöglichen. 
Durch die Möglichkeit, Elterngeld zu erhalten und 
gleichzeitig Teilzeit zu arbeiten, soll dieses mög-
lich sein, ohne finanzielle Einbußen hinnehmen 
zu müssen. Eltern, die sich die Betreuung ihres 
Kindes teilen, sollen einen Partnerschaftsbonus 
erhalten. Die Zeit für die Kinder soll flexibel aus-
gedehnt werden, sodass sie das Recht erhalten, 
zwischen dem dritten und achten Geburtstag 24 
statt bisher zwölf Monate zu pausieren. 

Auch die Diskussion des Elterngeldes zeigt, wie 
differenziert die Thematik betrachtet werden 
muss. So wird das Ziel erreicht, dass Mütter dank 
des Elterngeldes schneller in den Beruf zurück-
kehren. Ebenso spricht es viele Väter an, die heu-
te auch eine Erziehungszeit in Anspruch nehmen. 
Die Frauen kehren nach der Geburt rascher in 
den Beruf zurück, was auch durch den forcier-
ten Krippenausbau unterstützt wird. Eine aktu-
elle Studie zeigt, dass die Nebenwirkungen darin 
liegen, dass Frauen seit der Einführung des El-
terngeldes seltener als zuvor innerhalb von fünf 
Jahren noch ein Kind bekommen haben. Der ge-
forderte Einsatz und die Flexibilität zeigen, dass 
sich Familien hierdurch immer öfter dagegen 
entscheiden, mehr Kinder zu bekommen.

Der Austausch mit dem Abgeordneten Paul 
Lehrieder und dem Fachausschuss Jugendhilfe-
politik verdeutlicht die Notwendigkeit, Hilfen für 
alle jungen Menschen bereitzuhalten, um sie in 
die Gesellschaft integrieren zu können. Hierfür 

leisten die Hilfen zur Erziehung einen wesent-
lichen Beitrag. Die Kinder- und Jugendhilfe mit 
ihren Leistungen nimmt alle jungen Menschen 
in den Blick. Notwendig ist es, die gesellschaftli-
chen Entwicklungen bei der Fortschreibung und 
Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung zu 
berücksichtigen. Hierzu gehört ohne Zweifel die 
Volljährigenpädagogik, sodass die Hilfen zur Er-
ziehung jungen Menschen ebenso wie beim Auf-
wachsen in Familien eine Unterstützung in der 
Volljährigkeit ermöglicht. Durch eine Aufhebung 
des Kooperationsverbotes zwischen Bund und 
Ländern würde es möglich, die Lebenswelten der 
jungen Menschen auch in den Ganztagsschulen 
durch den Bund zu fördern, um das Aufwachsen 
in der Gesellschaft zu unterstützen.   q

Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV

Flüggestr. 21
30161 Hannover

b.hagen@erev.de
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Auf unserem ersten Fachtag für Mitarbeitende 
in Mutter/Vater-und-Kind-Einrichtungen mit 
dem Titel: »Und jetzt auch noch Mutter« wurde 
den Teilnehmern und Teilnehmerinnen vom 23. 
bis 24. Juni 2014 in Hannover die Gelegenheit 
gegeben, sich mit den Themen Beziehung, Bin-
dung und Entwicklung in Mutter/Vater-und-
Kind-Einrichtungen fachlich auseinanderzu-
setzen.

Zu diesem ersten Fachtag für diesen speziellen 
Teilnehmerkreis kamen 104 Teilnehmende. Die 
EREV-Fachgruppe »Mutter/Vater und Kind« hat 
diesen geplant und zum Teil auch selber durch-
geführt. Ilona Overath aus Bielefeld, die auch in 
der EREV-Fachgruppe mitwirkt, moderierte die 
zweitägige Fachtagung. 

Den Auftakt der Veranstaltung machte der 
Filmtrailer »Vierzehn«. Die Regisseurin Cornelia 
Grünberg begleitet in ihrem einfühlsamen Doku-
mentarfilm vier schwangere 14-Jährige von der 
Schwangerschaftsberatung bis zum Kreißsaal 
und hält auf dem Weg die Wünsche und Ängste 
der Mädchen mit der Kamera fest. Der Film ent-
stand 2013 und lief in vielen deutschen Kinos.

Bei unserem Fachtag wollten wir unser Augen-
merk auf die Herstellung von Präsenz bei Päda-
goginnen legen. Wir wollten Anregungen dafür 
geben, dass Präsenz auch in schwierigen Situa-
tionen die professionelle Handlungsfähigkeit er-
hält und diese den Müttern/Vätern mit ihren Kin-
dern Orientierung bietet. Dabei haben wir unter 
anderem gezielt auf die Arbeit mit Müttern mit 
besonderen Persönlichkeiten geschaut, die in der 
Regel speziell darauf ausgerichteter Beziehun-
gen bedürfen. In vier verschiedenen Workshops 

wurde das Thema praktisch aufgegriffen und An-
regungen geschaffen, einzelne Methoden auch 
selber einmal auszuprobieren. 

Teilnehmerinnen beim Fachtag

Dennis Haase aus Wunstorf referierte zum The-
ma professionelle Präsenz oder neue Autorität. 
Den Begriff »Neue Autorität« hat Haim Omer 
geprägt. Der Lehrstuhlinhaber für Psychologie an 
der Universität Tel Aviv beschreibt damit die Not-
wendigkeit, Autorität neu zu definieren und den 
Autoritätspersonen Mittel an die Hand zu geben, 
Regeln zu definieren und deren Einhaltung wert-
schätzend einfordern zu können. Diese Mittel 
müssen so gestaltet sein, dass sie von den Eltern 
mitgetragen werden und somit Pädagogen von 
der Gesellschaft autorisiert werden, diese Mittel 
im pädagogischen Alltag anzuwenden.

Durch Überwinden von Distanz in der Beziehung 
zu den Kindern werden Eltern und Pädagogen 
präsenter. Sie arbeiten in Netzwerken und Unter-
stützungssystemen zusammen und stärken sich 
dadurch gegenseitig in ihrer Autorität. Wenn El-

Rückschau: 
EREV-Fachtag Mutter/Vater und Kind vom 23. bis 24. Juni 2014 in 
Hannover: »Und jetzt auch noch Mutter …?«

Petra Wittschorek, Hannover
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tern gestärkt werden, für ihre Kinder präsenter 
zu sein, werden gleichzeitig auch die Pädagogen 
dieser Kinder gestärkt, da die Bündnisfähigkeit 
der Systempartner wächst. 

Die vier Grundpfeiler der professionellen Präsenz 
beschreibt Dennis Haase folgendermaßen: 
1. Die Pflicht zu widerstehen.
2. Die Entwicklung von Selbstkontrolle und De-

eskalation.
3. Die soziale Unterstützung und Öffentlichkeit.
4. Die Versöhnung und Wiedergutmachung.

Insbesondere bezüglich der Dynamiken tue man 
gut daran, so Dennis Hasse, wenn man sich nicht 
hineinziehen lasse und den Provokationen der 
Jugendlichen widerstehe und das Prinzip der ver-
zögerten Reaktion und des Schweigens anwende. 
Sein Credo: »Schmiede das Eisen, wenn es (wirk-
lich) kalt ist.«

Die Referate 2 und 3 wurden von Khalid Mura-
fi aus Waldstedde mit den Themen »Mütter mit 
besonderen Persönlichkeiten und ihre Wirkungen 
auf ihre Kinder aus kinderpsychiatrischer Sicht« 
und »Herausforderungen für die Mutter-Kind-
Arbeit« gehalten. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Fachtag 

Khalid Murafi stellte zunächst heraus, dass eine 
genetische Belastung des Kindes eine große Rolle 
bei der Behandlung seelischer Störungen spielt. 
Das Risiko, an einer Psychose zu erkranken, so 

Murafi, liege, wenn ein Elternteil erkrankt ist, bei 
15 Prozent; sollten beide Eltern erkrankt sein, so-
gar bei 48 Prozent. Der Referent wies in diesem 
Zusammenhang vor allem darauf hin, dass eine 
frühe Intervention beim Kind zu einer deutlichen 
Verbesserung der Prognose führe. Ein wichtiger 
Aspekt bei der Gesundhaltung des Säuglings und 
Kleinkindes ist die Vermeidung von Resonanz-
minderung. Oft fehle bei den psychisch erkrank-
ten Müttern eine emotionale Resonanzfähigkeit, 
die aber wichtig sei für eine gesunde seelische 
Ausrichtung des Kindes. Eine tatsächliche Inter-
vention könne eine sogenannte Psycho-Amme 
sein, die die Aufgabe der Resonanz übernehme. 
Mitarbeiterinnen in Mutter/Vater- und-Kind-
Einrichtungen könnten Aufgaben dieser soge-
nannten Psycho-Ammen übernehmen. Vor allem 
bei Störungen, die in das sogenannte Borderline-
syndrom einfließen und in den ersten sechs bis 
acht Lebensmonaten der Kinder ihren Ursprung 
haben, ist es von großer Wichtigkeit, hier emoti-
onale Unterstützung zu bieten. 

Eine Form der Traumatisierung von Kindern sind 
Folgen von Partnergewalt auf die miterlebenden 
Kinder. Die Position der Kinder wird wie folgt be-
schrieben: 
Sie sind in 80 bis 90 Prozent der Fälle anwesend 
oder in einem Nebenraum. Sie sind häufig auf 
sich alleine gestellt, da beide Eltern von ihren 
Konflikten und Problemen absorbiert sind. Sie er-
leben existenzielle Bedrohungen, sind isoliert und 
haben Druck, das Familiengeheimnis vor anderen 
zu wahren. Zwei Aspekte von Verhaltensauffäl-
ligkeiten, die bei Kindern aus solch gewaltbe-
reiten Partnerschaften als markant bezeichnet 
werden, sind: Unruhe und Aggressivität, die sich 
nach außen richtet (Externalisierung) und ausge-
prägte Niedergeschlagenheit und Ängstlichkeit 
(Internalisierung). 

Murafi erklärt, dass auch sehr kleine Kinder im 
Alter von einem bis drei Jahren bereits depressive 
Symptome aufweisen können. Diese sind erkenn-
bar durch vermehrtes Weinen, ausdrucksarmes 
Gesicht, erhöhte Reizbarkeit, schlechtes Essen, 
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selbststimulierendes Verhalten wie beispielswei-
se Schaukeln des Körpers. Depressive Kinder zei-
gen häufig eine Entwicklungsverzögerung – sie 
lernen später laufen und sprechen.

Wie kann diesen Kindern in den Mutter-Vater- 
und-Kind-Einrichtungen mit individuellen Be-
darfen begegnet werden? Die beiden wesent-
lichsten Positionen, die Murafi hier vertritt, sind 
zum einen die Entwicklungsbedingungen zu mo-
dulieren und zum anderen die basalen Bedingun-
gen auf Seiten des Kindes so weit wie möglich zu 
verbessern. 

Der zweite Tag dieser Veranstaltung bot die Mög-
lichkeit, Konzepte kennenzulernen, die Grund-
steine für eine gelingende Interaktion zwischen 
Eltern und Kindern sein können. Heike Bösche bot 
das Konzept Martemeo an und stellte heraus, wie 
mit einfachen Worten, hilfreichen und konkreten 
Informationen Eltern Unterstützung geboten 
wird. Dazu werden von alltäglichen Situationen 
der Mutter / des Vaters mit Kind Videoaufnah-
men gemacht. Mit Hilfe von Checklisten erfolgt 
eine ausführliche Videointeraktionsanalyse, die 
die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kommunikati-
onsstrukturen aller Beteiligten sichtbar macht.

Birgit Piltmann stellte FuN-Baby vor und erklär-
te, welcher Arbeitsansatz hinter dieser Metho-
de steht. Das FuN-Baby-Programm liefert den 
Rahmen für interaktive Erfahrungen und neue 
Lernprozesse junger Eltern. FuN baut auf den 
Ressourcen und Kompetenzen der Eltern auf 
und entwickelt sie weiter. Das Programm fordert 
so Eltern heraus, ihre Rolle als Erziehende aktiv 
wahrzunehmen. Dabei werden Eltern durch ge-
zieltes Coaching der Teamer/innen unterstützt. 
Das Programm FuN-Baby spricht Eltern mit Kin-
dern in den ersten 18 Lebensmonaten an. 

Die beiden Referentinnen Ruth Stögbauer und 
Sabine Kuhnt wissen aus langer beruflicher Pra-
xis, wie revolutionär eine veränderte Sicht be-
ziehungsweise eine veränderte gewaltfreie und 
wohlwollende Haltung in professionellen Be-

ziehungen zu Klientinnen und Klienten wirken 
kann, und konnten in ihrem Workshop mit diesen 
Aspekten zeigen, dass neben den Themen »Bezie-
hung« auch Aspekte von gewaltfreier Kommuni-
kation wesentlich sind.

Christiane Wiggeshoff und Iris Hühnerfeld pack-
ten im zusätzlich angebotenen Workshop einen 
Koffer, um für die Mutter-Vater-und-Kind-Arbeit 
auf dem traumapädagogischen Weg gewappnet 
zu sein. Dazu gehört insbesondere das Konzept 
des »Sicheren Ortes« mit den drei Stützpfeilern: 
sichere institutionelle Strukturen, sichere Mitar-
beiter/innen und sichere Mütter/Väter und Kin-
der. Ein förderliches traumapädagogisches Milieu 
wird vor allem durch Transparenz, Beziehungsan-
gebote, Wertschätzung, Bedürfnisorientierung, 
Partizipation, Ermutigung, Lob, Förderung und 
Freunde geschaffen. 

Den Abschluss des Fachtages bildete der Vortrag 
von Willem Kleine Schaars »Wege der Überbe-
hütung und Überforderung – Herausforderung 
für die Mutter/Vater-und-Kind-Arbeit«. Willem 
Kleine Schaars hat in den Niederlanden jahre-
lang in verschiedenen Funktionen in Einrichtun-
gen für Menschen mit einer geistigen Behin-
derung, in der Psychiatrie und in Altenheimen 
gearbeitet. In dieser praktischen Arbeit konnte 
er immer wieder feststellen, dass Menschen in 
Abhängigkeitsverhältnissen schnell die Regie 
über ihr eigenes Leben verlieren. Personen im 
Umfeld der Betroffenen entscheiden und han-
deln oft stellvertretend, obwohl dies gar nicht 
erforderlich wäre. Kleine Schaars hat ein praxi-
sorientiertes Betreuungsmodell, das sogenannte 
WKS-Modell, entwickelt, in dem jeder Mensch 
innerhalb seiner Fähigkeiten das eigene Leben 
bestimmen kann.

Aktives Zuhören und das Zurückhalten der ei-
genen Meinung ermöglichen eine andere Wahr-
nehmung des Klienten und seiner Fähigkeiten. 
Ohne dieses Wissen um die Erfahrungswelt des 
Klienten ist eine professionelle Unterstützung 
seiner Selbstbestimmung nicht möglich. Bisher 
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Rückschau: EREV-Fachtag Mutter/Vater und Kind: »Und jetzt auch noch Mutter …?«

nicht nachvollziehbares Verhalten von Menschen 
kann bei dieser Betrachtungsweise verständli-
cher werden. Sogenannte Prozessbegleiter fin-
den heraus, wie die Erlebniswelt des Klienten/der 
Klientin aussieht.

Willem Kleine Schaars

Die Vortragsfolien der Beiträge finden Sie auf der 
EREV-Homepage unter www.erev.de im Menü 
Download, Skripte 2014.

Auch im übernächsten Jahr wird es wieder ein 
Fachtag Mutter/Vater und Kind geben. Der Ter-
min steht bereits fest: 06. bis 07. Juni 2016 in 
Hannover.

Die Themen werden derzeit in der EREV-Fach-
gruppe »Mutter/Vater und Kind« erörtert und 
festgelegt. Ab dem Winter 2015/2016 steht 
Ihnen das fertige Programm für diese Veran-
staltung zur Verfügung. Den Teilnehmern des 
diesjährigen Fachtags senden wir das Programm 
unaufgefordert zu.    q

Petra Wittschorek
Referentin, EREV

Flüggestr. 21
30161 Hannover

p.wittschorek@erev.de
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Die Berliner Rechtsmediziner Michael Tso-
kos und Saskia Etzold lösten mit ihrem Buch 
»Deutschland misshandelt seine Kinder« eine 
breite Diskussion über Kinderschutz in unserem 
Land aus. Jedoch wurde die Streitschrift bis-
lang kaum fachlich diskutiert, sodass die drei 
Bundesverbände für Erziehungshilfen BVkE, 
EREV und die Diakonie Hessen Fachleute aus 
Medizin, Justiz und Pädagogik mit den Autoren 
ins Gespräch bringen wollten. Auf der Agenda 
standen dabei erste Evaluationsergebnisse des 
Bundeskinderschutzgesetzes, die alltägliche 
Praxis des Kinderschutzes mit angewandten 
Verfahren sowie die wahrgenommenen Reali-
täten. Dabei wurde der Blick auch auf gemein-
sam erkennbare Handlungsmöglichkeiten zum 
Wohle von Kindern und Jugendlichen gerichtet.

Mit den Autoren diskutierten: 
•	 Birgit	Zeller,	Vorsitzende,	der	BAG	der	Landes-

jugendämter;
•	 Bernd	 Herrmann,	 Oberarzt	 für	 Kinder-	 und	

Jugendmedizin, Leiter der Kinderschutzambu-
lanz Kassel;

•	 Stefan	Heilmann,	OLG	Frankfurt	und	Professor	
an der FH Frankfurt mit dem Schwerpunkt Fa-
milienrecht;

•	 Wilfried	Knorr,	Direktor	Herzogsägmühle,	Pei-
ting und Vorsitzender des EREV,

•	 Ludwig	 Salgo,	 Professor	 an	 der	 Goethe-Uni-
versität Frankfurt, Fachbereich Erziehungs-
wissenschaften und Fachbereich Rechtswis-
senschaften, stellvertretender Vorsitzender 
des Kinderschutzbundes Frankfurt und

•	 Heinz	Kindler,	Leiter	der	Fachgruppe	»Famili-
enhilfe und Kinderschutz« am deutschen Ju-
gendinstitut (DJI).

25 Jahre nach der Verabschiedung der UN-Kin-
derrechtskonvention soll diese Fachtagung dazu 
beitragen, den Kinderschutz in Deutschland zu 
verbessern. Die beteiligten Erziehungshilfefach-
verbände formulierten ihre Ziele in drei Thesen. 

Gemeinsame Thesen zum Thema 
»Kinderschutz«

1. Zusammenhänge erkennen 

•	 »Gemeinsame	Kultur«	bedeutet	Schwächeren	
Schutz zu gewähren.

•	 Eine	 vereinfachte	 Sichtweise	 wird	 der	 Kom-
plexität nicht gerecht – der Schutz und die 
Förderung des jungen Menschen haben immer 
Vorrang vor der Rehabilitation eigener Profes-
sion und Organisation.

•	 Auflösen	 der	 Tabuisierung	 »weil	 nicht	 sein	
kann, was nicht sein darf«, jedoch ohne eine 
Skandalisierung. 

•	 Patentrezepte	und	einfache	Lösungen	gibt	es	
bei der Komplexität von Lebenslagen nicht 
– eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalls ist 
grundsätzlich notwendig.  

2. Kindeswohl gewährleisten 

•	 Das	 Wohlergehen	 des	 Kindes	 bedeutet	 die	
körperliche, seelische, geistige und soziale 

Rückschau: 
Kooperationsfachtag dreier Bundesverbände für Erziehungshilfen 
»Misshandelt Deutschland seine Kinder? Kinderschutz in der 
Diskussion« am 30. Juni 2014 in Kassel 
Der Bundesverband katholischer Einrichtungen (BVkE), der Bundesverband evangelischer 
Einrichtungen (EREV) und die Diakonie Hessen reagierten mit einem Fachtag auf die Diskussion 
zum Kinderschutz

Björn Hagen, Hannover
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Rückschau: Kooperationsfachtag dreier Bundesverbände für Erziehungshilfen »Misshandelt ...«

Unversehrtheit und Entwicklung zu gewähr-
leisten.

•	 Die	 sozioökonomische	 Lebenssituation	 und	
die sozialen Problemlagen hängen zusammen 
– Armut und Perspektivlosigkeit verstärken 
Überforderungen von Eltern.

•	 Von	40	Stunden	Inobhutnahmen	im	Jahr	2012	
waren 77 Prozent Gefährdungslagen. Der An-
stieg zeigt die gewachsene Sensibilität.

•	 Die	 Balance	 zwischen	 dem	 Selbstbestim-
mungsrecht von Erziehungsberechtigten und 
staatlicher Intervention ist nicht durch einfa-
che allgemeingültige Vorgaben auszutarieren. 
Unangemessene staatliche Intervention scha-
det ebenfalls dem Kindeswohl

3. Gemeinsam für das Kindeswohl 

•	 Für	Akteure	 in	Sachen	Kinderschutz	und	 Ju-
gendhilfe gilt: Neue «konzertierte Aktionen« 
sind besser als Konfrontation 

•	 Differenzierte	politische	Forderungen	im	Sin-
ne eines anwaltschaftlichen Eintretens für 
junge Menschen und deren familiäres Umfeld 
sollen gemeinsam forciert werden – Eltern 
sollen gestärkt werden

•	 Leistungsfähige	 Helfersysteme	 sicherstellen,	
Ressourcen sind hier beispielsweise Zeitbud-
gets, Qualitätsstandards, Haltung und Wert-
schätzung.  

Hannover, Frankfurt, Freiburg 
23. Juni 2014 
Björn Hagen, Peter Röder, Stephan Hiller q

Als Ansprechpartner: 
Björn Hagen

Geschäftsführer, EREV
Flüggestr. 21

30161 Hannover
b.hagen@erev.de

Peter Röder (Diakonie Hessen), Kassel
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Abenteuer- und Erlebnispädagogik – 
Gemeinsamer Zertifikatskurs der Philipps-
Universität Marburg mit dem bsj Marburg ab 
April 2015

Die Abenteuer- und Erlebnispädagogik ist in den 
vergangenen Jahren zu einem zentralen me-
thodischen Ansatz in den unterschiedlichsten 
Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe ge-
worden. Die Philipps-Universität Marburg und 
die Fachorganisation bsj haben nun einen ge-
meinsamen Zertifikatskurs entwickelt, der eine 
berufsbegleitende Qualifizierung von Fachkräf-
ten in Form eines theorie- und praxisbezogenen 
Einblicks in die vielfältigen Möglichkeiten einer 
abenteuer- und erlebnispädagogischen Hand-
lungspraxis vorsieht.

Nach erfolgreichem Abschluss der aus insgesamt 
zehn Blockveranstaltungen bestehenden Wei-
terbildungsreihe erhalten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ein Zertifikat der Philipps-Uni-
versität Marburg, das auf weitere Bachelor- und 
Masterstudiengänge anrechenbar ist. Weitere 
Informationen zu den Kosten und den Voraus-
setzungen der Weiterbildungsreihe erhalten Sie 
bei an der Universität Marburg bei Jan Wypich 
(06421/2823967; jan.wypich@staff.uni-mar-
burg.de) und Martin Lindner (06421/2823988; 
martin.lindner@staff.uni-marburg.de), bei Mo-
nika Eckern im bsj (06421/6853319; eckern@
bsj-marburg.de) oder unter www.abenteuerpäd-
agogik.com. 

Evangelische Jugendhilfe Menden veranstaltet 
Fachtagung zum Fallverstehen

Die Stiftung Evangelische Jugendhilfe Menden 
veranstaltet am 19. November 2014 in Men-
den ihre sechste Fachtagung. Unter dem Titel 
»Wir alle deuten die Welt unterschiedlich! Vom 
Fallverstehen zur wirksamen Hilfe« werden vier 
Referenten aus Wissenschaft und Praxis unter 
verschiedenen Blickwinkeln zu dem Thema vor-

tragen. Die Vortragsthemen werden sein: »Trau-
mapädagogische Diagnostik«, »Fallverstehen und 
sozialpädagogische Diagnostik – vom Fremd- 
und Selbstverstehen«, »Psychiatrische Diffe-
rentialdiagnostik in der Pädagogik« sowie »Das 
Verborgene zu Tage fördern – Psychoanalytisch-
pädagogisches Verstehen und die Gestaltung der 
Beziehung«. Nähere Informationen finden Sie 
unter www.ev-jugendhilfe-menden.de. 

Digital Natives: Politisch aktiv durch Online-
Medien?

Eine neue Studie über das Informationsverhal-
ten von Digital Natives ist im Verlag Springer VS 
erschienen. Im Zuge der Enthüllungen von Da-
tenspionage- und Abhörskandalen nehmen tech-
nik-kritische Stimmen in Bezug auf das Internet 
und seine Glaubwürdigkeit zu. Daher ist nach 
Meinung von Ulrike Wagner mehr denn je die 
Frage zu stellen: Wie informieren sich Jugend-
liche und wie schöpfen sie die durch das Web 
entstehenden Potenziale für politische und ge-
sellschaftliche Partizipation aus? Der hohe Grad 
an Online-Nachrichtenkonsum gehe nicht immer 
mit Medienkompetenz einher, warnt die Exper-
tin im Interview mit dem Wissensportal Springer 
für Professionals. Im gerade bei Springer VS er-
schienenen Buch Jugendliche und die Aneignung 
politischer Information in Online-Medien präzi-
siert Wagner gemeinsam mit Christa Gebel das 
Verhältnis zwischen dem Informationsverhalten 
von Jugendlichen, den Anforderungen an medi-
enkompetentes Handeln und gesellschaftlichem 
Engagement. Ihr Fazit: »Parteien und Politiker 
spielen eine untergeordnete Rolle, gleichzeitig 
aber stellen einfache Online-Beteiligungsmög-
lichkeiten einen Einstieg in Partizipation dar.«

In ihrer Studie fassen Wagner und Gebel die Er-
gebnisse des Projekts Rezeption und Produktion 
von Information durch Jugendliche in der kon-
vergenten Medienwelt zusammen, das von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im 

Hinweise
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Hinweise

Rahmen des Schwerpunktprogramms Mediati-
sierte Welten von 2010 bis 2012 gefördert wurde. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.springerprofessional.de  q 

(ab)

Die neue Homepage des EREV ist online: 
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In Hephata Hessisches Diakoniezentrum e.V. in
Schwalmstadt-Treysa ist zum 1.6.2015 die Stelle
einer/eines

Direktorin/Direktors
zu besetzen.
„Hephata Hessisches Diakoniezentrum e.V.“ ist als
Mitglied der Diakonie Hessen Träger mehrerer über-
regionaler Einrichtungen mit über 2000 Mitarbeitenden.
Der über 100 Jahre alte Verein bietet an fast 50 Stand-
orten in 3 Bundesländern etwa 4500 Plätze sowie zahl-
reiche Maßnahmen, Beratungsangebote und Projekte
für Menschen mit seelischen, psychischen, körperlichen,
geistigen und sozialen Behinderungen an.
Weitere Informationen sind im Internet unter
www.hephata.de zu finden.
Für den am 1. Juni 2015 in den Ruhestand tretenden
pädagogischen Direktor wird in der Nachfolge eine
persönlich und fachlich qualifizierte Führungspersön-
lichkeit gesucht, die als eines von drei gleichberechtigten
hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern das Unternehmen
leitet und vertritt. Der Vorstand trägt die Gesamtver-
antwortung für eine zukunftsorientierte Entwicklung
Hephatas zu Gunsten der rat- und hilfesuchenden
Menschen und der Mitarbeitenden; dies schließt unter
anderem die theologisch-diakonische Ausrichtung, die
Grundkonzepte pädagogischen Handelns sowie die
Wirtschafts- und Investitionsplanung mit ein. Der eigene
Zuständigkeitsbereich in der zu besetzenden Stelle
umfasst derzeit die Hauptaufgabengebiete Behinder-
tenhilfe, Soziale Rehabilitation, Jugendhilfe und Förder-
schulen. Im Rahmen dieser Zuständigkeit hat die
Direktorin/der Direktor die im Vorstand gemeinsam be-
schlossenen Ziele und die Gesamtkonzeption Hephatas
umzusetzen und die Interessen Hephatas unter anderem
in den Verbänden und der sonstigen Fachöffentlichkeit
zu vertreten.
Erwartet werden:
! hohe soziale und fachliche Kompetenz
! Eigeninitiative
! Kommunikationsfähigkeit
! Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich 

Personalführung und Personalentwicklung
! Belastbarkeit
! betriebswirtschaftliche und sozialrechtliche 

Kenntnisse
Vorausgesetzt werden:
! Hochschulabschluss im Bereich der Pädagogik, 

Psychologie, Pflegewissenschaften oder eine 
vergleichbare Qualifikation

! Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche
! Erfahrungen in diakonischer oder sozialpädago-

gischer Arbeit, möglichst in Leitungsfunktion
! die Identifikation mit dem diakonischen Auftrag und

dessen aktive Mitgestaltung
Geboten wird eine interessante und abwechslungs-
reiche Tätigkeit zu einer an der Verantwortung als
Vorstandsmitglied sowie an der Qualifikation der
Bewerberin/des Bewerbers orientierten Vergütung. Die
Anstellung erfolgt in einem zunächst auf fünf Jahre
befristeten Vertragsverhältnis mit Fortsetzungsoption
und Probezeit (6 Monate).
Die Wohnungnahme vor Ort wird erwartet. Auf Wunsch
ist Hephata bei der Wohnungssuche behilflich.
Nähere Auskünfte erteilt der Vorsitzende des Aufsichts-
rates, Oberlandeskirchenrat Dr. Rainer Obrock, in Kassel
(Telefon 0561/9378-212).
Die Stelle wird besetzt nach Wahl durch den Aufsichts-
rat von „Hephata Hessisches Diakoniezentrum e.V.“.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden
bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berück-
sichtigt.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten
Sie bitte bis spätestens 15.10.2014 an:

OLKR Dr. Rainer Obrock
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Hephata Hessisches Diakoniezentrum e.V.
c/o Evang. Kirche von Kurhessen-Waldeck

Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel
E-Mail: rainer.obrock@ekkw.de
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ORGANISATORISCHES
EVANGELISCHER ERZIEHUNGSVERBAND

2015 in Hildesheim

BAUSTEINE

Qualifizierungsreihe 
für Teamleiter/innen 
in stationären 
Jugendhilfeeinrichtungen
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 Modul 4 KOMMUNIKATION UND  
KONFLIKTMANAGEMENT 

  23. – 25.11.2015 in Hildesheim
Kommunikation und Gesprächskompetenz sind das zentrale In-
strument einer guten Mitarbeiterführung und entscheidend für 
das Arbeitsklima, die Arbeitsfähigkeit und die gesamte pädago-
gische Atmosphäre im Haus. Sich allein auf spontanes und intu-
itives Kommunikationsverhalten zu verlassen, reicht hier oftmals 
nicht aus. Mitarbeitende und Leiter/innen in der stationären Er-
ziehungshilfe benötigen deshalb im besonderen Maße ein Grund-
verständnis über die Möglichkeiten und Chancen aber auch die 
Risiken und Fallstricke in der Kommunikation. 

Dies gilt in besonderem Maße in schwierigen Verhandlungs- 
und/oder Konfliktsituationen. 

Das Modul liefert ein Verständnis über Entstehung und Entwick-
lung von Konflikten als einem integralen Bestandteil von Kom-
munikation und deren Einfluss auf unsere Wahrnehmungs-, Vor-
stellungs- und Handlungsfähigkeit.

Schwerpunkte des Seminars sind u. a. 
• wichtige Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsfüh-

rung, 
• verschiedene Arten der Mitarbeitergespräche,
• zielgerichtete und lösungsorientierte Mitarbeitergespräche 

führen,
• Kommunikation auch in schwierigen Situationen aufrecht zu 

erhalten,
• Konflikttypen und individuelles Konfliktverhalten,
• Methoden zur Konfliktlösung und Konfliktbearbeitung,
• Konfliktanlässe.

 REFERENT Raik Lößnitz, Dipl. Sozialpädagoge, 
AAt/CT-Trainer, Persolog-Trainer®, 
Verhaltens- und Kommunikationstrai-
ner, langjährige Erfahrung als Leiter 
eines Kinder- und Jugendhilfebe-
reichs, Erkerode

 INFO EREV-Geschäftsstelle 
Petra Wittschorek

 Telefon (0511) 39 08 81-15 
Seminarverwaltung

 Telefon (0511) 39 08 81-17

 ZEITEN Die Module beginnen jeweils um  
13.30 Uhr mit einem Begrüßungs-
imbiss und enden am letzten Tag um 
12.30 Uhr mit einem Mittagessen.

 TAGUNGSORT Tagungshaus Priesterseminar 
Neue Str. 3 
31134 Hildesheim

 Telefon (05121) 1 79 15-40
 Fax (05121) 1 79 15-42
 Internet www.tagungshaus-priesterseminar.de

 TEILNAHMEBETRAG 1.496,- D für Mitglieder 
1.696,- D für Nichtmitglieder  
für alle vier Module  
inkl. Unterkunft und Verpflegung 

  TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR MEHRTEILIGE FORTBILDUNGEN
  Die Teilnahmebedingungen und 

Anmeldeunterlagen für mehrteilige 
Fortbildungen entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage www.erev.de –> 
Fortbildungen. 

  Unter den angegebenen Telefon-
nummern können Sie aber auch  
gern anrufen, dann senden wir  
Ihnen diese besonderen Teilnahme- 
bedingungen zu.

EVANGELISCHER ERZIEHUNGSVERBAND

Pädagogische Arbeit 
mit Opfern und  
jugendlichen  
Tätern/Täterinnen  
sexueller Gewalt

Mai 2015 – Januar 2016
in Timmendorfer Strand / Ostsee

ORGANISATORISCHES

FORTBILDUNGSREIHE
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 LEITUNG Mechthild Gründer, Diplom-Sozialar-
beiterin, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin, Lehrbeauftragte, 
Münster 
Heide Roscher-Degener, Diplom-Psy-
chologin, Supervisorin (DGSv), Münster

 ORT Strandhotel – Ausbildungs- und  
Erholungsstätte 
Strandallee 8 
23669 Timmensdorfer Strand 
Telefon  (04503) 604-201 
Fax  (04503) 604-210 
E-Mail  info@strandhotel-timmendorf

 TEILNAHMEBETRAG 1.800,- D für Mitglieder 
2.100,- D für Nichtmitglieder

 TEILNEHMERZAHL max. 18

 ANMELDUNG 
Diese Fortbildungsreihe kann nur als Gesamtpaket gebucht werden.
Bitte nutzen Sie zur Anmeldung die beigefügte Anmeldekarte. Sie 
können Ihre Anmeldung auch per Fax oder E-Mail senden oder die 
Anmeldemöglichkeit auf unserer Homepage www.erev.de nutzen.

  Ev. Erziehungsverband e. V. 
– Seminarverwaltung – 
Flüggestraße 21 • 30161 Hannover 
Telefon  (0511) 390 881-17 
Fax  (0511) 390 881-16 
E-Mail  seminarverwaltung@erev.de

Nach erfolgter Anmeldung erhalten sie umgehend eine Bestätigung 
und drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn nähere Informationen 
über den organisatorischen Seminarablauf. Sollten Sie darüber hin-
aus noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per 
E-Mail an unsere Seminarverwaltung.
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Die Falter finden Sie unter www.erev.de im Menü Download.


